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15.02.2022 Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt:

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 277, Ehemalige Prinz-Leopold-/Teilfläche 
Pionier-Kaserne ist in seiner Fassung vom 15.02.2022 mit seiner Begründung 
einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen, vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

2. Die öffentliche Auslegung des Planes ist ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Regensburg 
bekanntzumachen. Neben der Bekanntmachung im Amtsblatt soll auch eine 
Information der Öffentlichkeit über die örtliche Presse erfolgen.
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Sachverhalt:

Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen hat am 02.04.2019 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 277 beschlossen. Entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB 
wurden die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung der 
interessierten Öffentlichkeit am 22.05.2019 im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
dargelegt. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit der Einsichtnahme, Erörterung und 
Äußerung vom 13.05.2019 bis 31.05.2019 beim Stadtplanungsamt. Außerdem wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 13.05.2019 bis 
14.06.2019 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping) zum Bebauungsplan-Vorentwurf gehört.

Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen hat am 16.12.2020 ferner 
die Änderung des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan und die erneute frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung wurden der interessierten Öffentlichkeit 
am 03.03.2021 erneut im Rahmen einer Informationsveranstaltung dargelegt.

Bei der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 277 – Ehemalige Prinz-Leopold-/Teilfläche Pionier-
Kaserne sowie bei der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind Anregungen eingegangen. Diese liegen der Berichtsvorlage 
bei (Anlage Stellungnahmen Öffentlichkeit und TÖB Beteiligung). Die Stellungnahme der 
Verwaltung hierzu liegt ebenfalls bei und wurde dementsprechend im Bebauungsplanentwurf 
berücksichtigt.

Anlagen:

- BP Nr. 277  Entwurf - Satzungstext
- BP Nr. 277  Entwurf - Planzeichnung
- BP Nr. 277  Entwurf - Begründung mit Umweltbericht
- Stellungnahmen Öffentlichkeit und TÖB Beteiligung 
- Regensburger Sortimentsliste Einzelhandels- und Zentrenkonzept,
- BP 277 Klimavorbehalt



 

Nr. 5.2 

 
Anlage zum Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungs-
fragen am 15.02.2022, VO-Nr. 22/18676/61:  
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 277, ehemalige Prinz-Leopold-/Teilfläche Pio-
nier-Kaserne und angrenzende Areale  
 
Frühzeitige Unterrichtung gem. § 3 Abs. 1 BauGB (Informationsveranstaltung): 
 
Nr. 1 .: 
 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis  
 
Diskussionsbeitrag: 
Für den Wettbewerb soll das Programm konkreter vorgegeben werden. Welche Strukturen 
sind im Hinblick auf die Parzellierung geeignet um z.B. Baugemeinschaften abbilden zu kön-
nen, dies sollte mit in die Zielsetzung. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere klei-
nere Strukturen mit angedacht werden. Auch sollte als Ziel vorgegeben werden, wer in wel-
cher Form dort wohnen soll. Hier sollte man Signale setzen, beispielsweise will man Bauge-
meinschaften, hier ergibt sich ein wettbewerbsrelevantes Signal.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregungen, die in der Beteiligungsphase gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1 
BauGB vorgebracht werden, sind in die Auslobung des Wettbewerbs eingeflossen. Bezüglich 
der Bewohnerstruktur gibt es die Vorgabe des Stadtrates, dass mind. 60% der Wohnbauflä-
chen im sozial förderfähigen Wohnungsbau errichtet werden müssen.  
 
 
Nr. 2 .:  
 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel  
 
Diskussionsbeitrag: 
Werden Baugemeinschaften von der Stadt unterstützt, etwa indem 50% der Fläche von der 
Stadt an Private vergeben werden. Die Umsetzung von Baugemeinschaften gestaltet sich 
schwierig – wie kann man als Privatperson Öffentlichkeit generieren, so dass der Prozess 
initiiert werden kann. Angeregt wird eine Anlaufstelle in Form eines Infozentrums für Bauge-
meinschaften. Es wird ein Mittelweg vorgeschlagen, in dem die Stadt Baugemeinschaften 
unterstützt.  Ein weiteres Problem ist die Verfügbarkeit von Grundstücken. Hier wird ein 
Vergabeschlüssel angeregt, der einen gewissen Prozentsatz für Baugemeinschaften vor-
sieht. Hier sollte es die Haltung der Stadt sein, möglichst frühzeitig Baugemeinschaften ein-
zubinden. Hier ist eine entsprechende Haltung der Stadt erwünscht.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Baugemeinschaften sind grundsätzlich möglich. Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt 
nur auf Erbpacht und wird voraussichtlich im Rahmen von Konzeptvergaben erfolgen. Die 
Kriterien hierfür und die Bewertung von Baugemeinschaften werden im weiteren Verfahren 
mit dem Stadtrat abgestimmt und entsprechend vorgegeben. 
 
 
Nr. 3 .: 
 



 

Antragsteller/in: 
Anwohner  
 
Diskussionsbeitrag: 
Welches Vergabeverfahren wird für die Wohnbauflächen angewendet – Verkauf, Erbpacht, 
soziale Bodennutzung? Man sollte sich frühzeitig Gedanken über die Form der Vergabe ma-
chen.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe oben unter Punkt 2. Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt nur auf Erbpacht und 
voraussichtlich über Konzeptvergaben. Dies ist aber vom Stadtrat noch entsprechend zu 
beschließen. 
 
 
Nr. 4 .:  
 
Antragsteller/in: 
Anwohner 
 
Diskussionsbeitrag: 
Wird im Rahmenplan eine Größe der Freifläche (Größe in m²) vorgegeben? Wie wird eine 
Versorgung sichergestellt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Rahmenplan ist vom Stadtrat als Grundlage für den Wettbewerb usw. beschlossen wor-
den. Im Rahmen des städtebaulichen Ideen-Wettbewerbes wurde den Planern im Rahmen 
der Auslobung aufgetragen, einen vernünftigen Freiflächenanteil auszubilden und die Freiflä-
chen attraktiv zu gestalten.  
Der jetzt vorgesehene Park wird eine Fläche von mindestens ca. 5 ha umfassen. 
 
 
Nr. 5 .: 
 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel   
 
Diskussionsbeitrag: 
Werden die Flächen wieder verkauft oder in Erbpacht vergeben? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Alle Flächen werden nur in Erbpacht vergeben. 
Die für den sozialen Wohnungsbau vorgesehenen Flächen müssen mindestens 60% der 
möglichen Wohnbauflächen betragen. 
In einem ersten Bauabschnitt werden von der Stadtbau GmbH ca. 50 % der Flächen und 
etwa 580 Wohneinheiten entwickelt. Über die restlichen Grundstücke usw. wird der Stadtrat 
voraussichtlich im Rahmen von Konzeptvergaben entscheiden.  
 
 
Nr. 6 .: 
 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel   
 
Diskussionsbeitrag: 
Wenn 60% der Flächen für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen sollen, wie werden 
die restlichen 40 % vergeben: Ausschreibungsverfahren, offenes Forum?  



 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Maßgabe der Flächen für den sozial förderfähigen Wohnungsbau ist vom Stadtrat mit 
60% der möglichen Wohnbauflächen vorgegeben. Die detailliierte Art der Flächenvergabe ist 
noch nicht abschließend geklärt und wird vom Stadtrat im weiteren Verfahren entschieden. 
Für das Planungsgebiet ist eine gemischte Nutzung (Urbanes Gebiet) mit einem hohen 
Wohnanteil, aber auch gewerblichen Flächen vorgesehen.  
 
 
Nr. 7 .: 
 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis 
 
Diskussionsbeitrag: 
Im Wettbewerb sollte ein Signal gesetzt werden, indem für die Vergabe der restlichen 
Grundstücke (40%) ein Konzept ausgeschrieben wird. So könnten Baugemeinschaften über 
Konzepte vergeben werden.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Methode der Konzeptausschreibung ist für die Vergabe der Restgrundstücke angedacht. 
Der Stadtrat wird im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes hierüber im Einzelnen 
entscheiden. 
 
 
Nr. 8 .: 
 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis 
 
Diskussionsbeitrag: 
Wird ein Mobilitätskonzept angeboten, bzw. was ist an ÖPNV Angebot da, wie kann sich das 
abbilden?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Ausarbeitung des städtebaulichen Entwurfes wurde parallel bereits ein plau-
sibles Mobilitätskonzept entwickelt und im Grundsatz vom Stadtrat beschlossen.  
Hierfür ist ein integriertes Verkehrskonzept mit Quartiersgaragen und entsprechenden Mobili-
tätsangeboten (z.B. car sharing, E-Ladestationen, etc…) angedacht. Bei Bezug des ersten 
Bauabschnitts soll bereits eine Buslinie in das Planungsgebiet einfahren und das Gebiet ent-
sprechend erschließen.   
 
 
Nr. 9 .: 
 
Antragsteller/in: 
Anwohner  
 
Diskussionsbeitrag: 
Bezüglich eines Mobilitätskonzeptes ist die Stadt Regensburg gefordert. Wie soll das Kon-
zept ausschauen?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätskonzept wurden am 27.07.2021 vom Ausschuss 
für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen beschlossen und die Verwaltung beauftragt, 
die Umsetzung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel vorzunehmen.  



 

Vor Umsetzung sind entsprechende Maßnahmenbeschlüsse in den zuständigen Stadtrats-
gremien herbeizuführen. 
 
Nr. 10 .: 
 
Antragsteller/in: 
Bürgerverein Südost 
 
Diskussionsbeitrag: 
Wird die Wettbewerbsauslobung vor oder nach der Wahl stattfinden? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Auslobung des Wettbewerbes erfolgte vor der Kommunalwahl im Dezember 2019/März 
2020. Das Ergebnis des Wettbewerbes wurde im Juli 2020 dem neuen Stadtrat vorgelegt.  
 
 
Nr. 11 .: 
 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel  
 
Diskussionsbeitrag: 
Wird es einen Vergabeschlüssel geben?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die in den Beteiligungsphasen eingebrachten Anregungen sind in die Wettbewerbsauslo-
bung eingeflossen und wurden bei der jetzt vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 
bzw. bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes weitestgehend berücksichtigt. Ein 
Vergabeschlüssel ist bisher nicht vorgesehen und die Vergabe erfolgt voraussichtlich nur 
über Konzeptvergaben und in Erbpacht. 
 
 
Nr. 12 .: 
 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis  
 
Diskussionsbeitrag: 
Ist ein urbanes Gebiet ein Thema? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmenplan, der vom Stadtrat beschlossen wurde, sind im mittleren Planungsbereich 
eine übergeordnete Grünverbindung sowie daran anschließend Wohnbebauung und ge-
mischte Nutzungen, sowie entlang der Bahnlinien und der Osttangente gewerbliche Nutzun-
gen vorgesehen. Der Rahmenplan gibt hierbei nur grob die Nutzungen vor. In der vorliegen-
den Flächennutzungsplanänderung sowie auch im Bebauungsplanentwurf werden diese 
Planungsziele weiterhin abgebildet. Diese Ziele und insbesondere die Ergänzung der drin-
gend benötigten Wohnbauflächen sowie gewerblichen Flächen lassen sich in den geplanten 
urbanen Gebieten und dem vorgesehenen Gewerbegebiet umsetzen. 
 
 
Nr. 13 .: 
 
Antragsteller/in: 
Bürgerverein Südost 
 



 

Diskussionsbeitrag: 
Urbanes Gebiet? Wird etwas anderes als im ISEK vorgegeben? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Leitziele des ISEK`s sowie die Anregungen aus den Bürgerbeteiligungen wurden wei-
testgehend bei den jetzt vorliegenden Planungen berücksichtigt. Durch die geplanten „Urba-
nen Gebiete“ lassen sich diese Ziele und insbesondere die gewünschte Durchmischung von 
Wohnen und Arbeiten voraussichtlich gut umsetzen. 
 
 
Nr. 14 .: 
 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis 
 
Diskussionsbeitrag: 
Je nachdem wie die Zielvorgabe gestaltet wird, kann für die Stadt ein Image- und Akzep-
tanzgewinn entstehen, etwa indem man sich von herkömmlichen Vergabeverfahren löst.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
In die Auslobung des Wettbewerbes sind die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 
eingeflossen und abschließend wurde diese vom Stadtrat beschlossen. Die Vergabe der 
Grundstücke erfolgt voraussichtlich über Konzeptvergaben und in Erbpacht.   
 
 
Nr. 15 .: 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel  
 
Diskussionsbeitrag: 
Wie gehen Kommunen wie Freiburg oder Tübingen mit ihren Konversionsflächen um? 
Aufzeigen von „best practice“ Beispielen?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Fall Tübingen und Freiburg herrscht bei den Konversionsflächen eine gemischte Struktur 
aus Gewerbe und Wohnen vor. In Tübingen wurde ferner ein von der BauNVO geändertes 
Verhältnis der Mischung gewählt und damit eine Ausnahme von der BauNVO zugelassen. 
Letztendlich ist daraus die Gebietskategorie „urbanes Gebiet“ entstanden, welche eine flexib-
lere Nutzung ermöglicht und als neue Gebietskategorie Einzug in die BauNVO genommen 
hat. Diese Nutzungsmischung ist auch bei der Prinz-Leopold-Kaserne machbar bzw. sinnvoll 
und wurde bei den vorliegenden Planungen entsprechend berücksichtigt.  
 
 
Nr. 16 .: 
Antragsteller/in: 
Pestalozzi-Grundschule   
 
Diskussionsbeitrag: 
Bemängelt wird die fehlende Bildungslandschaft im Gebiet. Gefragt wird, wohin die Kinder 
künftig in die Schule gehen sollen. In der Umgebung gibt es lediglich die Pestalozzi Grund- 
und Mittelschule. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist als dramatisch zu bezeichnen. Auf 
den Schulentwicklungsplan wird verwiesen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 



 

Die Anregung bezüglich einer neuen Schule wurde mit den zuständigen Fachstellen in der 
Verwaltung sowie mit der Regierung der Oberpfalz geklärt und in die nun vorliegenden Pla-
nungen aufgenommen. 
Hierfür kann voraussichtlich ein Teilbereich der Pionier-Kaserne vorab vom Bund erworben 
und eine entsprechende Planung für eine 4 zügige Grundschule mit Kinderhort und entspre-
chenden Freiflächen umgesetzt werden. 
 
 
Nr. 17 .: 
Antragsteller/in: 
Bürgerverein Südost, Pestalozzi-Grundschule   
 
Diskussionsbeitrag: 
Bezüglich der mangelhaften Versorgung mit Grünflächen im Gebiet wird angeregt die neu 
entstehenden Grünräume zu vernetzen. 
Im Rahmen der Grünvernetzung hat eine Beteiligung an der Pestalozzi Schule gezeigt, dass 
sich die Kinder und Jugendlichen vor allem Spielflächen, Unterstellmöglichkeiten, Flächen 
zum Grillen, aber auch öffentliche Treffpunkte in Form von Basketball- oder Spielplätzen 
wünschen. Generell ist es wichtig, dass die Jugendlichen Ideen mit einbringen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der vorliegenden Planungen werden die künftigen Grünräume mit den beste-
henden Grünräumen an der Guerickestraße (Bezirkssportanlage) und dem Pürkelgut ausrei-
chend miteinander vernetzt.  
Die Schüler der Pestalozzi-Grundschule und der Jugendbeirat wurden im Verfahren der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung beteiligt. Im Rahmen der Spielplatzanlagenplanung 
wird im Planungsprozess eine weitere Kinderbeteiligung erfolgen. Die Anregungen der Ju-
gendlichen werden in die Planung der großzügigen Freianlagen/Park einfließen und soweit 
möglich vorgesehen. Die detaillierte Planung wird aber erst im weiteren Verfahren bzw. der 
Umsetzung des Bebauungsplanes erfolgen. 
 
 
Nr. 18 .: 
Antragsteller/in: 
Anwohner Ostenviertel  
 
Diskussionsbeitrag: 
Bezüglich der Energieversorgung wurde gefragt, ob der Passiv-Energiestandard für alle 
künftigen Gebäude gelten soll?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Für das neue Baugebiet wird eine klimaneutrale Energieversorgung angestrebt. Als Mindest-
standard ist KFW-40 oder ein vergleichbarer Standard vorgesehen und hinsichtlich der Nut-
zung von Photovoltaik wird in der Satzung eine Nutzung von mind. 50% der Grundfläche auf 
den Dächern vorgeschrieben.  
 
 
Nr. 19 .: 
Antragsteller/in: 
Anwohner 
 
Diskussionsbeitrag: 
Welcher Zeitrahmen ist für das Verfahren vorgesehen? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 



 

Für Wettbewerb und Bebauungsplan ist ein zeitliches Ablaufschema von ca. 2 – 3 Jahren 
üblich. Im Verfahren müssen gewisse Fristen (Vorlaufzeit für Ausschüsse) eingehalten wer-
den und die notwendigen Gutachten wie z.B. Altlastenuntersuchung, Umweltbericht, Gebäu-
desubstanzuntersuchungen usw. bedürfen einer gewissen Bearbeitungszeit.  
Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens und die Umsetzung der Planung ist ab Mitte 
bis Ende 2022 vorgesehen.  
 
 
Nr. 20 .: 
Antragsteller/in: 
Architekturkreis   
 
Diskussionsbeitrag: 
Wer soll am Wettbewerb teilnehmen?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Wettbewerb wurde als städtebaulicher Ideen-Wettbewerb nach den Richtlinien für Pla-
nungswettbewerbe RPW 2013 mit einem vorgeschaltetem offenen europaweit ausgeschrie-
benem Bewerbungsverfahren durchgeführt, an dem Architekten und (Landschafts-) Planer 
teilnehmen konnten. Es wurden 19 (von 20 möglichen) Wettbewerbsarbeiten eingereicht und 
als Wettbewerbssieger das Büro ISSS research aus Berlin mit urbanism bauchplan Land-
schaftsarchitekten vom Preisgericht festgelegt. 
Dieser Siegerentwurf dient als Grundlage für die Entwicklung der entsprechenden Bebau-
ungspläne. 
 



 

Bei der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 13.05.2019 
bis 31.05.2019 gingen folgende Stellungnahmen ein: 
 
 
Nr.  1.: 
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg, Orleansstraße 2 a, 93055 Regens-
burg 
 
Schreiben vom 02.04.2019 
 
Anregungen: 
Die Stadt Regensburg befindet sich in einem Bebauungsplanverfahren für die Zukunftspla-
nung der Prinz Leopold Kaserne. Die Katholische Jugendfürsorge benötigt dringend Wohn-
raum für Menschen mit einer Körperbehinderung und hat hierzu bereits die Genehmigungen 
durch den Bezirk und die Regierung für 24 Wohnmöglichkeiten. Dieser Wohnraum wird vor 
allem für Menschen mit Behinderungen benötigt, die in den KJF Werkstätten in Burgweinting 
arbeiten. Auch dort haben wir bereits eine Genehmigung für die Erweiterung. 
 
Wir beantragen, dass wir in den Ideenwettbewerb unsere Planungen einbringen können, um 
diesen Wohnraum für Menschen mit Körperbehinderungen zu schaffen. Wir können uns 
auch vorstellen, dass wir dieses Wohnprojekt als inklusives Wohnen, wie wir es im ehemali-
gen Kloster Sankt Klara verwirklicht haben, verwirklichen und zusätzlich bezahlbaren Wohn-
raum für nichtbehinderte Menschen schaffen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und die Katholische Jugendfürsorge soweit 
möglich im Rahmen der Vergabe der Grundstücke im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Die Katholische Jugendfürsorge ist für das Vergabeverfahren vorgemerkt und wird entspre-
chend im Verfahren beteiligt. Die Kriterien für die Vergabe werden im weiteren Verfahren mit 
dem Stadtrat abgestimmt und der Stadtrat wird über die Vergaben im Einzelnen entscheiden. 
 
 
Nr.  2.: 
Barmherzige Brüder, Eustachius-Kugler-Straße 2, 93189 Reichenbach 
 
Schreiben vom 04.04.2019 
 
Anregungen: 
Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, sind die Barmherzigen Brüder insbesondere für schwerbe-
hinderte Menschen und/oder Menschen mit einer Störung aus dem autistischen Spektrum in 
der ganzen Oberpfalz ein kompetenter und anerkannter Leistungspartner. Auch in der Stadt 
Regensburg bieten wir mit einem kleinen Wohnhaus in der Barbara-Popp-Straße 39 aktuell 
20 Einzelzimmer sowie 38 Beschäftigungsplätze in einer Förderstätte für Menschen mit einer 
schweren Behinderung und/oder einer Störung aus dem autistischen Spektrum an. Zudem 
bilden wir an unseren Fachschulen für Heilerziehungspflege für zahlreiche Träger und Ein-
richtungen Fachkräfte in der Behindertenhilfe aus - seit 1972 in Reichenbach und seit 2014 
auch direkt an der Stadtgrenze in Tegernheim. 
 
Ferner planen wir in naher Zukunft (die Bedarfsanerkennung ist erfolgt, die Baugenehmigung 
durch die Stadt Regensburg liegt uns ebenfalls bereits vor) in der Alten Straubinger Straße 
eine Außenstelle unserer Werkstatt für Behinderte Menschen zu errichten. Für die dort zu-
künftig beschäftigten Menschen mit einer geistigen Behinderung und/oder einer Störung aus 
dem autistischen Spektrum müssen wir in den nächsten Jahren in der Stadt Regensburg 
geeignete Wohnmöglichkeiten schaffen. Hierfür suchen wir geeignete Grundstücke/Flächen 
im Stadtgebiet Regensburg, wobei der Stadtosten aufgrund der Lage der WfbM von uns be-
vorzugt wird. 



 

 
Ebenso ist unsere Förderstätte in Schwabelweis bereits nach nur 3 Jahren Betriebszeit an 
der Kapazitätsgrenze angelangt. Um gerade für diese Menschen den weiter steigenden Be-
darf an einer Beschäftigung in einer Förderstätte sicherstellen zu können sind wir ebenfalls 
auf geeignete Flächen für den Bau einer neuen Förderstätte angewiesen (baurechtlich 
„nichtstörendes Gewerbe"). 
 
Es wäre daher sehr hilfreich für die Barmherzigen Brüder, wenn von uns bei der Neugestal-
tung des Areals der Prinz-Leopold-Kaserne Flächen für diese Projekte erworben werden 
könnten. Wir könnten hier nicht nur Teile des sozialen Wohnungsbaus realisieren, sondern 
würden auch als Partner für eine inklusive Entwicklung des Bereichs und auch für die Inklu-
sion schwerstbehinderter Menschen sorgen können. Die Erfahrungen aus dem Neubauge-
biet in Regensburg-Schwabelweis können wir hier gerne einbringen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt nur auf Erbpacht und wird voraussichtlich im Rah-
men von Konzeptvergaben erfolgen. Die Barmherzigen Brüder sind für das Vergabeverfah-
ren vorgemerkt und können sich in diesem Verfahren entsprechend bewerben. Die Kriterien 
für die Vergabe werden im weiteren Verfahren mit dem Stadtrat abgestimmt und der Stadtrat 
wird über die Vergaben im Einzelnen entscheiden. 
 
 
Nr.  3.: 
 
Mail/Schreiben vom 22.05.2019 
 
Anregungen: 
Ein richtiger Park wäre wirklich wichtig, der kleine Ostpark bietet gar nichts. War ja eigentlich 
auch schon mal fürs Pürkelgut geplant, deshalb wäre es jetzt an der Zeit gerade in Hinblick 
auf den Klimawandel. Eine Aufwertung für das Viertel wäre wichtig. Schön wäre in dem Park 
ein Bachlauf, der in einen Badeweiher läuft, da die anderen Bademöglichkeiten in Regens-
burg hoffnungslos überlaufen sind. In dem Weiher wären kleine Inseln toll. Zur Landshuter 
Straße könnte man Geschäfte ansiedeln und ein Restaurant, das auch Pommes etc. für die 
Badegäste bietet. Ein Netz zum Badmintonspielen wäre auch toll neben einem Platz für Boc-
cia. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der geplante Park im Bereich der Prinz-Leopold-Kaserne hat eine Größe von ca. 5 ha und 
wird mit vielfältigen Erholungsmöglichkeiten ausgestattet. Die Anlage eines Badeweihers ist 
aufgrund der vorhandenen Grundwassersituation nicht möglich (es darf kein Oberflächen-
wasser mit dem Grundwasser in Berührung kommen). Die überwiegende Fläche des Pla-
nungsgebietes und insbesondere der Bereich entlang der Landshuter Straße ist im Bebau-
ungsplanentwurf als urbanes Gebiet festgesetzt und damit gewerbliche Nutzung insbesonde-
re in den Erdgeschossbereichen möglich und erwünscht. 
 
 
Nr.  4.: 
Architekturkreis Regensburg, 1. Vorstand Bernd Rohloff, Wöhrdstraße 53, 93059 Regens-
burg  
 
Schreiben vom 28.05.2019 
 
Anregungen: 
Nach Teilnahme von Hr. Rohloff an der Bürgerinformation am 22.05. im Quartiersbüro Daim-
lerstraße möchte der Architekturkreis sich hiermit zum bisherigen Verfahrensstand und den 
Inhalten der bisherigen Planungen äußern: 



 

 
Der Architekturkreis begrüßt die in der Beschlussvorlage formulierten Zielsetzungen (Innova-
tive, sozialer und grüner Stadtteil) zur weiteren Entwicklung im Areal von Pionier und Prinz-
Leopold-Kaserne. Die angestrebte hohe Quote von 60% an geförderten Wohnungen, die 
Entwicklung eines eigenen Mobilitätskonzepts sowie die angestrebte Nutzungsvielfalt in den 
Erdgeschosszonen sowie die vertikale Funktionsmischung in den Mischgebieten sind aus 
unserer Sicht wichtige Bausteine, um ein lebendiges, städtischen und zukunftsorientiertes 
Quartier zu ermöglichen. 
 
Einige Fragen und Anregungen seien dennoch gestattet: 
1. Wurde oder wird im weiteren Verfahren zum Bebauungsplan geprüft, ob statt der bis-

her angedachten Teilung des Gebiets in die Kategorien MI, GE, WA die Ausweisung 
der gesamten Fläche als Urbanes Gebiet Vorteile in Bezug auf Nutzungsmischungen 
bringen kann? 

 
2. Inwieweit bestehen für die weiteren 40% Wohnbauflächen, die nicht im Rahmen des 

geförderten Wohnungsbaus entwickelt werden, Zielvorstellungen seitens Stadtpolitik 
und Verwaltung (Stichworte: Flächen für Baugenossenschaften, Baugruppen etc.)? 
Ließen sich diese Wohnkonzepte in Teilen auch in die durch die Stadtbau GmbH zu 
entwickelnden Teilbereiche integrieren? 

 
3.  Städtebaulicher Wettbewerb: 
 Wir halten es für sehr wichtig, dass entsprechende Zielvorgaben zu Nutzungsmi-

schung, Parzellierung und gewünschten Wohnformen und Wohnkonzepte sowie die Art 
der geplanten Grundstücksvergaben (Konzeptausschreibungen) auch in der Wettbe-
werbsauslobung benannt sind. Diese Vorgaben haben neben den Themen Mobilität, 
sozialer Stadtteil und grüner Stadtteil Auswirkungen auf die durch die Teilnehmer zu 
erarbeitenden und durch die Jury zu beurteilenden Konzepte. Aus unserer Sicht ist es 
in Hinblick auf eine aktive Stadtentwicklungsplanung zielführend, dass seitens des 
Auslobers klare Zielvorgaben in Bezug auf o.a. Aspekte benannt werden, auch wenn in 
einigen Aspekten die konkrete Nachfrage (Genossenschaften, Baugruppen) noch nicht 
bekannt ist. In diesem Zusammenhang erlaubt eine möglichst kleinteilige Parzellierung 
von Veräußerungseinheiten sicherlich eine flexiblere und vielfältigere Mischung an 
Wohn- und Bebauungskonzepten. 

 
4.  Leider ist uns bei der Informationsveranstaltung nicht ganz klargeworden, inwieweit die 

Ergebnisse aus den Workshops zur Soziale Stadt Innerer Südosten in die bisherigen 
Planungen eingeflossen sind bzw. noch einfließen werden. Insbesondere zur Pro-
grammfindung für den Wettbewerb ist es wahrscheinlich sinnvoll, mit weiteren auf das 
Planungsgebiet bezogenen Workshops potentielle Protagonisten und interessierte 
Bürger in die Konzeptfindung für die Wettbewerbsauslobung einzubeziehen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1. 
Im Rahmen des städtebaulichen Ideen-Wettbewerbes und in der Ausarbeitung des Bebau-
ungsplanentwurfes wurde die Festsetzung eines urbanen Gebietes geprüft und dementspre-
chend ein Urbanes Gebiet mit 10 Teilgebieten festgesetzt. 
 
Zu 2.: 
Die Stadtbau GmbH wird im ersten Bauabschnitt im Rahmen der Umsetzung von 3 Baupar-
zellen ca. 580 Wohnungen erstellen und davon mind. 368 WE (60%) im sozial förderfähigen 
Wohnungsbau. 
Die Vermarktung der restlichen Grundstücke erfolgt nur auf Erbpacht und wird voraussicht-
lich im Rahmen von Konzeptvergaben erfolgen. Baugenossenschaften können sich in die-
sem Verfahren entsprechend bewerben. Die Kriterien für die Vergabe werden im weiteren 



 

Verfahren mit dem Stadtrat abgestimmt und der Stadtrat wird über die Vergaben im Einzel-
nen entscheiden. 
Von der Stadtbau GmbH können Baugenossenschaften nicht in den sozialen Wohnungsbau 
integriert werden. 
 
Zu3.: 
Im Rahmen der Auslobung des städtebaulichen Ideenwettbewerbes wurden die genannten 
Kriterien entsprechend berücksichtigt. 
Die gewünschte Vielfältigkeit wurde durch den 1. Peis nur in Teilbereichen erreicht. Aufgrund 
der schalltechnischen Rahmenbedingungen wurden für eine Bebauung überwiegend größe-
re Blockbebauungen mit innenliegenden Erholungsbereichen konzipiert. Für eine Bebauung 
solcher Höfe ist ggf. der Zusammenschluss mehrerer Genossenschaften erforderlich. 
 
Zu 4.: 
Die Ergebnisse aus den Workshops soziale Stadt Innerer Südosten wurden in der Auslobung 
entsprechend als Anlage zur Berücksichtigung beigegeben. 
Im Rahmen der Ausarbeitung des konkreten Bebauungsplanentwurfes für den Teilbereich 
der ehemaligen Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne wurde eine erneute frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung im Rahmen einer Online-Veranstaltung durchgeführt und die Bürger konnten 
hier weitere Anregungen einbringen (siehe unten, Erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung). Baugenossenschaften haben sich hierbei nicht konkreter eingebracht. 
 
 
Nr.  5.: 
 
Schreiben vom 28.05.2019 
 
Anregungen: 
Als besonderer Vertreter der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg (EWR) 
gemäß Art. 14 des Bayerischen Stiftungsgesetzes nehme ich zu dem Entwurf des Be-
bauungsplans Nr. 277 im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit wie folgt 
Stellung: 
Die EWR ist Eigentümerin der Grundstücke mit den Flurnummern Gemarkung Regensburg 
2643/26, 2643/35, 1983, 2643/25, 2643/36, 2653, 2650, 2647, 2645 sowie Gemarkung 
Burgweinting 655/1. Die Stadt Regensburg plant im Bereich dieser Grundstücke die Auswei-
sung eines Industriegebiets (Bebauungsplan Nr. 215-1). 
 
Durch das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 277 ist möglicherweise ein Im-
missionskonflikt zu erwarten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das geplante Industriegebiet der EWR befindet sich in ca. 500 m Entfernung zu dem jetzigen 
Planungsgebiet der ehemaligen Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne. 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde dieses geplante Industriegebiet ent-
sprechend berücksichtigt und entsprechende Schallschutzfestsetzungen bei der Ausarbei-
tung des Bebauungsplanentwurfes getroffen. Eine Einschränkung des Industriegebietes 
durch das neue Baugebiet ist damit nicht gegeben. 
 
 
Nr.  6.: 
 
Schreiben vom 31.05.2019 
 
Anregungen: 
Mein Name ….. und bin 1. Abteilungsleiter der Inklusionssport-Abteilung des FC Inter 09 
Regensburg e.V. 



 

 
Seit ca. 10 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Inklusion hauptsächlich im Bereich 
Sport aber auch in den Bereichen Kunst und Kultur in der Stadt. Leider konnte ich aus beruf-
lichen Gründen an der Informationsveranstaltung am 22. Mai zum Thema: Weiterentwicklung 
der Prinz-Leopold-Kaserne kommen. 
 
Nun möchte ich eben auf diesem Weg gerne meine Idee mitteilen. 
Vor 2 Jahren war ich zu Gast in der Manfred-Sauer-Stiftung und habe mir dort ein Begeg-
nungszentrum für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung angeschaut. Und ich war sehr 
beeindruckt wie das Zusammenspiel dort untereinander klappt. 
Gerade im Sport war dort das miteinander so beeindruckend. 
 
Nicht nur dort, sondern auch im sozialen Bereich wie Menschen mit verschiedensten Ein-
schränkungen (z.B. Multiple Sklerose, Gelenkversteifungen oder auch den Querschnitt) hier 
mit Menschen die keine Behinderung haben zusammen kommen hat mich sehr beeindruckt. 
 
Ich hatte das Glück Manfred Sauer (er selber sitzt seit 45 Jahren nach einem Unfall selbst im 
Rollstuhl) kennenzulernen um mir von ihm erläutern zu lassen warum er dieses Begeg-
nungszentrum gebaut hat. Auf diesem Weg sagte er mir jegliche Unterstützung zu sollte mal 
in einer anderen Stadt dieses gebaut werden, wenn Fragen oder ähnliches auftauchen soll-
ten. Zudem stellte er mir die Baupläne dieses Zentrum zur Verfügung. 
 
Nach diesem Gespräch hatte ich die Idee so ein Begegnungszentrum wäre auch eine Auf-
wertung für die Stadt Regensburg und auch zum Thema Inklusion würde dies einen großen 
Stellenwert darstellen. Also machte ich mich daran ein Konzept zu erstellen was ich Ihnen im 
Anhang sende. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das o. g. Begegnungszentrum könnte sicherlich einen guten Beitrag für Inklusion leisten und 
eine Bereicherung der sozialen Angebote in der Stadt Regensburg darstellen. 
Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt nur auf Erbpacht und wird voraussichtlich im Rah-
men von Konzeptvergaben erfolgen. Die Manfred-Sauer-Stiftung ist für das Vergabeverfah-
ren vorgemerkt und kann sich in diesem Verfahren entsprechend bewerben. Die Kriterien für 
die Vergabe werden derzeit erarbeitet und mit dem Stadtrat abgestimmt. Über die Vergaben 
im Einzelnen wird der Stadtrat dann zu gegebener Zeit entscheiden. 
 
 
Nr.  7.: 
Bürgerverein Süd-Ost e.V., c/o Carl-Thiel-Str. 6, 93053 Regensburg 
 
Schreiben vom 14.06.2019 
 
Anregungen: 
Sie haben ja bereits während der Veranstaltungen am 22.05. einige Anregungen, Vorschläge 
und Ideen aufgenommen und notiert. 
 
Zusammenfassend sind uns als Bürgerverein folgende Themen besonders wichtig 
- Grüne Verbindungen: 
- Durchgehende Radwege 
- Flächen für genossenschaftliches / gemeinschaftliches Wohnen / Bauen 
- Ein Schulkonzept für ganz Süd-Ost im Hinblick auf den Schülerzuwachs (auch durch 

das LERAG-Gelände). 
- Ein das gesamte Viertel zwischen Bahntrasse und Landshuter Straße erschließendes 

ÖPNV-Konzept 



 

- Die beim ISEK Verfahren entwickelten großzügigen Linien müssen vollumfänglich mit 
in diesen Wettbewerb eingespeist werden. Brückenschlag nach Norden und Verbin-
dung zum „Pürkelgut". 

 
Wir bitten Sie uns im laufenden Prozess weiter auf dem aktuellen Stand zu halten. Gerne 
bringt sich der BÜSO auch weiterhin in diesem spannenden und für den Stadtteil so wichti-
gen Entwicklungsschritt mit ein. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die angesprochenen Themen wurden sowohl bei dem städtebaulichen Ideen-Wettbewerb, 
als auch bei der Ausarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes weitestgehend 
berücksichtigt (ausreichend Grünverbindungen, durchgehende Radwege usw.). Eine Grün-
verbindung zum Pürkelgut ist im BP-Entwurf ebenfalls bereits berücksichtigt. Im Rahmen des 
BP-Entwurfes ist ferner eine entsprechende Gemeinbedarfsfläche für eine 4 zügige Grund-
schule mit Kinderhort an der Guerickestraße vorgesehen. Der Brückenschlag nach Norden 
über die Gleisanlagen wird als mögliche Trasse im Bebauungsplanentwurf des geplanten 
Bebauungsplanes Nr. 277/II entsprechend berücksichtigt werden. Die Umsetzung ist im 
Rahmen eines entsprechenden Planfeststellungsverfahrens zu konkretisieren. 
 
 
Nr.  8.: 
Bund Naturschutz in Bayern e. V., Vorsitzender Kreisgruppe Regensburg, Dr.-Johann-Maier-
Straße 4, 93049 Regensburg 
 
Schreiben vom 28.06.2019 
 
Anregungen: 
Da es sich zunächst um eine Konzeptausschreibung handelt, ist eine umfassende Stellung-
nahme nicht möglich. 
 
In aller Kürze bitten wir bei dieser Ausschreibung aber sicher zu stellen: 
· Das neue Stadtviertel wird erheblichen Verkehr produzieren und neue Bevölkerung 

generieren. Das wird vielfach auf die ganze Stadt auswirken. Diese Auswirkungen soll-
ten abgeschätzt und behandelt werden. 

· Die Landshuter Straße wird wohl im Zuge der Stadtbahn einer MIV-Spur verlieren. Dies 
wäre zu beachten. 

· Bahnkörper: Neues Gleis der DB ist dringen notwendig. Dies wäre zu beachten. 
· Grüne Achse entlang der DB incl. Radwegeverbindung. Dies wäre zu beachten. 
· Klimawandel <=> deutliche mehr klimawirksames Grün und „blaue Infrastruktur“ als 

jetzt sollte Ziel sein. Dies wäre zu beachten. 
· Leitbild Energie und Klima und die damit verbundenen Ziele. Diese wäre zu beachten 

und in die Planung zu integrieren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die verkehrlichen Belange wurden im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwur-
fes geprüft und abgehandelt. Die Haupterschließung des Areals wird über die Zeißstraße 
erfolgen und die Landshuter Straße wird weiterhin den zu erwartenden Verkehr aufnehmen 
können. 
Für die Erweiterung der Gleisanlagen durch die DB wurde im Bebauungsplanentwurf eine 
entsprechende Freihaltetrasse vorgesehen bzw. hinweislich aufgenommen. Ein evtl. Erweite-
rung der vorhandenen Gleise ist in einem eigenständigen eisenbahnrechtlichen Verfahren 
abzuhandeln. Die vorhandene Dieselstraße bleibt bis dahin im Bestand erhalten. 
Entlang der DB-Gleise ist voraussichtlich aber selbst bei einem langfristigen Rückbau der 
Dieselstraße weiterhin ein übergeordneter Geh- und Radweg bzw. untergeordneter Erschlie-
ßungsweg für die Bestandsbebauung mit entsprechendem Grünstreifen möglich. 



 

Zur Klimaanpassung ist ein ca. 5 ha großer Park im zentralen Bereich geplant und auf den 
Dächern werden verpflichtend Solaranlagen und Dachbegrünung festgesetzt. 
Die Energieversorgung für das Planungsgebiet wird überwiegend CO2 neutral erfolgen (an-
gedacht ist ein kaltes Nahwärmenetz, Wärmenetze 4.0, mit Power to Gas System). 
Ein entsprechendes Energiekonzept wird parallel zum Bebauungsplanverfahren ent-
wickelt und voraussichtlich über eine eigene Satzung der Anschlusszwang für alle 
Bauparzellen geregelt. Das Leitbild Energie und Klima und die damit verbundenen 
Ziele der Stadt Regensburg werden bei dieser Planung insofern Berücksichtigung 
finden 
 
 
Nr.  9.: 
 
Schreiben vom 07.11.2019 
 
Anregungen: 
Da das Gelände der ehemaligen Prinz Leopold Kaserne von der Stadt erworben wurde und 
nun ihm Rahmen eines neuen Bebauungsplanes neuen städtebaulichen Nutzungen zuge-
führt werden soll, wenden wir uns an Sie als Nachbar dieses Areals mit dem Wunsch einer 
Grundstücksarrondierung. 
 
Unsere beiden Mehrparteienhäuser sind aus den 30-igern und verfügen über kaum Parkplät-
ze auf unserem Grundstück. Unser Anliegen wäre eine Grundstücksarrondierung mit der 
Möglichkeit einer zusätzlichen Tiefgarage und eines Hauses mit einigen wenigen Wohnein-
heiten drauf. Begrüßenswert wäre für uns diesen arrondierten Bereich dann nicht in die 
Rahmenplanung aufzunehmen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine Arrondierung der bestehenden Bebauung entlang der Landshuter Straße ist im vorlie-
genden BP-Entwurf berücksichtigt. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt über Erbpacht und 
entsprechende Konzepte. Hieran muss sich der Antragsteller entsprechend beteiligen. Der 
Antragsteller ist für das Bewerbungsverfahren vorgemerkt und wird dann entsprechend auf-
gefordert werden sich zu beteiligen. Die direkte Berücksichtigung eines Grundstücksnach-
barn ist vom Gleichbehandlungsgrundsatz her nicht möglich. 
 
 
 



 

 
Bei der erneuten Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB (Informationsver-
anstaltung am 02.03.2021) gingen folgende Stellungnahmen ein: 
 
 
Nr.  1.: 
 
Mail vom 03.03.2021 
 
Anregungen: 
In der Informationsveranstaltung gerade eben erwähnten Sie, dass durch das Areal auch 
Busse fahren sollen.  
Hierzu hätte ich folgende Anregung: 
 
Aktuell fährt ein ganzes Bündel bestehender Buslinien durch die Landshuter Straße. Zudem 
befindet sich neben dem B&B Hotel die Haltestelle Bajuwarenstraße stadteinwärts. Diese 
wird ohnehin für den Bau der von Ihnen erwähnten neuen Einmündung der späteren Ring-
straße weichen müssen und ist ohnehin nicht sehr stark frequentiert. 
Mein Vorschlag wäre dann die tagsüber im 10-Min Takt verkehrende Linie 2a/b, die von den 
Wohngebieten im Südosten (Benzstraße/Schwabenstraße) kommend bis zur Uni bzw Graß 
verkehrt und die von Neutraubling über Burgweinting kommende Linie 9 (alle 20 Min.) anstatt 
obiger Haltestelle durch das neue Areal leitet, da nur diese beiden Linien ausschließlich mit 
Stadtbussen bedient werden. Alle anderen Linien fahren nur stündlich und mit größeren 
Bussen und halten ja in der Zeißstraße. Das kostet nur etwas Fahrweg und -zeit, man 
bräuchte keine neue Linie und hätte eine sehr gute Anbindung. Umsteigefrei ins Zentrum, 
zum Hbf und zur Uni. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Haltestelle neben dem B&B Hotel wird im Zusammenhang mit der Umsetzung der Pla-
nungen lediglich etwas verschoben werden. 
Das Busliniennetz und deren Planung sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
und können hier nicht abgehandelt werden. Die Anregung wird in den weiteren Abstim-
mungsgesprächen der Stadt mit der RVB eingebracht. 
 
 
Nr.  2.: 
 
Schreiben vom 10.03.2021 
 
Anregungen: 
I.  Sachlage in der Beschlussvorlage 
 
A. Zweck 
 Bisher beinhaltet der aufzustellende BP 277 das Gesamt-Gebiet der ehemaligen Leo-

poldkaserne und angrenzender Areale, begrenzt durch die Zeißstraße im Norden, die 
Landshuter Straße im Westen, die Gleisanlagen im Osten und den Odessa-Ring im 
Süden. 

 Der BP 277 soll nun in drei BP und 2 zusätzliche Teilbereiche aufgeteilt werden. 
 Die Teilung ist erforderlich um schnelles Baurecht für die Wohnbebauung zu erhalten, 

da innerhalb von 5 Jahren mindestens 368 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet 
werden müssen. 

 Wann die 5 Jahre beginnen oder enden, wird in der Beschlussvorlage nicht erwähnt. 
 
B. Aufteilung in 5 Teilbereiche 
Der BP 277, der bisher die gesamte Fläche umfassen sollte, wird in 5 Teilbereiche aufgeteilt: 
 



 

1. BP 277 soll nun das westliche Kernstück Leopoldkaserne, das der Stadt gehört, sowie 
neu einen Teil der Pionierkaserne (für Schulneubau, Eigentümer noch der Bund) bein-
halten. 

2. Abgetrennt werden der BP 277/I, der das derzeitige Gewerbegebiet im SO entlang des 
Odessa-Ringes und der Landshuter Straße beinhaltet. 

3. Abgetrennt werden der BP 277/II, der das derzeitige Gewebegebiet im NO entlang der 
Bahn und des Odessa-Ringes beinhaltet. 

 
 Die Flächen des BP 277/I und BP 277/II gehören 2 verschiedenen Entwicklungsgesell-

schaften. Ferner, nur aus dem Lageplan ersichtlich: 
 
4. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO entlang der Landshuter Straße. Er ist vollständig 

aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei neuen BP 277, BP 
277/I oder BP 277/II mehr. 

5.  Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO an der Ecke Landshuter Straße / Odessa-Ring. 
Er ist vollständig aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei 
neuen BP 277, BP 277/I oder BP 277/II mehr. 

 
Die Abtrennung dieser beiden Bereiche aus dem BP 277 wird in der Beschlussvorlage weder 
erwähnt, noch begründet. 
 
C.  Feststellungen und Begründungen in der Beschlussvorlage 
 Jede Art der Bürgerbeteiligung setzt die Kenntnis erforderlicher Fakten voraus, so ein 

0-Ton der Stadt Regensburg in einem anderen Planungsverfahren. In dieser Hinsicht 
sind die vorgelegten Feststellungen in der Beschlussvorlage für die Änderung des Gel-
tungsbereiches sehr knapp, und die Begründungen stellenweise sehr dürftig. Auch feh-
len jegliche rechtliche Hinweise auf §§ des BauBG oder anderer städtischen, landes- 
oder bundesrechtlicher Bestimmungen. 

 
 > Hinzunahme des Teilbereiches der Pionierkaserne für den Schulneubau. 
 Zur Begründung heißt es einfach: „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss 

deshalb [wegen des Schulbaus] hier um diese Fläche erweitert und ebenfalls pla-
nungsrechtlich gesichert werden." 

 
 Auf der einen Seite wird der Bebauungsplan 277 zerstückelt, auf der anderen Seite ein 

nicht städtisches Gebiet dazu genommen. Wg. der Eile beim Wohnungsbau? Die Alt-
lasten sind auch dort nicht bekannt. Für den Teilbereich Pionierkaserne müsste ein ge-
sonderter Bebauungsplan aufgestellt werden, was auch später bei Erweiterung auf den 
gesamten Bereich der Pionierkaserne sinnvoll ist. 

 
 > Hinsichtlich der Teilbereiche angrenzende Areale heißt es, dass sich die Flächen in 

Privatbesitz befinden, keine ausreichenden Gutachten (Altlasten, Naturschutz usw.) 
vorliegen und so die geplante Durchführung des bisherigen BP 277 in diesem Zeitrah-
men wg. dringendem Wohnungsbau nicht abzuwickeln ist. Daher sind diese Teilberei-
che verfahrensrechtlich abzukoppeln und Planungsverträge mit den Eigentümern zu 
schließen. 

 
 Eine echte Begründung dafür, warum die Teilbereiche planungsrechtlich abzukoppeln 

sind, wird nicht gegeben. Welche Art von Planungsverträgen gemeint sind, wird in der 
Beschlussvorlage nicht angesprochen. Es sind wohl Planungsverträge für das verein-
fachte Verfahren nach dem vierten Abschnitt des BauGB mit privaten Eigentümern 
gemeint, z.B. Städtebauliche Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach § 12 und nicht nach HOAI. 

 



 

 > Dem beiliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass im BP 277 neu etwa zehn urba-
ne Gebiete MU, zwei Gewerbegebiete GE und zwei Quartiersgaragen geplant sind. Die 
dort eingetragenen Geschoßflächenzahlen GFZ betragen zwischen 1,5 und 2,5. 

 
 Die für das Verständnis der Bauleitplanung notwendige Grundflächenzahlen GRZ sind 

nicht eingetragen. Für die Teilbereiche BP 277/I und 277/II ist hier leider, anders als in 
einem Vorentwurf vom 09.11.2020, gar nichts Genaues zu ersehen. 

 
D.  Informationsveranstaltung: 
 Grund für die Auslegung und die Beteiligung der Öffentlichkeit war die Beschlussvorla-

ge mit der Änderung des Geltungsbereiches BP 277 durch Aufspaltung in Teilbereiche. 
 In der Informationsveranstaltung am 03.03.2021 ging es aber kaum um den Inhalt der 

Beschluss-vorlage und die Aufspaltung in Teilbereiche, sondern überwiegend um den 
Inhalt eines zukünftigen BP 277 neu, dessen Gebiet der Stadt gehört. 

 
II.  Fragen zu Beschlussvorlage: 
 
1.  Auswirkung auf das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb. 
1 a.  Die Aufteilung auf 5 Teilbereiche erscheint nicht sinnvoll. Warum kann man die Teilbe-

reiche des BP 277/I und 277/II und die aus allen BP herausgenommenen 4. und 5. 
Teilbereiche nicht zusammenfassen, um das Planungskonzept aus dem städtebauli-
chen Ideenwettbewerb hinreichend zu verwirklichen? Man hätte insgesamt nur zwei 
große Planungsgebiete statt jetzt fünf Teilbereiche, aber der Zeitdruck wg. Wohnungs-
bau im BP 277 wäre weg. 

1 b Wird die Umsetzung des Planungskonzeptes aus dem städtebaulichen Ideenwettbe-
werb im SO des Gebietes mit dem Zerschneiden in einen Teil im BP 277/I und einem 
Zipfel aus dem Teilbereich ohne BP nicht sehr schwierig oder überhaupt unmöglich? 

1 c Als Hauptgrund für die Änderung des Geltungsbereiches des BP 277 wird Zeitdruck 
beim Wohnungsbau angegeben. Statt sehr schnell geltendes Baurecht zu schaffen und 
das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb auf dem gesamten 
bisherigen Gebiet des bisherigen BP 277 schnellstens umzusetzen, kostet nicht eben 
gerade das Prozedere der Aufteilungsänderung in mehrere BP viel Zeit? 

 
2.  Fragen zu den Teilbereichen angrenzende Areale, BP 277/I und BP 277/II 
 Mit den Eigentümern der privaten Flächen sollen Verträge für das vereinfachte Verfah-

ren nach dem vierten Abschnitt des BauGB abgeschlossen werden, z.B. Städtebauli-
che Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und Erschließungsplan nach 
§ 12. 

2 a Wird schon in diesen Planungsverträgen darauf geachtet, dass auch in den BP 277/I 
und 277/II die vom Stadtrat beschlossene Quote für den öffentlich geförderten (sozia-
len) Wohnungsbau eingehalten wird, damit diese Quote, siehe LERAG-Gelände, nicht 
wieder an den Brandlberg verlegt werden muss? Oder soll diese Quote allein mit dem 
öffentlich geförderten Wohnungsbau auf dem BP 277 neu abgegolten sein? 

2 b Wird bereits in diesen Planungsverträgen festgelegt, dass der Planwertgewinn in BP 
277/I und BP 277/II durch die Umwandlung eines reinen Gewerbegebietes in ein urba-
nes Gebiet von der Stadt (wie in München üblich) abgeschöpft wird? 

2 c In der Beschlussvorlage geht es um die Abtrennung der Teilbereiche und um die Auf-
stellung des BP 277 neu. Wann ist mit der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstel-
lung der BP 277/I und 277/II zu rechnen? 

 
3.  Allgemeine Fragen 
3 a. In der Infoveranstaltung war mehrmals von einem „schönen" Zentrum für das Quartier 

die Rede. Bei diesem Begriff klaffen aber, - wie die Erfahrungen in der Nibelungenkas-
erne zeigen -, die Vorstellungen der Stadt und die Vorstellungen ihrer Bürger sehr weit 
auseinander. 



 

 Anmerkung: In der Nibelungenkaserne werden hinsichtlich eines Zentrums für das 
Quartier nur die Ziele des des TechCampus voll verwirklicht. Aber alle kulturellen oder 
sozialen Belange, die dem Bürger nutzen, werden durch einen gravierenden Planungs-
fehler (Ausweisung des WA 6 !!) und dem fehlenden Willen diesen zu heilen, zunichte-
gemacht. Anders als von den Bürgern und einem Teil der Stadtpolitiker gesehen, - und 
ursprünglich auch im BP 102 vorgesehen -, wird im Planungsreferat und Wirtschaftsre-
ferat „Quartierszentrum" anscheinend nur als Begriff aus dem Einzelhandelsrahmen-
konzept verstanden. 

 Sollte nicht die Stadt (Verwaltung und deren politische Führung) ihre Vorstellungen, 
was sie jetzt unter „schönes Zentrum für das Quartier neu" in der Leopoldkaserne ver-
steht, eindeutig definieren und öffentlich machen, um die Bürgerinnen im Kasernenvier-
tel nicht wieder zu enttäuschen? 

3 b.  Das gesamte Viertel, - zwischen Bahntrasse und Landshuter Straße, von der Landshu-
ter Unterführung bis zum Odessa-Ring -, entwickelt sich durch die Konversion der Ka-
sernen und des LERAG-Geländes sehr stark. 

 Gibt es, außer entlang der Landshuter Straße, schon einen Zeitplan für die Erschlie-
ßung innerhalb dieses Gebietes durch ein ÖPNV-Konzept? 

 
III.  Verkehrsführung, Erschließungsstraße BP 277/I 
 Im Plan „Übersicht der Bebauungspläne" ist im SO im Gebiet des BP 277/I eine Er-

schließungsstraße geplant, die knapp 30 m hinter der Abfahrt vom Odessa-Ring in die 
Landshuter Straße mündet. 

 Die Lage der Einmündung in der Landshuter Straße weist im Hinblick auf den geringen 
Abstand zur stark befahrenen Kreuzung zwischen Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und 
Landshuter Straße auf einen „geplanten" Unfallschwerpunkt hin. Auch eine vernünftige 
Ampelschaltung an der Einmündung wird nicht möglich sein, ohne den starken Verkehr 
an der Kreuzung Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und Landshuter Straße zu beein-
trächtigen. 

 Im Hinblick auf die Verkehrsführung ist es sinnvoller, wenn die Erschließung wie bisher 
über die 100 m weiter westlich liegende, (auszubauende) Einhauser Straße erfolgt. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu den Fragen zur Beschlussvorlage: 
Zu 1a) 
Die Aufteilung des Planungsareals in mehrere Teilgebiete (277, 277-I und 277-II) ist in der 
Beschlussvorlage im Grundsatz beschrieben und sinnvoll. Die beiden Teilgebiete im Südos-
ten wurden aufgrund der bestehenden Bebauung bzw. der Eigentumsverhältnisse und dem 
fehlenden Planungserfordernis gem. § 1 Abs. 3 BauGB aus dem Umgriff des Planungsgebie-
tes herausgenommen. Die dort bereits vorhandenen Gebäude sind ausreichend erschlossen 
und eine städtebauliche Neuordnung nicht erforderlich.  
Zu 1b) 
Die Umsetzung der Grundzüge des Planungskonzeptes aus dem städtebaulichen Ideen-
wettbewerb sind weiterhin möglich und der Umgriff wurde insbesondere hinsichtlich einer 
baldigen Umsetzungsmöglichkeit nun so gewählt. Eine Überplanung der Bestandsgebäude 
und Veränderungen der Grundstücksverhältnisse würde bei dieser Eigentümerstruktur nur 
langwierige Rechtsverfahren mit sich bringen und die dringend erforderliche schnelle Wohn-
raumschaffung konterkarieren. 
Zu 1c) 
Die Aufteilung in mehrere Teilgebiete bedeutet nicht automatisch mehr Zeitaufwand. Die Auf-
teilung in mehrere Bebauungsplanteilbereiche wurde im vorliegenden Fall geprüft und ist im 
Hinblick auf die gewünschte schnelle Umsetzung des ersten Bauabschnittes mit ca. 580 
Wohneinheiten und Einhaltung der Verbilligungsrichtlinie der BIMA sinnvoll.  
Zu 2) 
Mit den Planungsverträgen sind städtebauliche Verträge gemäß § 11 und § 12  BauGB ge-
meint.  
Zu 2a) 



 

Die vom Stadtrat beschlossene Quote für den sozial förderfähigen Wohnungsbau wird bei 
den städtebaulichen Verträgen entsprechend berücksichtigt und muss erfüllt werden. 
Zu 2b) 
Bei der Entwicklung der angeführten Areale wird das vom Stadtrat beschlossene Regens-
burger Baulandmodell Anwendung finden. Hierbei wird der Vorhabensträger in den städte-
baulichen Verträgen zur Beteiligung an den ausgelösten Infrastrukturkosten (Schulen, Kin-
dertagesstätten usw.) verpflichtet.  
Zu 2c) 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an den weiteren Bebauungsplänen ist abhängig von dem 
Abstimmungsprozess mit den beteiligten Investoren. Derzeit werden die Planungsverträge 
und eine entsprechende Vorentwurfsplanung erarbeitet. Ein erneute Beteiligung ist voraus-
sichtlich noch in 2022 zu erwarten. 
 
Zu den Allgemeinen Fragen: 
Zu 3a) 
Für das Planungsgebiet Ehemalige Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne wurde die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung anhand des Ergebnisses aus dem städtebaulichen Ideenwettbe-
werb durchgeführt um die grundlegenden Planungsziele mit der Öffentlichkeit zu erörtern. Im 
Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 277 wurden die Planungsziele 
usw. nun weiter konkretisiert und die städtebaulichen Kennzahlen festgelegt. Anregungen 
können im Rahmen der öffentlichen Auslegung nun einen Monat lang einbracht werden. 
zu 3b) 
Die Stadtbau GmbH will in einem ersten Bauabschnitt voraussichtlich bis 2025 ca. 580 
Wohneinheiten errichten. Bei Bezug dieser Wohnungen ist vorgesehen, dass eine Buslinie in 
das Gebiet einfahren wird und diese entsprechend erschließt. Langfristig wird geprüft über 
einen selbstfahrenden Shuttleservice das neue Planungsgebiet anzudienen. 
 
Zu III Verkehrsführung: 
Die angedachte Anbindung einer Zufahrtstrasse an die Landshuterstrasse befindet sich ca. 
50 m von der Kreuzung Bajuwarenstraße entfernt. Diese ist als zusätzliche Anbindung der 
gewerblichen Flächen nördlich des Odessarings zur Entzerrung der Anbindung-Zeißstraße 
angedacht. Diese Zufahrt dient bereits heute der Erschließung des B&B Hotels und wird 
auch in Zukunft nur rechts rein und rechts wieder raus ermöglichen. Ab dem jetzigen Grund-
stücksende des B&B Hotels ist diese Zufahrtsstraße zudem nur mehr als Einbahnstraße ge-
plant. Die Einhauser Straße ist im Privatbesitz und steht als Zufahrtsstraße nicht zur Verfü-
gung. 
 
 
Nr.  3.: 
 
Mail vom 15.03.2021 
 
Anregungen: 
1. Das Ziel des Bebauungsplanes 277, die ehem. Prinz-Leopold-Kaserne als zukunfts-

weisendes „Innovationsquartier" zu entwickeln, begrüße ich ausdrücklich - insbesonde-
re auch das Ziel, ein autoreduziertes „Quartier der kurzen Wege" zu entwickeln, indem 
die erforderlichen Kfz-Stellplätze überwiegend in Quartiersgaragen untergebracht wer-
den und die öffentlichen Räume im Quartier vom MIV freigehalten werden. 

 
2. Im aktuellen B-Plan-Entwurf finden sich jedoch - zusätzlich zu Quartiersgaragen - Ein-

zel-Tiefgaragen unter den geplanten Wohngebäuden. 
 Ich rege an, auf die Ausweisung dieser TG‘s weitestgehend zu verzichten und statt-

dessen weitestgehend Quartiersgaragen auszuweisen, die nur von der übergeordneten 
MIV-Erschließung anfahrbar sind. Bei Einzel-Tiefgaragen mitten im Quartier befürchte 
ich, dass der MIV die quartiersinternen öffentlichen Räume "okkupiert" - sowohl als 



 

Quell- und Ziel-Verkehr zu TG 's, als auch als (regelwidriger) ruhender Verkehr. Neue-
re Wohn-Quartiere der letzten Jahre zeigen dieses Phänomen überdeutlich! 

 
3. Die aktuelle Aufteilung des gesamten Areals in mehrere Bebauungspläne ist im Sinne 

der schnelleren Realisierbarkeit nachvollziehbar. 
 Gleichwohl muss m.E. sichergestellt sein, dass die Ziele und Ergebnisse des städte-

baulichen Ideenwettbewerbs verbindlich für das gesamte Areal gelten - also auch für 
Bereiche, die nicht in städtischem Eigentum stehen und möglicherweise erst später zur 
Entwicklung anstehen! 

 Ich rege deswegen an, diese Planungsziele im parallel durchzuführenden FNP-
Änderungsverfahren schon jetzt für das gesamte Areal darzustellen und auf diese Wei-
se privaten Investoren die kommunalen Planungsziele zu verdeutlichen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1) 
Das Planungsgebiet ist als autoarmes Quartier geplant und über ein entsprechendes Mobili-
tätskonzept, das parallel zum Bebauungsplan entwickelt wird, wird dieses voraussichtlich 
auch entsprechend umgesetzt. 
Zu 2) 
Die Tiefgaragen unter den einzelnen Bauparzellen sind grundsätzlich möglich aber nur für 
einen Teil (maximal 50% der erforderlichen Stellplätze) zulässig. Durch Mobilitätskonzepte ist 
ferner eine Reduzierung der bauordnungsrechtlichen Stellplätze zulässig und erwünscht. 
Bei einem gänzlichen Verzicht auf Tiefgaragen kann der Stellplatznachweis für das Gesamt-
gebiet nicht sichergestellt werden. 
Zu 3) 
Die Planungsziele werden in der geplanten Flächennutzungsplanänderung festgelegt und im 
Rahmen der weiteren Bebauungsplanung/Umsetzung berücksichtigt. 
 
 
Nr. 4.: 
 
Mail vom 15.03.2021 
 
Anregungen: 
In der Mittelbayerischen Zeitung las ich von der Möglichkeit Ideen einzubringen für die Um-
gestaltung des Stadtteils "ehem. Prinz Luitpold Kasernen". 
 
Zum Thema Grün-innovativ sende ich Ihnen den folgenden Link: 
https://mailand.de/bosco-verticale/ 
 
Da ich regelmäßig in Mailand bin, haben mich diese Hochhäuser immer beeindruckt. Viel-
leicht lässt sich eine ähnliche Variante für Regensburg realisieren. 
 
Ebenso sende ich Ihnen den Link: 
https://kooperativerraum.at/2013/05/06/sharedhaengematte/ 
 
Gerade für den öffentlichen Raum, Parkanlagen, Grünflächen sollte man nicht nur "Kunst im 
Park" kreieren, sondern diese, wie in Wien oder auch in London, "erlebbar" für die Menschen 
machen.  
Des Weiteren erinnere ich mich in London, in einer öffentlichen Grünanlage, an eine Schau-
kel in einem überdimensionierten Vogelkäfig. Dass Kunst mit interaktivem Anspruch nicht 
teuer sein muss beweistt ein "Denkmal" in Kassel, hierzu der Link: 
https://www.kassel.de/buerger/kunst_und_kultur/sehenswertes/ich-denkmal.php 
 
Desweiteren zeigen diese Künstler interaktive Kunst an öffentlichen Plätzen: 
https://www.eggert-ricklefs.de/works/riding-giants-2018/ 



 

 
Ein weiterer "grüner" Vorschlag: 
https://www.ubm-development.com/magazin/haengende-gaerten-von-paris/ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die vorgeschlagenen Anregungen hinsichtlich Fassadenbegrünung, Dachgärten, Parkanla-
gen usw. sind herausragende Beispiele für die Gestaltung von Grün in der Stadt. 
Die Anregungen fließen, soweit möglich, in die weitere Bearbeitung ein. 
 
 
Nr. 5.: 
 
Schreiben vom 17.03.2021 
 
Anregungen: 
Die EWR ist Eigentümerin der Grundstücke mit den Flurnummern Gemarkung Regensburg 
2643726, 2643/35, 1983, 2643/25, 2643/36, 2653, 2650, 2647, 2645 sowie Gemarkung 
Burgweinting 655/1. Die Stadt Regensburg plant im Bereich dieser Grundstücke die Auswei-
sung eines Industriegebiets (Bebauungsplan Nr. 215-1). 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 277 ist möglicherweise ein 
Immissionskonflikt zu erwarten. 
 
Nach der Besprechung mit dem Besonderen Vertreter der Stiftung bitte ich dies bei den Pla-
nungen für den Bebauungsplan Nr. 277 zu berücksichtigen und ein entsprechendes Schall-
gutachten zu erstellen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Grundstücke der EWR wurden bei der schalltechnischen Beurteilung mit den vorhande-
nen bzw. geplanten Nutzungen berücksichtigt. Ein Immissionskonflikt ist nicht zu erwarten.  
 
 
Nr.  6.: 
 
Mail vom 18.03.2021 
 
Anregungen: 
I.  Sachlage in der Beschlussvorlage 
 
A. Zweck 
 Bisher beinhaltet der aufzustellende BP 277 das Gesamt-Gebiet der ehemaligen Leo-

poldkaserne und angrenzender Areale, begrenzt durch die Zeißstraße im Norden, die 
Landshuter Straße im Westen, die Gleisanlagen im Osten und den Odessa-Ring im 
Süden. 

 
 Der BP 277 soll nun in drei BP und 2 zusätzliche Teilbereiche aufgeteilt werden. 
 
 Die Teilung ist erforderlich um schnelles Baurecht für die Wohnbebauung zu erhalten, 

da innerhalb von 5 Jahren mindestens 368 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet 
werden müssen. 

 
 Wann die 5 Jahre beginnen oder enden, wird in der Beschlussvorlage nicht erwähnt. 

Gilt das Kaufdatum und wenn ja, wann fand der Kauf statt? Wir bitten hier um Präzisie-
rung. 

 
B. Aufteilung in 5 Teilbereiche 



 

 Der BP 277, der bisher die gesamte Fläche umfassen sollte, wird in 5 Teilbereiche auf-
geteilt: 

1. BP 277 soll nun das westliche Kernstück Leopoldkaserne, das der Stadt gehört, sowie 
neu einen Teil der Pionierkaserne (für Schulneubau, Eigentümer noch der Bund) bein-
halten. 

2. Abgetrennt werden der BP 277/1, der das derzeitige Gewerbegebiet im SO entlang des 
Odessa-Ringes und der Landshuter Straße beinhaltet. 

3. Abgetrennt werden der BP 277/11, der das derzeitige Gewebegebiet im NO entlang 
der Bahn und des Odessa-Ringes beinhaltet. 

 
Die Flächen des BP 2771 und BP 27711 gehören 2 verschiedenen Investoren/Eigentümern 
 
Ferner, nur aus dem Lageplan ersichtlich: 
4. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO entlang der Landshuter Straße. Er ist vollständig 

aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei neuen BP 277, BP 
277/I oder BP 277/II mehr. 

5. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO an der Ecke Landshuter Straße / Odessa-Ring. 
Er ist vollständig aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei 
neuen BP 277, BP 277/I oder BP 277/II mehr. 

 
Die Abtrennung dieser beiden Bereiche aus dem BP 277 wird in der Beschlussvorlage weder 
erwähnt, noch begründet 
 
C.  Feststellungen und Begründungen in der Beschlussvorlage 
 Jede Art der Bürgerbeteiligung setzt die Kenntnis erforderlicher Fakten voraus, so ein 

0-Ton der Stadt Regensburg in einem anderen Planungsverfahren. In dieser Hinsicht 
sind die vorgelegten Feststellungen in der Beschlussvorlage für die Änderung des Gel-
tungsbereiches sehr knapp und die Begründungen stellenweise sehr dürftig. Auch feh-
len jegliche rechtliche Hinweise auf §§ des BauGB oder anderer städtischer, landes- 
oder bundesrechtlicher Bestimmungen. 

 
 > Hinzunahme des Teilbereiches der Pionierkaserne für den Schulneubau. 
 Zur Begründung heißt es einfach: „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss 

deshalb [wegen des Schulbaus] hier um diese Fläche erweitert und ebenfalls pla-
nungsrechtlich gesichert werden." 

 
 Auf der einen Seite wird der Bebauungsplan 277 zerstückelt, auf der anderen Seite ein 

nicht städtisches Gebiet dazu genommen. Wg. der Eile beim Wohnungsbau? Die Alt-
lasten sind auch dort nicht bekannt. Für den Teilbereich Pionierkaseme müsste ein ge-
sonderter Bebauungsplan aufgestellt werden, was auch später bei Erweiterung auf den 
gesamten Bereich der Pionierkaserne sinnvoll ist. 

 
 > Hinsichtlich der Teilbereiche angrenzender Areale heißt es, dass, sich die Flächen in 

Privatbesitz befinden, keine ausreichenden Gutachten (Altlasten, Naturschutz usw.) 
vorliegen und so die geplante Durchführung des bisherigen BP 277 in diesem Zeitrah-
men wg. dringendem Wohnungsbau nicht abzuwickeln ist. Daher sind diese Teilberei-
che verfahrensrechtlich abzukoppeln und Planungsverträge mit den Eigentümern zu 
schließen. 

 
 Eine echte Begründung dafür, warum die Teilbereiche planungsrechtlich abzukoppeln 

sind, wird nicht gegeben. Welche Art von Planungsverträgen gemeint sind, wird in der 
Beschlussvorlage nicht angesprochen. Es sind wohl Planungsverträge für das verein-
fachte Verfahren nach dem vierten Abschnitt des BauGB mit privaten Eigentümern 
gemeint, z.B. Städtebauliche Verträge nach §11 oder Verträge zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan nach §12 und nicht nach HON. 

 



 

 > Dem beiliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass im BP 277-neu etwa zehn urba-
ne Gebiete MU, zwei Gewerbegebiete GE und zwei Quartiersgaragen geplant sind. Die 
dort eingetragenen Geschossflächenzahlen GFZ betragen zwischen 1,5 und 2,5. 

 
 Die für das Verständnis der Bauleitplanung notwendige Grundflächenzahlen GRZ sind 

nicht eingetragen. Für die Teilbereiche BP 277/I und 277/II ist hier leider, anders als in 
einem Vorentwurf vom 09.11.2020 (der dem Verfasser vorliegt), nichts Genaueres zu 
erkennen. 

 
D.  Informationsveranstaltung: 
 Grund für die Auslegung und die Beteiligung der Öffentlichkeit war die Beschlussvorla-

ge mit der Änderung des Geltungsbereiches BP 277 durch Aufspaltung in Teilbereiche. 
 
 In der Informationsveranstaltung am 03.03.2021 ging es aber kaum um den Inhalt der 

Beschlussvorlage und die Aufspaltung in Teilbereiche, sondern überwiegend um den 
Inhalt eines zukünftigen BP 277 neu, dessen Gebiet der Stadt gehört. 

 
 
II.  Fragen zur Beschlussvorlage und verbindliche Beschlüsse: 
 
1.  Auswirkung auf das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb. 
1 a.  Die Aufteilung auf 5 Teilbereiche erscheint nicht nachvollziehbar. 
 Warum kann man die Teilbereiche des BP 277/I und 277/II und die aus allen BP her-

ausgenommenen Teilbereiche 4 und 5 (Nähe zur Landshuter Straße) nicht zusammen-
fassen, um das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb hinrei-
chend zu verwirklichen? Man hätte insgesamt nur zwei große Planungsgebiete statt 
jetzt fünf Teilbereiche, aber der Zeitdruck wg. Wohnungsbau im BP 277 wäre weg. 

1 b Wird die Umsetzung des Planungskonzeptes aus dem städtebaulichen Ideenwettbe-
werb im SO des Gebietes mit dem Zerschneiden in einen Teil im BP 277/I und einem 
Zipfel aus dem Teilbereich ohne BP nicht sehr schwierig oder überhaupt unmöglich? 

1 c Als Hauptgrund für die Änderung des Geltungsbereiches des BP 277 wird Zeitdruck 
beim Wohnungsbau angegeben. Statt sehr schnell geltendes Baurecht zu schaffen und 
das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb auf dem gesamten 
bisherigen Gebiet des bisherigen BP 277 schnellstens umzusetzen, kostet nicht eben 
gerade das Prozedere der Aufteilungsänderung in mehrere BP viel Zeit? 

 
2.  Fragen zu den Teilbereichen angrenzende Areale, BP 277/I und BP 277/II 
 Mit den Eigentümern der privaten Flächen sollen Verträge für das vereinfachte Verfah-

ren nach dem vierten Abschnitt des BauGB abgeschlossen werden, z.B. Städtebauli-
che Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und Erschließungsplan nach 
§ 12. 

2 a Wird schon in diesen Planungsverträgen darauf geachtet, dass auch in den BP 277/I 
und 277/II die vom Stadtrat beschlossene Quote für den öffentlich geförderten (sozia-
len) Wohnungsbau eingehalten wird? Oder besteht die Gefahr, dass diese Quote wie-
der verlegt wird, wie z.B. vom LERAG-Gelände auf den Brandlberg? Soll diese Quote 
allein mit dem öffentlich geförderten Wohnungsbau auf dem BP 277 neu abgegolten 
sein? 

2 b Wird bereits in diesen Planungsverträgen festgelegt, dass der Planwertgewinn in BP 
277/I und BP 277/II durch die Umwandlung eines reinen Gewerbegebietes in ein urba-
nes Gebiet von der Stadt (wie in München üblich) abgeschöpft wird? 

2 c In der Beschlussvorlage geht es um die Abtrennung der Teilbereiche und um die Auf-
stellung des BP 277 neu. Wann ist mit der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstel-
lung der BP 277/I und 277/II zu rechnen? 

 
3.  Präzisierung des Begriffs „Quartierszentrum": 



 

 In der Infoveranstaltung war mehrmals von einem ,,schönen" Zentrum für das Quartier 
die Rede. Bei diesem Begriff klaffen aber, wie die Erfahrungen z.B. in der Nibelungen-
kaserne zeigen, die Vorstellungen der Stadt und die Vorstellungen ihrer Bürgerinnen 
sehr weit auseinander. 

 
 Anmerkung: In der Nibelungenkaserne werden hinsichtlich eines Zentrums für das 

Quartier nur die Ziele des TechCampus voll verwirklicht. Aber kulturelle oder soziale 
Belange, die dem Bürgerinnen nutzen, werden durch gravierenden Planungsfehler 
(Ausweisung des WA 6) und dem fehlenden Willen diesen zu heilen, zunichtegemacht. 
Anders als von den Bürgerinnen und einem Teil der Stadtpolitiker gesehen, - und ur-
sprünglich auch im BP 102 vorgesehen -, wird im Planungsreferat und Wirtschaftsrefe-
rat „Quartierszentrum" anscheinend nur als Begriff aus dem Einzelhandelsrahmenkon-
zept verstanden. 

 
 Sollte nicht die Stadt (Verwaltung und deren politische Führung) ihre Vorstellungen, 

was sie jetzt unter „schönes Zentrum für das Quartier neu" in der Leopoldkaserne ver-
steht, eindeutig definieren und öffentlich machen, um die Bürgerinnen im Kasernenvier-
tel nicht wieder zu enttäuschen? 

 Welche Funktionen übernimmt das mit erheblichem Aufwand (über 6 Mio. €) im Bau 
befindliche „Begegnungszentrum" an der Guerickestraße, wenn in fußläufiger Nähe er-
neut ein Quartiers-zentrum entstehen soll? 

 Es muss für die derzeitige Stadtteilbibliothek eine Bestandsgarantie geben. Die neu 
geplante Filiale in der PLK ist für den größten Teil der Bewohnerinnen im Kasernen-
Galgenbergviertel zu weit abgelegen um sie regelmäßig frequentieren zu können. 

 
4.  Verbindliches Verkehrskonzept: 
 Das gesamte Viertel - zwischen Bahntrasse und Landshuter Straße, von der Landshu-

ter Unterführung bis zum Odessa-Ring - entwickelt sich durch die Konversion der Ka-
sernen und des LERAG-Geländes sehr stark. 

 
 Mit dem Beginn der Erschließung muss das Quartier durch eine dauerhafte ÖPNV-

Linie erschlossen werden. Dazu sind rechtzeitig Verhandlungen mit dem RVV zu füh-
ren und in verbindliche Verträge zu gießen. 

 
 Die Radverbindungen innerhalb des Viertels und die Schnellverbindungen für das Ge-

samtstadtgebiet müssen bereits jetzt mit eingeplant und realisiert werden! 
 
5.  Verkehrsführung BP 277/I 
 Im Plan „Übersicht der Bebauungspläne" ist im SO im Gebiet des BP 277/I eine Er-

schließungsstraße geplant, die knapp 30 m hinter der Abfahrt vom Odessa-Ring in die 
Landshuter Straße mündet. 

 Die Lage der Einmündung in der Landshuter Straße weist im Hinblick auf den geringen 
Abstand zur stark befahrenen Kreuzung zwischen Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und 
Landshuter Straße auf einen „geplanten" Unfallschwerpunkt hin. Auch eine vernünftige 
Ampelschaltung an der Einmündung wird nicht möglich sein, ohne den starken Verkehr 
an der Kreuzung Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und Landshuter Straße zu beein-
trächtigen. 

 
 Im Hinblick auf die Verkehrsführung ist es sinnvoller, wenn die Erschließung wie bisher 

über die 100 m weiter westlich liegende (auszubauende) Einhauser Straße erfolgt. 
 
6. Grünkonzept/ Naturschutzaspekte: 
 Das Grünkonzept muss mit dem neuen B-Plan 277 weiterhin gesichert und noch stär-

ker in den Focus gerückt werden. 
 



 

 Insbesondere durch die nun geplante Stichstraße entlang des Odessa-Rings ist die 
Fortsetzung unter dem Odessa-Ring gefährdet und vor allem, wie man jetzt sieht, auch 
auf nichtstädtischem Gebiet geplant. 

 Eine Untertunnelung in ein ebenfalls nicht städtisches Gebiet bleibt damit ein besten-
falls wünschenswertes Ziel. Dies muss ebenfalls bereits jetzt durch Beschlüsse und 
Verträge gesichert werden, insbesondere dann, wenn die Bebauungspläne tatsächlich 
gestückelt werden sollten. Die Eigentümer der Grundstücke müssen daher verbindlich 
mit in die B-Pläne einbezogen werden. 

 
7.  Energiekonzept 
 In der ursprünglichen Wettbewerbsfassung wurde von einem CO2 neutralen, energie-

autarken Quartier gesprochen. Gilt dies nach wie vor und auch für die Gebiete 277/I 
und II? 

 
 Wie soll dieses Ziel erreicht werden, wenn nur noch PV-Anlagen auf den Dächern und 

den Fassaden vorgesehen sind? 
 
 Wenn dieses Ziel aufgegeben wird, stellt sich die Frage warum graue Energie (Ab-

bruch) vernichtet wird, wenn durch den Neubau nur Teilautarkie erreicht wird. Eine CO2 
freie Bebauung muss daher explizit mit in die neuen B-Pläne aufgenommen werden! 

 
8.  Welche Vorabsprachen gibt es bereits zwischen der Stadt und den Eigentümern der 

exkludierten Areale bzgl. einer zukünftigen Nutzung dieser Gebiete? Entsprechen die-
se noch den ursprünglichen Zielen? 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu den Fragen 1a bis 1c siehe oben unter Anregung 2, „erneute Unterrichtung § 3 Abs. 1 
BauGB“. 
Zu den Fragen 2a bis 2c siehe oben unter Anregung 2., „erneute Unterrichtung § 3 Abs. 1 
BauGB“. 
 
Zu Punkt 3 „Quartierszentrum“:: 
Als Quartierszentrum ist im nordöstlichen Bereich des Planungsgebietes ein Einzelhandels-
zentrum mit ca. 1200 m² Verkaufsfläche geplant. Die umgebende Bebauung ist als „Urbanes 
Gebiet“ mit einer gemischten Nutzung, aber überwiegender Wohnnutzung geplant. 
Zur Sicherung dieser gemischten Nutzung ist in den Erdgeschossbereichen teilweise Woh-
nen ausgeschlossen. 
Das Begegnungszentrum an der Guerickestraße ist nicht Gegenstand dieses Bebauungs-
planes und ein ähnliches zweites Zentrum macht im Planungsgebiet auch keinen Sinn. 
Inwieweit im neuen Planungsgebiet weitere Räume für eine Stadtteilbücherei oder weitere 
kommunale Nutzungen vorgesehen werden wird der Stadtrat zu gegebener Zeit entschei-
den. 
 
Zu Punkt 4, „Verbindliches Verkehrskonzept“: 
Mit dem RVV wurden bereits im Vorfeld entsprechende Gespräche geführt und es ist bereits 
bei Bezugsfertigkeit des ersten Bauabschnittes (580 Wohneinheiten) eine Erschließung über 
eine Busanbindung geplant. Die Radwege im Planungsgebiet sind ausreichend vorgesehen 
und eine überörtliche Radwege-Anbindung an die Stadtmitte ist entlang der Bahngleise im 
Nordosten geplant. 
 
Zu Punkt 5, „Verkehrsführung“: 
Die angedachte Anbindung einer Zufahrtstrasse an die Landshuter Strasse befindet sich ca. 
50 m von der Kreuzung Bajuwarenstraße entfernt. Diese ist als zusätzliche Anbindung der 
gewerblichen Flächen nördlich des Odessarings zur Entzerrung der Anbindung-Zeißstraße 
angedacht. Diese Zufahrt dient bereits heute der Erschließung des B&B Hotels und wird 
auch in Zukunft nur rechts rein und rechts wieder raus ermöglichen. Ab dem jetzigen Grund-



 

stücksende des B&B Hotels ist diese Zufahrtsstraße zudem nur mehr als Einbahnstraße ge-
plant. Die Einhauser Straße ist im Privatbesitz und steht als Zufahrtsstraße nicht zur Verfü-
gung. 
 
Zu Punkt 6 „Grünkonzept“: 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 277 werden ca. 5 ha öffentliche Grünfläche für das 
Gebiet bzw. die Allgemeinheit gesichert. Eine Verbindung dieser Grünfläche mit dem Pürkel-
gut im Südosten ist konzeptionell angedacht und soll über die im Süden anschließenden 
Grundstücke in den weiteren geplanten Bebauungsplänen gesichert werden. 
 
Zu Punkt 7 „Energiekonzept“: 
Derzeit wird ein Energiekonzept „Wärmenetze 4.0“ für das Areal der Prinz-Leopold-Kaserne 
erarbeitet. Das Grundkonzept beruht voraussichtlich auf einer maximalen Ausnutzung der 
möglichen Dachflächen mit Solaranlagen, der Nutzung von Erdsonden und ggf. der Nutzung 
der vorhandenen Abwasserkanäle. das endgültige Konzept liegt aber derzeit noch nicht vor 
und wird im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes detailliert erarbeitet. 
 
Zu Punkt 8, angrenzende Areale: 
Mit den benachbarten Grundstückseigentümern gibt es erste Abstimmungen und entspre-
chende Planungsverträge sollen demnächst abgeschlossen werden. 
Die Grundlage für die Entwicklung dieser Areale sind die bisherigen Planungsziele sowie das 
vorliegende Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb. Eine Anpassung 
bzw. Weiterentwicklung der Planung in Teilbereichen ist möglich.  
 
 
Nr.  7.: 
 
Mail vom 18.03.2021 
 
Anregungen: 
I.  Sachlage in der Beschlussvorlage 
 
A. Zweck 
 Bisher beinhaltet der aufzustellende BP 277 das Gesamt-Gebiet der ehemaligen Leo-

poldkaserne und angrenzender Areale, begrenzt durch die Zeißstraße im Norden, die 
Landshuter Straße im Westen, die Gleisanlagen im Osten und den Odessa-Ring im 
Süden. 

 
 Der BP 277 soll nun in drei BP und 2 zusätzliche Teilbereiche aufgeteilt werden. 
 
 Die Teilung ist erforderlich um schnelles Baurecht für die Wohnbebauung zu erhalten, 

da innerhalb von 5 Jahren mindestens 368 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet 
werden müssen. 

 
 Wann die 5 Jahre beginnen oder enden, wird in der Beschlussvorlage nicht erwähnt. 

Wir bitten hier um Präzisierung. 
 
B. Aufteilung in 5 Teilbereiche 
 Der BP 277, der bisher die gesamte Fläche umfassen sollte, wird in 5 Teilbereiche auf-

geteilt: 
 
1. BP 277 soll nun das westliche Kernstück Leopoldkaserne, das der Stadt gehört, sowie 

neu einen Teil der Pionierkaserne (für Schulneubau, Eigentümer noch der Bund) bein-
halten. 

 



 

2. Abgetrennt werden der BP 277/1, der das derzeitige Gewerbegebiet im SO entlang des 
Odessa-Ringes und der Landshuter Straße beinhaltet. 

 
3. Abgetrennt werden der BP 277/II, der das derzeitige Gewebegebiet im NO entlang der 

Bahn und des Odessa-Ringes beinhaltet. 
 
Die Flächen des BP 277/I und BP 277/II gehören 2 verschiedenen Investoren/Eigentümern 
 
Ferner, nur aus dem Lageplan ersichtlich: 
 
4. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO entlang der Landshuter Straße. Er ist vollständig 

aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei neuen BP 277, BP 
277//I oder BP 277/II mehr. 

 
5. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO an der Ecke Landshuter Straße / Odessa-Ring. 

Er ist vollständig aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei 
neuen BP 277, BP 277/I oder BP 277/II mehr. 

 
Die Abtrennung dieser beiden Bereiche aus dem BP 277 wird in der Beschlussvorlage weder 
erwähnt, noch begründet. 
 
C.  Feststellungen und Begründungen in der Beschlussvorlage 
 Jede Art der Bürgerbeteiligung setzt die Kenntnis erforderlicher Fakten voraus, so ein 

0-Ton der Stadt Regensburg in einem anderen Planungsverfahren. In dieser Hinsicht 
sind die vorgelegten Feststellungen in der Beschlussvorlage für die Änderung des Gel-
tungsbereiches sehr knapp und die Begründungen stellenweise sehr dürftig. Auch feh-
len jegliche rechtliche Hinweise auf §§ des BauGB oder anderer städtischer, landes- 
oder bundesrechtlicher Bestimmungen. 

 
 Hinzunahme des Teilbereiches der Pionierkaserne für den Schulneubau. 
 Zur Begründung heißt es einfach: „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss 

deshalb [wegen des Schulbaus] hier um diese Fläche erweitert und ebenfalls pla-
nungsrechtlich gesichert werden." 

 
 Auf der einen Seite wird der Bebauungsplan 277 zerstückelt, auf der anderen Seite ein 

nicht städtisches Gebiet dazu genommen. Wg. der Eile beim Wohnungsbau? Die Alt-
lasten sind auch dort nicht bekannt. Für den Teilbereich Pionierkaserne müsste ein ge-
sonderter Bebauungsplan aufgestellt werden, was auch später bei Erweiterung auf den 
gesamten Bereich der Pionierkaserne sinnvoll ist. 

 
 Hinsichtlich der Teilbereiche angrenzende Areale heißt es, dass sich die Flächen in 

Privatbesitz befinden, keine ausreichenden Gutachten (Altlasten, Naturschutz usw.) 
vorliegen und so die geplante Durchführung des bisherigen BP 277 in diesem Zeitrah-
men wg. dringendem Wohnungsbau nicht abzuwickeln ist. Daher sind diese Teilberei-
che verfahrensrechtlich abzukoppeln und Planungsverträge mit den Eigentümern zu 
schließen. 

 
 Eine echte Begründung dafür, warum die Teilbereiche planungsrechtlich abzukoppeln 

sind, wird nicht gegeben. Welche Art von Planungsverträgen gemeint sind, wird in der 
Beschlussvorlage nicht angesprochen. Es sind wohl Planungsverträge für das verein-
fachte Verfahren nach dem vierten Abschnitt des BauGB mit privaten Eigentümern 
gemeint, z.B. Städtebauliche Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach § 12 und nicht nach HOAI. 

 



 

 Dem beiliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass im BP 277 neu etwa zehn urbane 
Gebiete MU, zwei Gewerbegebiete GE und zwei Quartiersgaragen geplant sind. Die 
dort eingetragenen Geschossflächenzahlen GFZ betragen zwischen 1,5 und 2,5. 

 
 Die für das Verständnis der Bauleitplanung notwendige Grundflächenzahlen GRZ sind 

nicht eingetragen. Für die Teilbereiche BP 277/I und 277/II ist hier leider, anders als in 
einem Vorentwurf vom 09.11.2020 (der dem Verfasser vorliegt), nichts Genaueres zu 
erkennen. 

 
D.  Informationsveranstaltung: 
 Grund für die Auslegung und die Beteiligung der Öffentlichkeit war die Beschlussvorla-

ge mit der Änderung des Geltungsbereiches BP 277 durch Aufspaltung in Teilbereiche. 
 
 In der Informationsveranstaltung am 03.03.2021 ging es aber kaum um den Inhalt der 

Beschluss-vorlage und die Aufspaltung in Teilbereiche, sondern überwiegend um den 
Inhalt eines zukünftigen BP 277 neu, dessen Gebiet der Stadt gehört. 

 
 
II. Fragen zur Beschlussvorlage und verbindliche Beschlüsse: 
 
1.  Auswirkung auf das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb. 
1 a.  Die Aufteilung auf 5 Teilbereiche erscheint nicht sinnvoll. 
 Warum kann man die Teilbereiche des BP 277/1 und 277/11 und die aus allen BP her-

ausgenommenen Teilbereiche 4 und 5 (Nähe zur Landshuter Straße) nicht zusammen-
fassen, um das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb hinrei-
chend zu verwirklichen? Man hätte insgesamt nur zwei große Planungsgebiete statt 
jetzt fünf Teilbereiche, aber der Zeitdruck wg. Wohnungsbau im BP 277 wäre weg. 

 
1 b Wird die Umsetzung des Planungskonzeptes aus dem städtebaulichen Ideenwettbe-

werb im SO des Gebietes mit dem Zerschneiden in einen Teil im BP 277/I und einem 
Zipfel aus dem Teilbereich ohne BP nicht sehr schwierig oder überhaupt unmöglich? 

 
1 c Als Hauptgrund für die Änderung des Geltungsbereiches des BP 277 wird Zeitdruck 

beim Wohnungsbau angegeben. Statt sehr schnell geltendes Baurecht zu schaffen und 
das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb auf dem gesamten 
bisherigen Gebiet des bisherigen BP 277 schnellstens umzusetzen, kostet nicht eben 
gerade das Prozedere der Aufteilungsänderung in mehrere BP viel Zeit? 

 
2.  Fragen zu den Teilbereichen angrenzende Areale, BP 277/I und BP 277/II 
 Mit den Eigentümern der privaten Flächen sollen Verträge für das vereinfachte Verfah-

ren nach dem vierten Abschnitt des BauGB abgeschlossen werden, z.B. Städtebauli-
che Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und Erschließungsplan nach 
§ 12. 

2 a Wird schon in diesen Planungsverträgen darauf geachtet, dass auch in den BP 277/I 
und 277/II die vom Stadtrat beschlossene Quote für den öffentlich geförderten (sozia-
len) Wohnungsbau eingehalten wird? Oder besteht die Gefahr, dass diese Quote wie-
der verlegt wird, wie z.B. vom LERAG-Gelände auf den Brandlberg? Soll diese Quote 
allein mit dem öffentlich geförderten Wohnungsbau auf dem BP 277 neu abgegolten 
sein? 

 
2 b Wird bereits in diesen Planungsverträgen festgelegt, dass der Planwertgewinn in BP 

277/I und BP 277/II durch die Umwandlung eines reinen Gewerbegebietes in ein urba-
nes Gebiet von der Stadt (wie in München üblich) abgeschöpft wird? 

 



 

2 c In der Beschlussvorlage geht es um die Abtrennung der Teilbereiche und um die Auf-
stellung des BP 277 neu. Wann ist mit der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstel-
lung der BP 277/I und 277/II zu rechnen? 

 
3.  Präzisierung des Begriffs „Quartierszentrum": 
 In der Infoveranstaltung war mehrmals von einem „schönen" Zentrum für das Quartier 

die Rede. Bei diesem Begriff klaffen aber, wie die Erfahrungen z.B. in der Nibelungen-
kaserne zeigen, die Vorstellungen der Stadt und die Vorstellungen ihrer Bürger*innen 
sehr weit auseinander. 

 
 Anmerkung: In der Nibelungenkaserne werden hinsichtlich eines Zentrums für das 

Quartier nur die Ziele des TechCampus voll verwirklicht. Aber kulturelle oder soziale 
Belange, die dem Bürgerinnen nutzen, werden durch gravierenden Planungsfehler 
(Ausweisung des WA 6) und dem fehlenden Willen diesen zu heilen, zunichtegemacht. 
Anders als von den Bürgerinnen und einem Teil der Stadtpolitiker gesehen, - und ur-
sprünglich auch im BP 102 vorgesehen -, wird im Planungsreferat und Wirtschaftsrefe-
rat „Quartierszentrum" anscheinend nur als Begriff aus dem Einzelhandelsrahmenkon-
zept verstanden. 

 
 Sollte nicht die Stadt (Verwaltung und deren politische Führung) ihre Vorstellungen, 

was sie jetzt unter „schönes Zentrum für das Quartier neu" in der Leopoldkaserne ver-
steht, eindeutig definieren und öffentlich machen, um die Bürgerinnen im Kasernenvier-
tel nicht wieder zu enttäuschen? 

 Welche Funktionen übernimmt das mit erheblichem Aufwand (über 6 Mio €) im Bau 
befindliche „Begegnungszentrum" an der Guerickestraße, wenn in fussläufiger Nähe 
erneut ein Quartiers-zentrum entstehen soll? 

 Es muss für die derzeitige Stadtteilbibliothek eine Bestandsgarantie geben. Die neu 
geplante Filiale in der PLK ist für den größten Teil der Bewohnerinnen im Kasernen-
Galgenbergviertel zu weit abgelegen um sie regelmäßig frequentieren zu können. 

 
4. Verbindliches Verkehrskonzept: 
 Das gesamte Viertel - zwischen Bahntrasse und Landshuter Straße, von der Landshu-

ter Unterführung bis zum Odessa-Ring - entwickelt sich durch die Konversion der Ka-
sernen und des LERAG - Geländes sehr stark. 

 
 Mit dem Beginn der Erschließung muss das Quartier durch eine dauerhafte ÖPNV-

Linie erschlossen werden. Dazu sind rechtzeitig Verhandlungen mit dem RVV zu füh-
ren und in verbindliche Verträge zu gießen. 

 
 Die Radverbindungen innerhalb des Viertels und die Schnellverbindungen für das Ge-

samtstadtgebiet müssen bereits jetzt mit eingeplant und realisiert werden. 
 
5. Verkehrsführung BP 277/I 
 Im Plan „Übersicht der Bebauungspläne" ist im SO im Gebiet des BP 277/I eine Er-

schließungsstraße geplant, die knapp 30 m hinter der Abfahrt vom Odessa-Ring in die 
Landshuter Straße mündet. 

 Die Lage der Einmündung in der Landshuter Straße weist im Hinblick auf den geringen 
Abstand zur stark befahrenen Kreuzung zwischen Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und 
Landshuter Straße auf einen „geplanten" Unfallschwerpunkt hin. Auch eine vernünftige 
Ampelschaltung an der Einmündung wird nicht möglich sein, ohne den starken Verkehr 
an der Kreuzung Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und Landshuter Straße zu beein-
trächtigen. 

 
 Im Hinblick auf die Verkehrsführung ist es sinnvoller, wenn die Erschließung wie bisher 

über die 100 m weiter westlich liegende (auszubauende) Einhauser Straße erfolgt. 
 



 

6. Grünkonzept/ Naturschutzaspekte: 
 Das Grünkonzept muss mit dem neuen B-Plan 277 weiterhin gesichert und noch stär-

ker in den Focus gerückt werden. 
 
 Insbesondere durch die nun geplante Stichstraße entlang des Odessa-Rings ist die 

Fortsetzung unter dem Odessa-Ring gefährdet und vor allem, wie man jetzt sieht, auch 
auf nicht-städtischem. Gebiet geplant. 

 Eine Untertunnelung in ein ebenfalls nicht städtisches Gebiet bleibt damit ein besten-
falls wünschenswertes Ziel. Dies muss ebenfalls bereits jetzt durch Beschlüsse und 
Verträge gesichert werden, insbesondere dann, wenn die Bebauungspläne tatsächlich 
gestückelt werden sollten. Die Eigentümer der Grundstücke müssen daher verbindlich 
mit in die B-Pläne einbezogen werden. 

 
7. Energiekonzept 
 In der ursprünglichen Wettbewerbsfassung wurde von einem CO2 neutralen, energie-

autarken Quartier gesprochen. Gilt dies nach wie vor und auch für die Gebiete 277/I 
und II? 

 
 Wie soll dieses Ziel erreicht werden, wenn nur noch PV-Anlagen auf den Dächern und 

den Fassaden vorgesehen sind? 
 
 Wenn dieses Ziel aufgegeben wird, stellt sich die Frage warum graue Energie (Ab-

bruch) vernichtet wird, wenn durch den Neubau nur Teilautarkie erreicht wird. Eine CO2 
freie Bebauung muss daher explizit mit in die neuen B-Pläne aufgenommen werden! 

 
8. Welche Vorabsprachen gibt es bereits zwischen der Stadt und den Eigentümern der 

exkludierten Areale bzgl. einer zukünftigen Nutzung dieser Gebiete? Entsprechen die-
se noch den ursprünglichen Zielen? 

 
 Der Bürgerverein Süd-Ost begrüßt es sehr, dass die Stadt Regensburg die Areale der 

ehemaligen Kasernen inkl. der anliegenden Grundstücke auf der Grundlage des 
Preiswettbewerbs und ISEK zügig und zukunftsorientiert entwickeln will. 

 
Wir würden uns freuen, wenn die Fragestellungen, Anregungen und Hinweise in die weitere 
Bearbeitung der Bebauungspläne einfließen würden und auch die Stadträte/Fraktionen früh-
zeitig mit einbezogen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe oben unter Anregung Nr. 6. 
 
 
Nr.  8.: 
 
Schreiben vom 18.03.2021 
 
Anregungen: 
Wie Ihnen bekannt ist, ist die IZ Projekt 311 GmbH Grundstückseigentümerin der Grundstü-
cke Fl.Nrn. 2359/4 und 2359/5 (Dieselstr. 7), der Fl.Nrn. 2359/6, 2359/7, 2359/8, 2639/1 
(Dieselstraße 9) sowie der Fl.Nrn. 2639/5, 2644/1 und die IZ Projekt 312 GmbH Grundstück-
seigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 2644/7 (Einhauserstraße), alle Grundstücke jeweils 
Gemarkung Regensburg. 
Die vorstehenden Grundstücke werden aktuell überwiegend gewerblich genutzt werden. Die 
Grundstücke Fl.Nrn. 2359/4, 2359/5, 2359/6, 2359/7 und 2359/8 sind derzeit überwiegend an 
Dritte vermietet. 
Auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2359/6, 2359/7, 2359/8 und teilweise auf den 2359/4 und 
2359/5, betreibt die Kernschrott UG einen immissionsschutzrechtlich bestandskräftig ge-



 

nehmigten Recycling-Betrieb. Daneben befinden sich auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2359/4 
und 2359/5 Büronutzungen sowie sonstige Nutzungen und eine Heizzentrale der REWAG. 
Das Grundstück Fl.Nr. 2644/1 wird aktuell gewerblich mit einem Kühllager zur Lagerung von 
Lebensmitteln genutzt. Das Grundstück Fl.Nr. 2644/7 wird aktuell als gewerbliche Lagerflä-
che genutzt. 
 
Zum ausliegenden Entwurf des Bebauungsplans werden im Einzelnen folgende Einwendun-
gen erhoben: 
 
1.  Fehlerhafte Bestimmung des Umgriffs des Bebauungsplans  
 Der Umgriff des Bebauungsplans wurde abwägungsfehlerhaft bestimmt, da er folgende 

maßgebliche Belange, die nach § 1 Abs. 6 BauGB im Rahmen der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen sind, ausklammert, obwohl diese in einem inhaltlich untrennbaren Zu-
sammenhang mit der Ausweisung des gegenständlichen Gebiets stehen. 

 
 Nach der Rspr. muss der Umgriff eines Bebauungsplans anhand der betroffenen Be-

lange sachgerecht bestimmt sein, andernfalls ist die Bestimmung abwägungsfehlerhaft 
(vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.11.1995 — 4 NB 23/94; VGH München, Urt. v. 20.09.2011 
— 1 N 10.1818). Die Notwendigkeit hierzu kann sich aus der Aufgabe der Bauleitpla-
nung ergeben, eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu gewähr-
leisten (§ 1 Abs. 1 S. 1 BauGB). Die Erforderlichkeit, bestimmte Flächen in den Gel-
tungsbereich einzubeziehen, kann sich weiter aber auch aus dem im Abwägungsgebot 
enthaltenen Gebot der Problem- und Konfliktbewältigung ergeben. Das gilt nicht nur, 
wenn ein Grundstück von einer Planung unzumutbar betroffen ist; auch die Verpflich-
tung, sich im Einzelfall aufdrängende negative Auswirkungen einer Planung zu beden-
ken, kann zur Folge haben, dass sich eine Planung nur dann als abwägungsgerecht 
erweist, wenn sie einen bestimmten Bereich nicht ausklammert (BVerwG, Urt. v. 
20.9.1995 — 4 NB 93.24; VGH München, Urt. v. 20.09.2011 — 1 N 10.1818; VGH 
München, Urt. v. 18.04.2013 — 2 N 11.1758). 

 
 Vorliegend erfüllt der Umgriff des Bebauungsplans weder die Anforderungen einer ge-

ordneten städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB), noch die Anforde-
rungen des Abwägungsgebots. Die Bestimmung des Umgriffs des Bebauungsplans er-
scheint vielmehr willkürlich: 

 
1.1.  Immissionssituation im Bestand  
 Der Umgriff des aktuellen Bebauungsplans ist zunächst im Hinblick auf die umgeben-

den Nutzungen fehlerhaft gewählt. Nach dem aktuellen Umgriff werden die bestehen-
den angrenzenden Gewerbenutzungen ausgeklammert. Hierdurch werden die ohne 
Frage bestehenden Konflikte aus dem gegenständlichen Bebauungsplan ausgeklam-
mert. 

 
 Dies betrifft zunächst die bestehenden angrenzenden Gewerbenutzungen, insbeson-

dere auf den Grundstücken unserer Mandantinnen. Eine angemessene Bewältigung 
des gegenüber diesen Grundstücken bestehenden Immissionskonflikts kann nur unter 
Einbeziehung der entsprechenden Flächen erfolgen. 

 
 Ebenso ermöglicht der Bebauungsplan durch den gewählten Umgriff keine nachhaltige 

umfassende Bewältigung der Immissionskonflikte mit den angrenzenden Verkehrswe-
gen (insb. Bahnstrecke und Odessa-Ring). Die Wahl des Umgriffs ist jedenfalls inso-
weit inkonsequent und damit fehlerhaft, als die Flächen bis zur Bahnstrecke nur teil-
weise einbezogen werden. Indem der Bebauungsplanumgriff die Flächen zwischen 
den Verkehrswegen und dem Plangebiet unberücksichtigt lässt, schließt der Bebau-
ungsplan mögliche Schallschutzmaßnahmen aus und verlagert damit die Lösung die-
ser Immissionskonflikte in die Bereiche zwischen dem Plangebiet und den Verkehrs-
wegen, d.h. unter anderem auf die Flächen unserer Mandantinnen. Dies ist weder an-



 

gemessen noch sinnvoll, da hierdurch eine umfassende einheitliche Abarbeitung der 
Immissionskonflikte für das gesamte Gebiet zwischen Zeilstraße, Landshuter Straße, 
Odessa-Ring und der Bahnstrecke verhindert wird. 

 
1.2.  Erschließungssituation  
 Der aktuelle Bebauungsplan ist auch insoweit fehlerhaft, als der gewählte Umgriff die 

Erschließungssituation des gesamten Areals zwischen Zeilstraße, Landshuter Straße, 
Odessa-Ring und der Bahnstrecke nicht den Blick nimmt. Das Gelände war/ist bisher 
ein einheitlich über gebietsinterne Straßen und Leitungen erschlossenes Gebiet. Die 
Veränderung der Bebauungsstruktur in nur einem Teil des ehemaligen Gebiets hat 
damit Auswirkungen auf das gesamte Gebiet und insbesondere die insoweit hinterlie-
genden Flächen unserer Mandantinnen. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Straßen-
erschließung, bezüglich derer die Flächen unserer Mandantinnen von der Landshuter-
Straße als nächstgelegene übergeordnete Verbindungsstraße am weitesten entfernt 
liegen, sondern auch für die Erschließung mittels Wasser und Abwasser, die bereits 
jetzt auf den gesamten Entwicklungsbereich bezogen werden muss. 

 
1.3.  Geplante gewerbliche Nutzungen auf den angrenzenden Gebieten  
 Der gewählte Umgriff ist auch insoweit fehlerhaft, als nach dem Städtebaulichen Ent-

wurf / Rahmenplan für die östlich bzw. nordöstlich an den aktuell vorgesehenen Umgriff 
angrenzenden Flächen gewerbliche Nutzungen vorgesehen sind. Hierdurch werden 
städtebauliche Konflikte - insbesondere im Hinblick auf den Immissionsschutz - hervor-
gerufen, die im gegenständlichen Bebauungsplan mangels Einbeziehung der zukünfti-
gen Gewerbeflächen nicht gelöst werden können. 

 
1.4.  Zusammenfassung  
 Der gewählte Umgriff erfüllt somit nicht die Anforderungen, die das Gesetz an eine 

sachgerechte Umgriffsbestimmung stellt. Der gewählte Umgriff ist damit abwägungs-
fehlerhaft. 

 
 Wir beantragen insoweit die Einbeziehung der Grundstücke unserer Mandantinnen in 

den Umgriff des aufzustellenden Bebauungsplans, da nur so eine sachangemessene 
Abarbeitung der wechselseitig betroffenen Belange möglich ist. Da die Stadt ohnehin 
auch die Überplanung der weiteren Flächen der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne 
plant, ist es insoweit zweckmäßig, die umgebenden Flächen bis zu den umgebenden 
Zäsuren (Bahnstrecke, Odessa-Ring, etc.) mit in den Umgriff bereits dieses Bebau-
ungsplans einzubeziehen. 

  
2. Emittierende Betriebe auf den Grundstücken unserer Mandantinnen  
 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind zudem die Interessen unserer Man-

dantinnen sowie deren Mietern an einer uneingeschränkten Fortsetzung der zulässigen 
und genehmigten gewerblichen Nutzungen auf ihren Grundstücken einzustellen und zu 
berücksichtigen. 

 
 Durch die Planung sollen Wohnnutzungen in erheblichem Maße geschaffen werden, 

die an die Gewerbenutzungen unserer Mandantinnen heranrücken. Durch diese heran-
rückende Wohnbebauung entsteht ein Konflikt zwischen unverträglichen Nutzungen, 
insbesondere in immissionsschutztechnischer Hinsicht, der bereits auf Ebene des Be-
bauungsplans zu lösen ist. 

 
 Durch die Planung ist daher zu jeder Zeit und in jeder Form sicherzustellen, dass die 

Gewerbenutzungen zukünftig keine Einschränkungen infolge der heranrückenden 
Wohnbebauung sowie sonstiger möglicher schutzbedürftiger Nutzungen zu befürchten 
haben. 

 
3. Altlasten  



 

 Wie dargestellt handelt es sich bei den Flächen des Plangebiets überwiegend um 
ehemalige Kasernenflächen. Insoweit besteht der Verdacht von Altlasten. 

 
 Auch die auf dem gesamten Bereich des ehemaligen Kasernenareals sowie der an-

grenzenden Flächen zu erwarteten Altlasten und Bodenverunreinigungen lassen eine 
einheitliche Entwicklung des gesamten ehemaligen Kasernen-Gebiets als geboten er-
scheinen. 

 
4. Zusammenfassung 
 Abschließend dürfen wir namens und im Auftrag unserer Mandantinnen nochmals - wie 

bereits im gemeinsamen Gespräch - das Interesse unserer Mandantinnen an einer 
gemeinsamen Entwicklung der Flächen bekunden. Unsere Mandantinnen sind gerne 
bereit, sich bei Einbeziehung ihrer Flächen in den Umgriff des Bebauungsplans an ei-
ner Entwicklung ihrer Flächen mit zu beteiligen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Punkt 1, Bebauungsplanumgriff: 
Der Umgriff des Bebauungsplanes wurde von der Stadt sachgerecht aufgrund der vorhande-
nen Belange gewählt und eine geordnete städtebauliche Entwicklung kann im Rahmen die-
ses Bebauungsplanes gesichert werden. 
 
Zu Punkt 1.1, Immissionssituation im Bestand: 
Die bestehenden Gewerbebetriebe wurden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 
geprüft und durch die geplanten schalltechnischen Festsetzungen ausreichend berücksich-
tigt. Die schalltechnische Situation hinsichtlich der vorhandenen Verkehrsbelastungen (Bahn 
und Odessaring) wurde bereits im Rahmen der Auslobung des städtebaulichen Ideenwett-
bewerbes geprüft und ein Schutz des Areals mittels aktiver Schallschutzmaßnahmen entlang 
dieser Verkehrsachsen aufgrund der geringen Wirkung nicht empfohlen. 
 
Zu Punkt 1.2, Erschließung: 
Die Erschließung der vorhandenen Hinterliegergrundstücke ist weiterhin möglich und wird 
durch den Bebauungsplanentwurf nicht beeinträchtigt. 
 
Zu Punkt 1.3, Geplante gewerbliche Nutzung im angrenzenden Areal: 
In den angrenzenden Bereichen ist derzeit bereits eine gewerbliche Nutzung vorhanden und 
diese wird in Ihrem Bestand und grundsätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten nicht einge-
schränkt. 
 
Zu Punkt 1.4, Einbeziehung der angrenzenden Flächen: 
Mit den beteiligten Grundstückseigentümern wurden bereits im Vorfeld Gespräche geführt 
und entsprechende Planungsverträge befinden sich in der Abstimmung. Im Rahmen der pa-
rallelen 74. Flächennutzungsplanänderung sind diese Grundstücke bereits berücksichtigt 
und die Art der Nutzung als urbanes Gebiet und Gewerbegebiet vorgesehen. 
 
Zu Punkt 2, heranrückende Wohnbebauung:  
Siehe Punkt 1.1, die bestehende gewerbliche Nutzung wird durch die geplanten Festsetzun-
gen ausreichend berücksichtigt. 
 
Zu Punkt 3, Altlasten: 
Die Altlastensituation im Planungsgebiet wurde im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungs-
planentwurfes anhand verschiedener Gutachten geprüft. Die vorhandenen Bodenverunreini-
gungen werden im Rahmen der Baufeldfreimachung baubegleitend geprüft und entsorgt. 
 
Zu Punkt 4: 
Die ersten Abstimmungsgespräche mit den Eigentümern wurden bereits geführt. Eine Ent-
wicklung in Zusammenarbeit mit diesen Eigentümern ist wahrscheinlich. 



 

 
 
Nr.  9.: 
 
Schreiben vom 19.03.2021 
 
Anregungen: 
I.  Sachlage in der Beschlussvorlage 
 
A. Zweck 
 Bisher beinhaltet der aufzustellende BP 277 das Gesamt-Gebiet der ehemaligen Leo-

poldkaserne und angrenzender Areale, begrenzt durch die Zeißstraße im Norden, die 
Landshuter Straße im Westen, die Gleisanlagen im Osten und den Odessa-Ring im 
Süden. 

 Der BP 277 soll nun in drei BP und 2 zusätzliche Teilbereiche aufgeteilt werden. 
 Die Teilung ist erforderlich um schnelles Baurecht für die Wohnbebauung zu erhalten, 

da innerhalb von 5 Jahren mindestens 368 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet 
werden müssen. 
Wann die 5 Jahre beginnen oder enden, wird in der Beschlussvorlage nicht erwähnt. 
Ich bitte hier um Präzisierung. 

 
B. Aufteilung in 5 Teilbereiche 
Der BP 277, der bisher die gesamte Fläche umfassen sollte, wird in 5 Teilbereiche aufgeteilt: 
1. BP 277 soll nun das westliche Kernstück Leopoldkaserne, das der Stadt gehört sowie 

neu einen Teil der Pionierkaserne (für Schulneubau, Eigentümer noch der Bund) bein-
halten. 

2. Abgetrennt werden der BP 277/I, der das derzeitige Gewerbegebiet im SO entlang des 
Odessa-Ringes und der Landshuter Straße beinhaltet. 

3. Abgetrennt werden der BP 277/II, der das derzeitige Gewebegebiet im NO entlang der 
Bahn und des Odessa-Ringes beinhaltet. 

  
Die Flächen des BP 277/I und BP 277/II gehören 2 verschiedenen Investoren/Eigentümern.  
 
Ferner, nur aus dem Lageplan ersichtlich: 
4. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO entlang der Landshuter Straße. Er ist vollständig 

aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei neuen BP 277, BP 
277/I oder BP 277/II mehr. 

5. Abgetrennt wird ein Teilbereich im SO an der Ecke Landshuter Straße / Odessa-Ring. 
Er ist vollständig aus allen BP herausgenommen worden. Er liegt in keinem der drei 
neuen BP 277, BP 277/I oder BP 277/II mehr. 

  
 Die Abtrennung dieser beiden Bereiche aus dem BP 277 wird in der Beschlussvorlage 

weder erwähnt, noch begründet. 
 
C. Feststellungen und Begründungen in der Beschlussvorlage 
 Jede Art der Bürgerbeteiligung setzt die Kenntnis erforderlicher Fakten voraus, so ein 

O-Ton der Stadt Regensburg in einem anderen Planungsverfahren. In dieser Hinsicht 
sind die vorgelegten Feststellungen in der Beschlussvorlage für die Änderung des Gel-
tungsbereiches sehr knapp und die Begründungen stellenweise sehr dürftig. Auch feh-
len jegliche rechtliche Hinweise auf §§ des BauBG oder anderer städtischer, landes- 
oder bundesrechtlicher Bestimmungen. 

 
 Hinzunahme des Teilbereiches der Pionierkaserne für den Schulneubau. 
 Zur Begründung heißt es einfach: „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss 

deshalb [wegen des Schulbaus] hier um diese Fläche erweitert und ebenfalls pla-
nungsrechtlich gesichert werden.“ 



 

 
 Auf der einen Seite wird der Bebauungsplan 277 zerstückelt, auf der anderen Seite ein 

nicht städtisches Gebiet dazu genommen. Wg. der Eile beim Wohnungsbau? Die Alt-
lasten sind auch dort nicht bekannt. Für den Teilbereich Pionierkaserne müsste ein ge-
sonderter Bebauungsplan aufgestellt werden, was auch später bei Erweiterung auf den 
gesamten Bereich der Pionierkaserne sinnvoll ist. 

 
 Hinsichtlich der Teilbereiche angrenzende Areale heißt es, dass sich die Flächen in 

Privatbesitz befinden, keine ausreichenden Gutachten (Altlasten, Naturschutz usw.) 
vorliegen und so die geplante Durchführung des bisherigen BP 277 in diesem Zeitrah-
men wg. dringendem Wohnungsbau nicht abzuwickeln ist. Daher sind diese Teilberei-
che verfahrensrechtlich abzukoppeln und Planungsverträge mit den Eigentümern zu 
schließen. 

 
 Eine echte Begründung dafür, warum die Teilbereiche planungsrechtlich abzukoppeln 

sind, wird nicht gegeben. Welche Art von Planungsverträgen gemeint sind, wird in der 
Beschlussvorlage nicht angesprochen. Es sind wohl Planungsverträge für das verein-
fachte Verfahren nach dem vierten Abschnitt des BauGB mit privaten Eigentümern 
gemeint, z.B. Städtebauliche Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach § 12 und nicht nach HOAI. 

 
 Dem beiliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass im BP 277 neu etwa zehn urbane 

Gebiete MU, zwei Gewerbegebiete GE und zwei Quartiersgaragen geplant sind. Die 
dort eingetragenen Geschossflächenzahlen GFZ betragen zwischen 1,5 und 2,5. 

 
 Die für das Verständnis der Bauleitplanung notwendige Grundflächenzahlen GRZ sind 

nicht eingetragen. Für die Teilbereiche BP 277/I und 277/II ist hier leider, anders als in 
einem Vorentwurf vom 09.11.2020 (der dem Verfasser vorliegt), nichts Genaueres zu 
erkennen. 

 
D. Informationsveranstaltung: 
 Grund für die Auslegung und die Beteiligung der Öffentlichkeit war die Beschlussvorla-

ge mit der Änderung des Geltungsbereiches BP 277 durch Aufspaltung in Teilbereiche. 
 In der Informationsveranstaltung am 03.03.2021 ging es aber kaum um den Inhalt der 

Beschlussvorlage und die Aufspaltung in Teilbereiche, sondern überwiegend um den 
Inhalt eines zukünftigen BP 277 neu, dessen Gebiet der Stadt gehört. 

 
II.  Fragen zur Beschlussvorlage und verbindliche Beschlüsse: 
 
1.  Auswirkung auf das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb. 
1 a.  Die Aufteilung auf 5 Teilbereiche erscheint nicht sinnvoll. 
 Warum kann man die Teilbereiche des BP 277/I und 277/II und die aus allen BP her-

ausgenommenen Teilbereiche 4 und 5 (Nähe zur Landshuter Straße) nicht zusammen-
fassen, um das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb hinrei-
chend zu verwirklichen? Man hätte insgesamt nur zwei große Planungsgebiete statt 
jetzt fünf Teilbereiche, aber der Zeitdruck wg. Wohnungsbau im BP 277 wäre weg. 

 
1 b Wird die Umsetzung des Planungskonzeptes aus dem städtebaulichen Ideenwettbe-

werb im SO des Gebietes mit dem Zerschneiden in einen Teil im BP 277/I und einem 
Zipfel aus dem Teilbereich ohne BP nicht sehr schwierig oder überhaupt unmöglich? 

 
1 c Als Hauptgrund für die Änderung des Geltungsbereiches des BP 277 wird Zeitdruck 

beim Wohnungsbau angegeben. Statt sehr schnell geltendes Baurecht zu schaffen und 
das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb auf dem gesamten 
bisherigen Gebiet des bisherigen BP 277 schnellstens umzusetzen, kostet nicht eben 
gerade das Prozedere der Aufteilungsänderung in mehrere BP viel Zeit? 



 

 
2.  Fragen zu den Teilbereichen angrenzende Areale, BP 277/I und BP 277/II 
 Mit den Eigentümern der privaten Flächen sollen Verträge für das vereinfachte Verfah-

ren nach dem vierten Abschnitt des BauGB abgeschlossen werden, z.B. Städtebauli-
che Verträge nach § 11 oder Verträge zum Vorhaben- und Erschließungsplan nach 
§ 12. 

 
2 a Wird schon in diesen Planungsverträgen darauf geachtet, dass auch in den BP 277/I 

und 277/II die vom Stadtrat beschlossene Quote für den öffentlich geförderten (sozia-
len) Wohnungsbau eingehalten wird? Oder besteht die Gefahr, dass diese Quote wie-
der verlegt wird, wie z.B. vom LERAG-Gelände auf den Brandlberg? Soll diese Quote 
allein mit dem öffentlich geförderten Wohnungsbau auf dem BP 277 neu abgegolten 
sein? 

 
2 b Wird bereits in diesen Planungsverträgen festgelegt, dass der Planwertgewinn in BP 

277/I und BP 277/II durch die Umwandlung eines reinen Gewerbegebietes in ein urba-
nes Gebiet von der Stadt (wie in München üblich) abgeschöpft wird? 

 
2 c In der Beschlussvorlage geht es um die Abtrennung der Teilbereiche und um die Auf-

stellung des BP 277 neu. Wann ist mit der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstel-
lung der BP 277/I und 277/II zu rechnen? 

 
3. Präzisierung des Begriffs „Quartierszentrum“: 
 In der Infoveranstaltung war mehrmals von einem „schönen“ Zentrum für das Quartier 

die Rede. Bei diesem Begriff klaffen aber, wie die Erfahrungen z.B. in der Nibelungen-
kaserne zeigen, die Vorstellungen der Stadt und die Vorstellungen ihrer Bürger*innen 
sehr weit auseinander. 

 
 Anmerkung: In der Nibelungenkaserne werden hinsichtlich eines Zentrums für das 

Quartier nur die Ziele des TechCampus voll verwirklicht. Aber kulturelle oder soziale 
Belange, die dem Bürger*innen nutzen, werden durch gravierenden Planungsfehler 
(Ausweisung des WA 6) und dem fehlenden Willen diesen zu heilen, zunichtegemacht. 
Anders als von den Bürger*innen und einem Teil der Stadtpolitiker gesehen, - und ur-
sprünglich auch im BP 102 vorgesehen -, wird im Planungsreferat und Wirtschaftsrefe-
rat „Quartierszentrum“ anscheinend nur als Begriff aus dem Einzelhandelsrahmenkon-
zept verstanden. 

 
 Sollte nicht die Stadt (Verwaltung und deren politische Führung) ihre Vorstellungen, 

was sie jetzt unter „schönes Zentrum für das Quartier neu“ in der Leopoldkaserne ver-
steht, eindeutig definieren und öffentlich machen, um die Bürger*innen im Kasernen-
viertel nicht wieder zu enttäuschen? 

 
 Welche Funktionen übernimmt das mit erheblichem Aufwand (über 6 Mio.) im Bau be-

findliche „Begegnungszentrum“ an der Guerickestraße, wenn in fußläufiger Nähe er-
neut ein Quartierszentrum entstehen soll? 
 

 Es muss für die derzeitige Stadtteilbibliothek eine Bestandsgarantie geben. Die neu 
geplante Filiale in der PLK ist für den größten Teil der Bewohner*innen im Kasernen-
Galgenbergviertel zu weit abgelegen um sie regelmäßig frequentieren zu können. 

 
4. Verbindliches Verkehrskonzept: 
 Das gesamte Viertel - zwischen Bahntrasse und Landshuter Straße, von der Landshu-

ter Unterführung bis zum Odessa-Ring - entwickelt sich durch die Konversion der Ka-
sernen und des LERAG - Geländes sehr stark. 



 

 Mit dem Beginn der Erschließung muss das Quartier durch eine dauerhafte ÖPNV–
Linie erschlossen werden. Dazu sind rechtzeitig Verhandlungen mit dem RVV zu füh-
ren und in verbindliche Verträge zu gießen. 

 Die Radverbindungen innerhalb des Viertels und die Schnellverbindungen für das Ge-
samtstadtgebiet müssen zwingend bereits jetzt mit eingeplant und realisiert werden. 

 
5. Verkehrsführung BP 277/I 
 Im Plan „Übersicht der Bebauungspläne“ ist im SO im Gebiet des BP 277/I eine Er-

schließungsstraße geplant, die knapp 30 m hinter der Abfahrt vom Odessa-Ring in die 
Landshuter Straße mündet. 

 Die Lage der Einmündung in der Landshuter Straße weist im Hinblick auf den geringen 
Abstand zur stark befahrenen Kreuzung zwischen Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und 
Landshuter Straße auf einen „geplanten“ Unfallschwerpunkt hin. Auch eine vernünftige 
Ampelschaltung an der Einmündung wird nicht möglich sein, ohne den starken Verkehr 
an der Kreuzung Odessa-Ring / Bajuwarenstraße und Landshuter Straße zu beein-
trächtigen. 

 Im Hinblick auf die Verkehrsführung ist es sinnvoller, wenn die Erschließung wie bisher 
über die 100 m weiter westlich liegende (auszubauende) Einhauser Straße erfolgt. 

 
6. Grünkonzept/ Naturschutzaspekte: 
 Das Grünkonzept muss mit dem neuen B-Plan 277 weiterhin gesichert und noch stär-

ker in den Focus gerückt werden. 
 
 Insbesondere durch die nun geplante Stichstraße entlang des Odessa-Rings ist die 

Fortsetzung unter dem Odessa-Ring gefährdet und vor allem, wie man jetzt sieht, auch 
auf nichtstädtischem Gebiet geplant. Eine Untertunnelung in ein ebenfalls nicht städti-
sches Gebiet bleibt damit ein bestenfalls wünschenswertes Ziel. Dies muss ebenfalls 
bereits jetzt durch Beschlüsse und Verträge gesichert werden, insbesondere dann, 
wenn die Bebauungspläne tatsächlich gestückelt werden sollten. Die Eigentümer der 
Grundstücke müssen daher verbindlich mit in die B-Pläne einbezogen werden. 

 
7. Energiekonzept 
 In der ursprünglichen Wettbewerbsfassung wurde von einem CO2 neutralen, energie-

autarken Quartier gesprochen. Gilt dies nach wie vor und auch für die Gebiete 277/I 
und II? 

 Wie soll dieses Ziel erreicht werden, wenn nur noch PV-Anlagen auf den Dächern und 
den Fassaden vorgesehen sind? 

 Wenn dieses Ziel aufgegeben wird, stellt sich die Frage warum graue Energie (Ab-
bruch) vernichtet wird, wenn durch den Neubau nur Teilautarkie erreicht wird. Eine CO2 
freie Bebauung muss daher explizit mit in die neuen B-Pläne aufgenommen werden! 

 
8. Welche Vorabsprachen gibt es bereits zwischen der Stadt und den Eigentümern der 

exkludierten Areale bzgl. einer zukünftigen Nutzung dieser Gebiete? Entsprechen die-
se noch den ursprünglichen Zielen? 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe oben unter Anregung Nr. 6 bzw. 2. 
 



 

Folgende Stellungnahmen gingen bei der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ein (Erste Beteiligung vom 
13.05.2019 – 14.06.2019): 
 
 
Nr.  1.: 
Umweltamt, Abteilung 31.1, Technischer Umweltschutz 
 
Schreiben vom 16.05.19 
 
Anregungen: 
Aus der Sicht des technischen Umweltschutzes ist Folgendes zu beachten: 
 
Lärmschutz: 
Für das Bebauungsplanverfahren ist. eine schalltechnische Untersuchung durch eine Mess-
stelle nach § 29 b BlmSchG vorzulegen. 
 
Die schalltechnische Untersuchung muss die Lärmimmissionen verursacht durch die Vorha-
ben im Planungsgebiet auf die Nachbarschaft und die Lärmimmissionen auf das Planungs-
gebiet untersuchen. 
 
Auf das Planungsgebiet wirkt Gewerbe-/Straßenverkehrs-/Schienenverkehrs- und Sportlärm 
ein. 
 
Erschütterungsschutz: 
Da der Abstand zwischen den Eisenbahngleisen und den Gebäuden kleiner als 50 m be-
trägt, ist des Weiteren ein Erschütterungsgutachten durch eine Messstelle nach § 29 b 
BlmSchG vorzulegen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die geforderte schaltechnische Untersuchung wurde im Rahmen der Erstellung des Bebau-
ungsplanentwurfes von Möhler und Partner, einer anerkannten Messstelle nach § 29b BIm-
SchG erstellt. Die Lärmemissionen verursacht durch die Vorhaben im Planungsgebiet und 
die Lärmimmissionen auf das Panungsgebiet wurden untersucht und die erforderlichen Fest-
setzungen im Rahmen der Satzung getroffen. 
Ein Erschütterungsgutachten war aufgrund des ausreichenden Abstandes einer möglichen 
Wohnnutzung bzw. der Urbanen Gebiete in Abstimmung mit dem Umweltamt nicht erforder-
lich. 
 
 
 
Nr.  2.: 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Graflinger Straße 105, 94469 Deggendorf 
 
Schreiben vom 16.05.2019 
 
Anregungen: 
Dem Planungsanlass können wir grundsätzlich folgen und begrüßen es, dass nach der 
Standortauflassung und dem Abzug der Bundeswehr das Planareal zügig einer neuen Nut-
zung zugeführt werden soll. 
 
Nach gegenwärtigen Informationen soll im Plangebiet ein Nutzungsmix angestrebt werden, 
der unter anderem auch gewerbliche Nutzungen vorsieht. Wie den Planunterlagen zu ent-
nehmen ist, sind bei den gewerblichen Nutzungen vor allem Dienstleistungen und ein „hö-
herwertiges Gewerbe" vorgesehen. 



 

 
Aus Sicht des Handwerks möchten wir zu den Planungen folgendes anmerken: Aus unserer 
Sicht gelten durchmischte Siedlungsstrukturen als kulturell und sozial attraktiv und können 
einen zukunftsfähigen sowie auf lange Sicht energie-und ressourcenschonenden Ansatz 
darstellen. Gleichzeitig sind insbesondere Handwerksbetriebe durch ihre klein- und mittelbe-
triebliche Struktur stärker als andere Wirtschaftszweige flächendeckend in allen Siedlungs-
strukturen, vor allem in Bestandsbebauungen, vertreten. 
 
Daher sollte das Handwerk auch zukünftig als modernes und zukunftsweisendes Gewerbe 
weiterhin in Städten und Gemeinden „sichtbar" bleiben. Zur Lebendigkeit von Stadt- und Ort-
szentren sowie zur Versorgung tragen insbesondere Lebensmittelhandwerke (z.B. Metzger, 
Bäcker, Konditoren) und Handwerke für den persönlichen Bedarf (z.B. Friseure, Fotografen, 
Uhrmacher) sowie die bei einer älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger werdenden 
Gesundheitshandwerke mit ihren Ladengeschäften maßgeblich bei. Zum unverzichtbaren 
Spektrum des örtlichen - auch städtischen - Angebots zählen aber auch Bau- und Ausbau-
gewerke, Kfz-Werkstätten sowie andere Gewerke und handwerkliche Dienstleister außerhalb 
der Einkaufsstraßen. 
 
Die Ausweisung neuer Flächen zur gewerblichen Nutzung im Bedarfsfall begrüßen wir, ge-
rade dann, wenn auch lokalen Gewerbe- und auch Handwerksbetrieben die Möglichkeit zur 
Ansiedelung gegeben wird. Daher regen wir an, in den Planungsauftrag neben den oben 
genannten gewerblichen Nutzungen auch explizit Nutzungen von Handwerksbetrieben mit 
aufzunehmen. 
 
Um ansiedelungswilligen Betrieben, auch mit kleinen und mittleren Betriebsgrößen, wie z.B. 
im Handwerk, die Möglichkeit zur Standortverlagerung oder -neugründung zu geben, sollten 
auch kleinflächige, handwerklich geprägte Betriebe angemessene Berücksichtigung im Pla-
nungs- und Vergabeprozess finden. 
 
Außerdem möchten wir auf aktuelle Herausforderungen hinweisen, die bei der Bereitstellung 
passender und ausreichender Flächen und Standorte für kleine und mittelgroße Handwerks- 
und Gewerbebetriebe derzeit bestehen. Unter geeigneten Flächen für Handwerker sind ins-
besondere kleinteilige Gewerbe-und/oder Mischgebietsflächen zu verstehen. Deshalb sind 
vor dem Hintergrund möglicher Flächenbedarfe von mittelgroßen und Kleinbetrieben zukünf-
tige Flächenentwicklungen zu prüfen. 
 
Im Zuge der Planänderungen/-aufstellungen bitten wir die hier in dem Schreiben angeführten 
Hinweise und Anregungen zu prüfen und sowohl in die Planungen, die Vergabe sowie bei 
Ansiedelungsmaßnahmen miteinzubeziehen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregungen der Handwerkskammer wurden bereits bei der Auslobung des städtebauli-
chen Ideenwettbewerbes berücksichtigt und entsprechende kleinteilige Strukturen gefordert. 
Das Ergebnis dieses Wettbewerbes hat auch Möglichkeiten hierzu vorgesehen. In der Erar-
beitung des Bebauungsplanentwurfes ist ein eingeschränktes Gewerbegebiet vorgesehen 
(GEe). Aufgrund der Nähe zu dem Urbanen Gebiet können allerdings nur Handwerksbetrie-
be zugelassen werden, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
Im Bereich des Urbanen Gebiets wird Wohnen in den Erdgeschossen und zum Teil in schall-
technisch belasteten Gebieten ausgeschlossen, so dass auch hier weitere gewerbliche Nut-
zungen möglich sind. 
Die Vergabe der Grundstücke wird voraussichtlich über Konzeptvorgaben erfolgen und bleibt 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorbehalten. 
 
 
Nr.  3.: 
Wasserwirtschaftsamt Regensburg, Postfach 20 04 28, 93063 Regensburg 



 

 
Schreiben vom 24.05,2019 
 
Anregungen: 
Der Planungsumgriff tangiert keine Trinkwasserschutzgebiete und vorläufig gesicherte oder 
festgesetzte Überschwemmungsgebiete. Hochwassergefahrenflächen sind derzeit ebenfalls 
nicht bekannt: 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sollte im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ein 
verstärktes Augenmerk auf ein Entwässerungskonzept gelegt werden. Grundsätzlich ent-
spricht nur die getrennte Beseitigung von Niederschlags- und Schmutzwasser den wasser-
wirtschaftlichen Zielen. 
 
Grundvoraussetzung für dieses Konzept und auch für die Beantwortung weiterer wasser-
wirtschaftlicher Fragestellungen (z.B. Eingriffe ins Grundwasser, Bauwasserhaltung, Versi-
ckerung, ...) ist eine umfassende Klärung der Bodenbelastungen. Auf dem Areal sind dem 
Wasserwirtschaftsamt mehrere Altlasten bekannt, die im Kataster gern. Art. 3 Bayer. Boden-
schutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt sind. Genauere Angaben sind beim Umweltamt der 
Stadt Regensburg einzuholen. Hier wird ein stadtinternes Kataster geführt, auf dass das 
Wasserwirtschaftsamt keinen Zugriff hat. Vergangene Fälle haben gezeigt, dass im stadtei-
genen Kataster mehr Informationen und mehr Altlastenflächen eingetragen sind. 
 
Diese Informationen sollten auch dem Wasserwirtschaftsamt zur Verfügung gestellt werden, 
da nur so entsprechende Auskünfte gegeben werden können. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wurde ein Entwässerungskon-
zept erarbeitet und die erforderlichen Festsetzungen getroffen.  
Die Altlastensituation wurde durch verschiedene Gutachten geprüft und die erforderlichen 
Vorkehrungen werden im weiteren Verfahren bzw. bei der Umsetzung des Bebauungsplanes 
mit dem Umweltamt abgestimmt. 
 
 
Nr.  4.: 
Umweltamt, Abt. 31.2, Untere Naturschutzbehörde 
 
Schreiben vom 24. Mai 2019 
 
Anregungen: 
1. Sachverhalt: 
Im Rahmen der Beteiligung wurde die Beschlussvorlage vom 2.4.2019 inklusive Beschrei-
bung und Lageplan vorgelegt und um Stellungnahme gebeten. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 277 umfasst den größten Teil der ehemali-
gen Prinz-Leopold-Kaserne und umgrenzende Bereiche. Der sog. „Neue Technische Be-
reich" (NTB) wird in BPlan 164 beplant, die Pionierkaserne zu einem späteren Zeitpunkt. Für 
das gesamte Areal der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne soll ein zusammenhängendes 
Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Das bedeutet, dass bei den Planungen die noch 
fehlenden Flächen mitgedacht werden sollen. 
 
Das Areal stellt die letzte bedeutende Konversionsfläche in der Stadt dar und soll als Chance 
begriffen werden, ein modernes und in vielfältigem Sinn nachhaltiges Gebiet zu entwickeln. 
Es wird im ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) für den Inneren Südos-
ten der Stadt Regensburg mitbedacht. Die dargestellten Grundideen „grüner Stadtteil", „sozi-
aler Stadtteil" und „innovativer Stadtteil" für die Planung sehen wir sehr positiv und als gut 
miteinander vereinbar an. 



 

 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist unter nachhaltiger Planung selbstverständlich auch zu 
verstehen, dass das Gebiet stark durchgrünt wird, dass Biotopverbünde innerhalb des Ge-
biets, aber auch nach außen (z.B. Pürkelgut) geschafften bzw. gestärkt werden, dass wert-
voller Altbestand von Bäumen in die Planungen integriert wird und dass beim Bau auch an 
unsere tierischen Mitbewohner, z.B. Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen, Zauneidechsen, 
gedacht wird. 
 
Zum Umweltrecht sind im Aufstellungsbeschluss bereits einige Aussagen enthalten. Mit den 
Feststellungen besteht Einverständnis. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist eine Umweltprüfung mit Umweltbericht gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB durchzuführen. Wie im der Vorlage beschrieben, müssen neben den Umwelt-
auswirkungen unter Beachtung möglicher Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
durch grünordnerische Festsetzungen die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und 
erforderliche Flächen bzw. Maßnahmen für den Ausgleich festgesetzt werden. Eine arten-
schutzrechtliche Prüfung muss in diesem Zusammenhang ebenfalls durchgeführt werden. 
Alle diese naturschutzfachlichen Unterlagen liegen noch nicht vor. 
 
2. Beurteilung: 
2.1 Artenschutz 
Das Stadtgebiet im Geltungsbereich ist durch die bisherigen Nutzungen gekennzeichnet. 
Das Gebiet wird nach Nordosten durch Bahngleise begrenzt, nach Südosten von der Bö-
schung zur Osttangente, die Osttangente selbst und dahinter das Pürkelgut. Im Gebiet gibt 
es einen ausgeprägten Bestand an Grünflächen und Altbäumen. Verschiedene Gebäudebrü-
ter, z.B. Mauersegler sind vorhanden. Ein Vorkommen von Zauneidechsen ist sehr wahr-
scheinlich. 
 
Als Grundlage für die Bewertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind daher als Ergän-
zung zu den vorliegenden Daten der Stadtbiotopkartierung und der Artenschutzkartierung 
floristische und faunistische Untersuchungen festgelegt worden. Neben einer Strukturkartie-
rung nach Biotoptypen unter besonderer Berücksichtigung der Höhlenbäume sind Kartierun-
gen zu den Artengruppen Heuschrecken, Reptilien, Vögel und Fledermäuse durchzuführen. 
Ein Gesamtkonzept, das den Zusammenhang zum BPlan 164 und der Pionierkaserne her-
stellt, wäre sehr wünschenswert und würden wahrscheinlich die Planungen hinsichtlich Aus-
gleich und Artenschutz erleichtert und gleichzeitig wirkungsvoller. 
 
2.2 Umweltprüfung mit Umweltbericht 
Der Umweltbericht muss gemäß Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums abgearbeitet 
werden. 
 
2.3 Eingriff — Ausgleich — Baumschutzverordnung 
Wie in der Vorlage beschrieben, erfolgt die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gemäß dem 
Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen. Dabei ist eine Gegenüberstellung der beste-
henden GRZ zu der geplanten GRZ erforderlich. Werden im Rahmen der Erhebungen zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung besonders geschützte Arten festgestellt, so gilt, 
dass der Lebensraum mit dem Faktor 1 ausgeglichen werden muss. Diese Lebens- und 
Bruthabitate sind in der Bewertung nach dem Leitfaden in die Kategorie III einzustufen. Eine 
Abwägung ist in diesem Fall nicht möglich. 
Die Ausgleichsmaßnahmen und —flächen sind bevorzugt, aber mindestens zu 50 %, inner-
halb des Geltungsbereiches festzusetzen. 
Des Weiteren ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes die Baum-
schutzverordnung abzuarbeiten. Es ist daher der Baumbestand mit Baumarten und Stamm-
umfang in einem Meter Höhe aufzunehmen und der notwendige Ersatz für zu fällende Bäu-
me zu ermitteln. Vorabrodungen werden damit nicht genehmigt. Dem Erhalt der vorhande-
nen Bäume ist Vorrang gegenüber Neupflanzungen einzuräumen. 



 

 
2.4 Grünordnerische Festsetzungen 
Sehr positiv ist der Ansatz, große zusammenhängende Grünflächen zu schaffen. Die Lage 
soll sich am wertvollen, erhaltenswerten Altbestand von Bäumen, z.B. entlang der Landshut-
er Straße und dem Odessaring, orientieren. 
 
Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und zur Sicherung einer hohen Wohn-und 
Umfeldqualität sind außerdem Maßnahmen zu ergreifen, die sich in den grünordnerischen 
Festsetzungen wiederfinden sollten. 
 
Auf folgende Punkte ist besonders zu achten: 
- Der Artenschutz ist nicht erst bei Beginn der Bauvorhaben relevant, sondern bereits bei 

den ersten Arbeiten auf dem Gelände. So müssen vor dem Abbruch oder der Sanie-
rung von Gebäuden sichergestellt werden, dass keine Fledermäuse oder gebäudebrü-
tende Vogelarten vorhanden sind. Ggf. sind Nist- und Quartiermöglichkeiten an den 
Neubauten zu schaffen. 

- Rodungen dürfen nur im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme in der Zeit vom 1. 
Oktober bis Ende Februar ausgeführt werden. 

- mind. 10% der öffentlichen Grünflächen sollen nach Möglichkeit als Extensivwiese (au-
tochthones Saatgut) oder „Insektenwiese" hergestellt werden. 

- Flachdächer sind extensiv zu begrünen. 
- Frischluftschneisen sind zu erhalten. 
- Sollte eine Tiefgarage unterhalb Freiflächen verwirklicht werden, ist ein Oberbodenauf-

trag von mindestens 80 cm festzusetzen, um die Pflanzung von Bäumen zu ermögli-
chen 

 
Diese Maßnahmen sind geeignet den Kompensationsfaktor bei der Eingriff-
Ausgleichsbilanzierung (mit Ausnahme Habitate von RL-Arten) zu reduzieren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregungen werden bei dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf entsprechend be-
rücksichtigt und der erforderliche Umweltbericht erstellt, in dem die geeigneten Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt sind. 
Die entsprechenden Festsetzungen hinsichtlich Grünordnung und Ausgleichsmaßnahmen 
werden im vorliegenden Satzungsentwurf getroffen. 
 
 
Nr.  5.: 
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, Sibylle Aumer, D.-Martin-Luther-Straße 12, 93047 
Regensburg 
 
Schreiben vom 04.06.2019 
 
Anregungen: 
Uns liegen keine Informationen über betroffenen Belange der Wirtschaft vor, die gegen diese 
Planungen sprechen. Wir begrüßen das Planungsziel hin zu einem funktionalen und innova-
tiven Stadtgebiet. Insbesondere durch den Einsatz smarter Technologien könnte das Gelän-
de der Prinz-Leopold-Kaserne als "Smart-City-Quartier" entwickelt werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Kenntnis. 
 
 
Nr.  6.: 
REWAG & Co KG, Postfach 11 05 55, 93018 Regensburg 
 



 

Schreiben vom 07.06.2019 
 
Anregungen: 
Sparte Erdgas und Trinkwasser 
Ohne Einwände. Bitte beteiligen Sie uns zeitnah an den weiteren Planungen. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Egersdörfer (0941 601-3472) 
 
Sparte Strom 
Im Bereich der Zeißstraße und der Einhauser Straße verlaufen Versorgungsleitungen der 
Mittel-und Niederspannung. Weiterhin befindet sich in der Einhauser Straße ein Knotenpunkt 
der Mittelspannungsversorgung (Schaltstation) sowie Trafostationen zur Versorgung der um-
liegenden Bereiche. Notwendige Stilllegungen oder Umlegungen von *Versorgungsleitungen 
sind frühzeitig mitzuteilen. Zur Planung der Energieversorgung des zukünftigen Innovations-
quartiers ist eine frühzeitige Abstimmung erforderlich. Vor Beginn von Baumaßnahmen sind 
aktuelle Planunterlagen einzuholen und eine örtliche Einweisung anzufordern. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Pfeifer (0941 601-3405) 
 
Sparte Telekommunikation 
In dem aufgezeigten Planungsbereich befinden sich Versorgungsleitungen und Schachtan-
lagen. Sind Umlegungen notwendig, so ist dies frühzeitig mitzuteilen. Zur Planung der Glas-
fasererschließung des zukünftigen Innovationsquartiers ist eine frühzeitige Abstimmung er-
forderlich. Vor Beginn der Baumaßnahme sind aktuelle Planunterlagen einzuholen und eine 
örtliche Einweisung anzufordern. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Abstimmung hinsichtlich Versorgungsleitungen usw. mit der REWAG erfolgt in enger 
Abstimmung mit der Stadt parallel zur Umsetzung der Planung. Die angeführte Schaltstation 
befindet sich außerhalb des Bebauungsplangebietes auf dem anschließenden Areal, das in 
einem eigenen weiteren Verfahren abgehandelt werden soll. 
 
 
Nr. 7.: 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Südwestpark 15, 90449 Nürnberg 
 
Schreiben vom 13.06.2019 
 
Anregungen: 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei 
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Kenntnis. Im Rahmen der Umsetzung der Planung bzw. der Spartenplanung wird die 
Vodafone GmbH entsprechend eingebunden. 
 
 
Nr.  8.: 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Bajuwarenstraße 4, 93053 Regensburg 
 
Schreiben vom 12.06.2019 
 
Anregungen: 



 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die oben genannte Planung haben wir keine Einwände. 
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plange-
biets einer Prüfung vorbehalten. 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten 
Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden. 
 
Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftli-
chen Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom 
Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung mög-
lich ist. Wir beantragen daher, sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist, 
 
- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom 

Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festgesetzt und entsprechend § 9 Abs. 1 
Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung 
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen 
für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, wie ausdrück-
lich im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrieben, 

- die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikationsinfrastruktur 
in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden. 

- dem Erschließungsträger auferlegt wird, dass dieser für das Vorhaben einen Bauab-
laufzeitenplan aufstellt und bei Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im erfor-
derlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf 
privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH im 
Grundbuch kostenlos zu sichern. 

- Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" 
herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist 
zu beachten. 

 
Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Telekommunika-
tionsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus auch 
in oberirdischer Bauweise erfolgen kann. 
 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikati-
onsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnah-
men der anderen Versorger, ist es dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, mindes-
tens jedoch 3 Monate vor Baubeginn, mit dem zuständigen Ressort in Verbindung setzen: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
T NL Süd, PTI 12 
Bajuwarenstr. 4 
93053 Regensburg 
Tel. 0800-3309747 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom Deutschland GmbH. 



 

Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe unserer Anlagen ist es erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vorher vom zuständigen Ressort, 
Fax: 0391-580213737, 
Email: Planauskunft.Sued@telekom.de,  
in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen. 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH muss weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so 
an die vorhandenen Telekommunikationslinien anzupassen, dass diese nicht verändert oder 
verlegt werden müssen. 
 
Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Kenntnis. Die rechtzeitige Einbindung erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Planung. 
 
 
Nr.  9.: 
DB AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 München 
 
Schreiben vom 11.06.2019 
 
Anregungen: 
1. Infrastrukturelle Belange 
Mit der Stadt Regensburg wurden Abstimmungen bzgl. möglicher Freihaltungstrassen getrof-
fen. Diese sind zu berücksichtigen. Außerdem wir seitens der DB Netz AG auf den Schrift-
verkehr bzgl. des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 164 sowie auf die Gesamtstellung-
nahme vom 09.01.2018 mit Zeichen TÖB-MÜ-17-10250 verwiesen. Diese sind ebenfalls bei 
den weiteren Planungen zu berücksichtigen. 
 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf 
der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
 
Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wäh-
len. Ausgehend von der Endwuchshöhe der Bäume ist ein Abstand von 5 m zu den Stromlei-
tungen einzuhalten. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisen-
bahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend 
angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das 
Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfer-
nen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahnnähe von 
vornherein auszuschließen. 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Vorhandene 
Bahnanlagen und Entwässerungseinrichtungen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung führen können. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 



 

2. Hinweise für Bauten nahe der Bahn 
Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den aner-
kannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, techni-
schen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 
 
Im Bereich von Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) ist bei allen Arbeiten das bau-
technische Regelwerk der DB Netz AG in Verbindung mit der „Eisenbahnspezifischen Liste 
Technischer Bestimmungen" (ELTB) der Deutsche Bahn AG anzuwenden. 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hin-
eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und 
durch geeignete und wirksame Maßnahmen (z.B. Zaun) grundsätzlich und dauerhaft auszu-
schließen. 
 
Die zukünftigen Baustellen dürfen nicht über das Betriebsgleis betreten werden. Sollte dies 
notwendig sein, ist eine Absicherung der Mitarbeiter mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma 
erforderlich. Grundsätzlich ist für die Baumaßnahme ein Mindestabstand von 5 m zum Gleis-
bereich einzuhalten. 
 
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen 
hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und 
die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. 
 
Bei Bauarbeiten ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 3 m zur Oberleitungsanlage ein-
zuhalten. Es ist grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zu den Oberlei-
tungsmasten (ab Masthinterkante) einzuhalten. Dieser Bereich darf nicht aufgegraben wer-
den. 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) 
ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Las-
ten oder herunterhängenden Haken verboten. Bei Einsatz eines Baggers, ist ein Sicherheits-
abstand von mindestens 5 m zum Gleis einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine 
Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich. Die Einhal-
tung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) 
sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tra-
gen. 
 
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so 
ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 
8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforder-
liche Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Kon-
zernstellungnahme der DB zum Vorhaben bei der DB Netz AG, Niederlassung Süd, Immobi-
lienmanagement I.NF-S(R), Richelstraße 1, 80634 München, Herr Prokop, Tel.: 089 / 1308 
72 708, einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vor-
gesehenen Schwenkradius vorzulegen. 
 
Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im betroffenen 
Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Die Anlage „Betreiberauskunft zu Kabeltrassen 
und TK-Anlagen der DB AG incl. Kabellageplan und den darin genannten Anlagen" vom 
03.06.2019 (Zeichen: B 29785 N DB) ist zwingend zu berücksichtigen. 
 
Eventuell erforderliche Kabeleinweisungen sind in den späteren Planungsphasen zu berück-
sichtigen. 
 
3. Schlussbemerkungen 
Die spätere Detailplanung bitten wir uns erneut zur internen Prüfung und Stellungnahme ein-
zureichen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 



 

 
Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst 
den dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmun-
gen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1. Infrastrukturelle Belange: 
Die von der DB geforderte Freihaltezone wurde im vorliegenden Bebauungsplanentwurf ge-
kennzeichnet und wird von jeglicher Bebauung freigehalten. 
Die erforderlichen Abstände bei Bepflanzungen werden bei der Umsetzung der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
 
Zu 2. Hinweise für Bauten nahe der Bahn: 
Die Hinweise bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen bei Baumaßnahmen im Nahbereich der 
DB-Anlagen werden bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 
 
Zu 3.  
Die Abstimmung der Detailplanungen im Nahereich der DB erfolgt im Rahmen der Umset-
zung der Planung nach Bedarf.  
 
 
Nr.  10: 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Postfach 10 02 03, 80076 München 
 
Schreiben vom 12.06.2019 
 
Anregungen: 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Im Bereich des Bebauungs- und der Flächennutzungsplanänderung liegen nach unserem 
gegenwärtigen Kenntnisstand folgende Bodendenkmäler: 
- D-3-6938-0133 - Villa rustica der römischen Kaiserzeit. 
- D-3-6938-0204 - Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. 
- D-3-6938-0699 - Siedlungen vorgeschichtlicher Zeitstellung, der römischen Kaiserzeit 

und des frühen Mittelalters. 
 
Auch wenn das Areal bereits bebaut ist und daher größere Störungen innerhalb der Denk-
malflächen vorliegen, muss man damit rechnen, dass in den unbebauten Arealen die Bo-
dendenkmäler noch erhalten sind. 
 
Diese Denkmäler sind gern. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhal-
ten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 
berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschrän-
ken. 
 
Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche 
Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für Fachan-
wender als Web Map Service (WMS) zu Verfügung und können so in lokale Geoinformati-
onssysteme eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet: 
http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc denkmal.cgi? 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern 
um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert. 
 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayeri-



 

schen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entneh-
men Sie bitte unserer Homepage: 
http://www.blfd.bayem.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenicmal.pdf  
(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 
 
Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in der markierten 
Ausdehnung in den Flächennutzungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen 
sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (§ 5 Abs. 4-5 BauGB) und im 
zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV 90). 
Die aktuellen Denkmalflächen können durch WMS-Dienst heruntergeladen werden. 
Zudem sind regelmäßig im Umfeld dieser Denkmäler weitere Bodendenkmäler zu vermuten. 
Weitere Planungen im Nähebereich bedürfen daher der Absprache mit den Denkmalbehör-
den. 
  
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten 
sind, bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7.1 
BayDSchG. 
 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege stimmt der Planung nur unter diesen Voraus-
setzungen zu und für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des KID im Rahmen der Bau-
leitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 
betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Prakti-
schen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die angeführten Bodendenkmäler befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches des vor-
liegenden Bebauungsplanes aber im Bereich der parallel durchzuführenden 74. Flächennut-
zungsplanänderung und werden dort entsprechend berücksichtigt.  
 
 
Nr.  11.: 
Eisenbahn-Bundesamt, Eilgutstraße 2, 90443 Nürnberg 
 
Schreiben vom 13.06.2019 
 
Anregungen: 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanla-
gen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. 
Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen 
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung 
des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVVG) berühren. 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 277, ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne und 
angrenzende Areale und die 74. Änderung Flächennutzungsplanes im Bereich der ehemali-
gen Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne und angrenzende Areale nördlich und südlich der Zeiß-
straße der Stadt Regensburg bestehen von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes keine Ein-
wände, wenn sichergestellt ist, dass der Eisenbahnbetrieb auf der unmittelbar nordöstlich 
daran vorbeiführenden Bahnlinie München - Regensburg durch die sich daraus ergebenden 
Baumaßnahmen oder auch sonstige Nutzungen sowie auch durch mögliche Bepflanzungen 
weder gestört noch beeinträchtigt wird. 
 



 

Ergänzend sei jedoch noch darauf hingewiesen, dass der Antragsteller, bzw. die späteren 
Nutzer und hier insbesondere die möglichen Ersteller von Wohngebäuden die aus dem 
Bahnbetrieb auftretenden Immissionen, hier insbesondere Schall, Erschütterungen oder 
Staub, entschädigungslos hinzunehmen oder auf eigene Kosten für Abhilfe zu sorgen haben. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der 
Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen und der Bahnstromfernleitungen prüft. Die Betreiber 
dieser Anlagen sind möglicherweise betroffen. Daher werden die gebotenen Beteiligungen 
empfohlen, sofern sie nicht bereits stattfinden. Dies erfolgt über die Koordinierungsstelle der 
DB AG, Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Süd, Barthstraße 12, 80339 München. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Einwirkungen der Bahnanlagen wurden bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwur-
fes gutachterlich geprüft und ausreichend berücksichtigt. 
Die geforderte Beteiligung der DB-AG, Deutsche Bahn AG und DB-Immobilien wurde durch-
geführt (siehe oben unter Nr. 9). 
 
 
Nr.  12.: 
Umweltamt, Abt. 31.2, Altlasten 
 
Schreiben vom 19.06.2019 
 
Anregungen: 
Stellungnahme Sachgebiet Altlasten: 
 
I. Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 277, Ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne und an-

grenzende Areale, Plan gern. Beschluss vom 02.04.2019 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 277 umfasst die ehemalige Prinz-Leopold-
Kaserne (ohne sog. Neuer Technischer Bereich) und in geringerem Umfang angrenzende 
Bereiche im Süden und Südosten. 
 
(Der Umgriff des städtebaulichen Wettbewerbs beinhaltet zusätzlich noch die südwestlich 
angrenzende Fläche der ehemaligen Pionierkaserne. Die Pionierkaserne wird unter Punkt II. 
behandelt.) 
 
Zum Thema Altlasten sind im Aufstellungsbeschluss vom 2.4.2019 noch keine Aussagen 
enthalten. Nachfolgend hierzu ein kurzer Sachstand. 
 
Altlasten - Prinz-Leopold-Kaserne: 
Der ehemalige Kasernenstandort ist im Altlastenkataster unter der Katasternummer 
36200885 bzw. unter der Kurzbezeichnung M 741 eingetragen. 
 
Auf dem Kasernengelände wurden bereits im Auftrag des Staatlichen Bauamts Regensburg 
Altlastenuntersuchungen (Phase I und Phase Ila) nach Bundesbodenschutzgesetz durchge-
führt. Folgende Altlastengutachten liegen vor: 
 
(1) HE-Phase I AH BOGWS, Institut Dr. Zerbes & Kargl GbR, Kelheim, 25.05.2009 
(2) Multitemporale Luftbildauswertung, Luftbilddatenbank, Ingenieurbüro Dr. Carls,   

Estenfeld, Mai 2009 
(3) Altlastenuntersuchung Außenfläche -Phase Ila AH BOGWS, Institut Dr. Zerbes & Kargl 

GbR, Kelheim, 15.10.2010 
(4) Altlastenuntersuchung Gebäudesubstanzuntersuchungen -Phase Ila AH BOGWS, 

Institut Dr. Zerbes & Kargl GbR, Kelheim, 15.10.2010 



 

(5) Ergänzende Untersuchungen an Kontaminationsverdachtsflächen (KVR) sowie Unter-
suchungen an Bausubstanz, Dr. Zerbes Umwelttechnik, Petershausen, 04.03.2016 

 
Gebäude und Bausubstanz: Untersuchungen/Ergebnisse/Bewertung 
Zum Zeitpunkt der Gebäudeuntersuchungen waren 38 Gebäude vorhanden. Bei den Kaser-
nenbauten handelt es sich um Unterkunfts-/Kompaniegebäude, Kfz-Unterstellhallen, tech-
nisch genutzte Gebäude wie Instandsetzungshallen sowie Gebäude sonstiger Nutzungen 
(Sport- und Ausbildungshalle, Offiziersclub, Lehrsaalgebäude), Die ältesten Gebäude stam-
men aus den 1930er Jahren, die jüngsten aus den 1980er Jahren. 
 
Die Gebäude wurden im Hinblick auf primär verunreinigte Baumaterialien sowie —bei tech-
nischer Nutzung oder sonstigen Anhaltspunkten- auch auf nutzungsbedingte Verunreinigun-
gen untersucht. Die Untersuchungsergebnisse wurden hinsichtlich arbeitsschutzrechtlicher 
und abfallrechtlicher Relevanz bewertet, also ausschließlich auf Belange, die beim Abbruch 
der Gebäude zu beachten sind. 
 
Es wurden folgende Schadstoffe bzw. schadstoffhaltige Bauteile und Baumaterialien nach-
gewiesen: (in Klammern Beispiele für Höchstbelastungen) 
Asbest 
Krebserzeugende KMF 
Teerkork (PAK 47.500 mg/kg) 
mineralölbelasteter Beton und Asphalt (MKVV > 10.0000 mg/kg) 
teerhaltiger Asphalt (PAK 11.000 mg/kg) 
DDT- und schwermetallhaltige Wandfarben 
 
In 2015 und 2016 wurden einige Gebäude teilsaniert zum Zweck der Unterbringung von 
Flüchtlingen. Über die erfolgten Sanierungsmaßnahmen liegen uns keine Unterlagen vor. 
 
- Gemäß Beschlussvorlage soll noch abschließend geprüft werden, ob Gebäude zu er-

halten sind bzw. in ein neues Nutzungskonzept integriert werden sollen. 
 
Maßnahmenbedarf: 
- Im Falle einer Weiternutzung bestehender Gebäude wären weitergehende Untersu-

chungen im Hinblick auf die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
erforderlich (Raumluftmessungen auf flüchtige Schadstoffe, COP, PCB, Formaldehyd). 

 
Boden: Untersuchungen/Ergebnisse/Bewertung 
Auf dem Areal der Prinz-Leopold-Kaserne waren im Rahmen der Erhebung 26 
Kontaminationsverdachtsflächen (KVF) lokalisiert worden, wo aufgrund der Nutzung durch 
die Bundeswehr und US Army Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden konn-
ten. 
Bei den untersuchten KVF's handelt es sich um nachfolgende Standorte mit geschätzten 
Flächen zwischen 20 m² (Trafo) und 6000 m2 (Waschplatz): 
Kleinschießstand, Altöltank, Kühlflüssigkeitstank, 4 Abschmierrampen, 4 Benzin-
/Ölabscheider, 3 Ölwechselrampen mit Altöltank, Waschplatz, Schlacke, Vorfläche Turbinen-
testraum, mögliche Entsorgungsgrube. 
 
Der Boden wurde mittels 18 Kleinbohrungen (Endteufe maximal 4 m) und 14 Baggerschürfen 
(Endteufe maximal 4,5 m Tiefe) aufgeschlossen. 
Die Bodenuntersuchungen waren ausschließlich auf den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 
ausgerichtet. 
Grundwasser wurde im April 2010 an insgesamt 6 Aufschlussstellen im Tiefenbereich ab 2,5 
m bis 4,1 m unter GOK angetroffen. 
 



 

In allen untersuchten KVF's wurden geringfügige Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen 
(über Hilfswert 1 nach LfW-Merkblatt 3.8/1), die in Verbindung mit der durchgeführten Si-
ckerwasserprognose keine Gefährdungsrelevanz für den Pfad Boden-Grundwasser ergaben. 
Stichprobenhaft durchgeführte Bodenanalysen auf sprengstofftypische Stoffe waren durch-
wegs negativ. 
 
Nicht untersucht worden sind 7 weitere KVF's - die Abschmierrampen unter den noch beste-
henden Gebäuden - aufgrund der Problematik der Kampfmittelfreimessung in diesem Be-
reich. 
Auch in Bezug auf Kampfmittelverdachtsflächen, die bei der Luftbildauswertung (1) lokalisiert 
worden sind, erfolgten aus dem gleichen Grund keine Untersuchungen (3 Blindgängerver-
dachtspunkte, Bombentrichter, Stellungen & Stellungssysteme, Potenzielle Entsorgungsgru-
ben). 
 
Im Rahmen von ergänzenden Altlastenuntersuchungen (5) wurde eine frühere fragliche Nut-
zung durch eine Zellstofffabrik recherchiert mit dem Ergebnis, dass sich zwar das Gelände in 
den 1930er Jahren im Besitz der Zellstoffwerke befand, in historischen Stadtplänen jedoch 
bis zum Bau der Kaserne in 1935 „keine baulichen Anlagen" abgebildet waren. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Teilfläche nicht als Kaserne genutzt, sondern von 
der Fa. Ostia Lackfabrik. Ergänzende Boden- und Bodenluftuntersuchungen im Bereich der 
vermuteten Lacksiederei ergaben keine relevanten Schadstoffkonzentrationen. (Leichtflüch-
tige Schadstoffe waren zwar in der Bodenluft nachweisbar, jedoch unterhalb des Hilfswertes 
1 nach LfW-Merkblatt 3.8/1). 
 
Maßnahmenbedarf: 
- Zur Realisierung der geplanten Umnutzung werden u.U. weitere Bodenuntersuchungen 

erforderlich, die auf den Wirkungspfad Boden-Mensch ausgerichtet sind. 
 In sensibel genutzten Bereichen ist Vorsorge zu treffen, dass die Prüfwerte nach Bun-

desbodenschutzverordnung in den relevanten Tiefenhorizonten (0-10 cm und 10-35 cm 
bei Kinderspielflächen) eingehalten sind. 

- Im Zuge künftiger Baumaßnahmen, die mit Eingriffen in den Boden verbunden sind 
(Abbruch, Rückbau unterirdischer Anlagen/Einbauten, Neubau, Freiflächengestaltung), 
können grundsätzlich weitere lokale Belastungsnester zu Tage treten, die mit den bis-
herigen Sondierungen nicht erfasst worden sind. In diesen Fällen ist in enger Abstim-
mung mit den Fachbehörden abzuklären, welche weiteren Untersuchungsschritte oder 
Sanierungsmaßnahmen des Bodens und/oder Beweissicherungsuntersuchungen er-
forderlich sind. 

- Die Kampfmittelsituation ist flächendeckend — unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Luftbilddatenbank (1) - zu erkunden und mögliche Gefährdungen hierdurch sind —
soweit möglich - noch vor der künftigen Bebauung auszuschließen, ggfs. zu beseitigen. 

 Häufig ist eine vollständige kampfmitteltechnische Freigabe nicht möglich, so dass 
auch während der Bauarbeiten eine entsprechende Überwachung durch eine akkredi-
tierte Fachfirma indiziert ist. 

- Im Rahmen der Erschließung des Plangebiets ist eine altlastenfachgutachterliche 
Überwachung und Dokumentation sämtlicher bodenschutz- und abfallfachlicher Belan-
ge erforderlich. 

 
Altlasten ehemaliges Sachsenwerk: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 277 umfasst angrenzend an das o.g. Kaser-
nengelände den Altstandort des ehemaligen, sog. AEG- Sachsenwerks, welcher im Altlas-
tenkataster unter der Katasternummer 36200794 bzw. unter der Kurzbezeichnung G 180 
erfasst ist. 
 
Das Grundstück wird derzeit von einem Schrott- und Metallhandelsbetrieb genutzt. 
 



 

Aktuelle Altlastenuntersuchungen bestätigen, dass hier eine schädliche Bodenveränderung 
i.S. des Bundesbodenschutzgesetzes vorliegt ((Tauw, 29.01.2019, Erw. Detailuntersuchung 
LHKW-Schaden). Es besteht eine erhebliche Kontamination des Bodens bzw. der Bodenluft 
mit Leichtflüchtigen Halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW), welche eine nachhaltige 
Gefährdung des Grundwassers zur Folge hat. Die Bodenluft ist flächendeckend kontaminiert. 
 
Das Grundwasser am Standort ist bereits erheblich mit LHKW belastet. 
 
Untergeordnet sind weitere Kontaminationen mit verschiedenen Schadstoffen im Boden vor-
handen (MKW, PAK, Schwermetalle), verursacht durch die aktuelle und/oder frühere Nut-
zung. Es handelt sich um lokale, abgegrenzte Schadstoffherde; aufgrund der Schadstofftypik 
ist normalerweise von einer geringen Mobilität im Untergrund auszugehen. Allerdings kann 
durch den schlechten Zustand der Kanäle auf dem Grundstück die Ausbreitung von Schad-
stoffen im Boden begünstigt werden (Schaffung von Wegsamkeiten, Infiltration belasteter 
Betriebsabwässer in den Boden oder Ausbreitung kontaminierten Grundwassers). 
 
Aufgrund der defekten und ungeregelten Entwässerungsbauwerke (Kanäle, Bodenabläufe, 
Schächte) auf dem Grundstück ist dem Grundstückseigentümer seitens des Tiefbauamts 
eine Neuordnung auferlegt worden. 
Aktuell erfolgt noch eine nicht-dinglich gesicherte Durchleitung von Abwasser über die be-
nachbarte Prinz-Leopold-Kaserne. 
 
Maßnahmenbedarf: 
- Derzeit wird in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt der weitere bodenschutz-

rechtlich erforderliche Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Grundwasser-
kontamination festgelegt bzw. konkretisiert. 

 Aufgrund der vorliegenden LHKW-Kontaminationen (in Grundwasser, Bodenluft) ist die 
Nutzung des Grundwassers (bspw. Geothermie) nicht bzw. allenfalls eingeschränkt 
möglich. 

- Voraussetzung für eine Weiterentwicklung, Umnutzung bzw. Neubebauung der Fläche 
ist, dass ein Sanierungskonzept erarbeitet und ein Sanierungsplan festgesetzt wird. 

 Folglich wären hier der Entwicklung als Innovationsquartier - altlastenbedingt - Gren-
zen auferlegt. 

 
II. Wettbewerb 
 Wettbewerbsumgriff gern. Beschluss vom 02.04.2019 
 
Das Gebiet des Wettbewerbs umfasst zudem (unter I.) das Gelände der Pionierkaserne. 
 
Altlasten - Pionierkaserne: 
Die Pionierkaserne ist im Altlastenkataster unter der Katasternummer 36200885 bzw. unter 
der Kurzbezeichnung M 741 erfasst. 
Es liegen folgende Altlastengutachten der Jahre 2010 und 2016 vor: 
 
(1) HE-Phase I AH BOGWS, Institut Dr. Zerbes & Kargl GbR, Kelheim, 25.05.2009 
(2) Multitemporale Luftbildauswertung, Luftbilddatenbank, Ingenieurbüro Dr. Carls, Esten-

feld, Mai 2009 
(3) Altlastenuntersuchung Aussenfläche -Phase Ila AH BOGWS, Institut Dr. Zerbes & Kargl 

GbR, Kelheim, 15.10.2010 
(4) Altlastenuntersuchung Gebäudesubstanzuntersuchungen -Phase Ila AH BOGWS, Insti-

tut Dr. Zerbes & Kargl GbR, Kelheim, 15.10.2010 
(5) Ergänzende Untersuchungen an Kontaminationsverdachtsflächen (KVR) sowie Untersu-

chungen an Bausubstanz, Dr. Zerbes Umwelttechnik, Petershausen, 04.03.2016 
 



 

Die Kaserne wurde ab ihrem Bau in 1932 durch die Wehrmacht (1932-1945), dann durch die 
US-Armee (1945-1980er Jahre), anschließend durch die Bundeswehr (1980er-2014) ge-
nutzt; zuletzt als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. 
 
Innerhalb der Pionierkaserne gibt es eine Kontaminationsfläche (in den Gutachten als KF 02 
bezeichnet), die langjährige Sanierungsmaßnahmen des Grundwassers ausgelöst hat. Es 
handelt sich um eine ehemalige Wäscherei, die von der US-Armee betrieben worden ist und 
zu einer erheblichen Grundwasserverunreinigung mit Leichtflüchtigen Halogenierten Koh-
lenwasserstoffen (LHKW), ins spez. Tetrachlorethen, geführt hat. Das ehemalige Wä-
schereigebäude (Geb. 24) im Norden ist bereits abgebrochen, die Bodenplatte ist noch er-
halten. Es sollten sich noch zahlreiche Grundwassermessstellen in diesem Bereich befinden. 
Die Grundwasserüberwachung wurde in 2010 eingestellt, seither wurde nicht mehr unter-
sucht, wie der Grundwasser- und Bodenzustand ist. Restkontaminationen, die einen Hand-
lungsbedarf bei einer Umnutzung der Liegenschaft auslösen, sind nicht auszuschließen bzw. 
zu vermuten. 
 
Maßnahmenbedarf: 
- Feststellen des Status Quo, was den Grundwasser- und Bodenzustand (incl. Boden-

luft) im Bereich der Kontaminationsfläche 02 (s.o.) betrifft und ergebnisbezogen ggfs. 
Handlungsbedarf. 

- Im Rahmen der Umnutzung sind Einschränkungen in Bezug auf Grundwassernutzun-
gen (Geothermie) zu erwarten, ausgelöst durch Altlasten. 

- Eine Weiternutzung von Gebäuden ist grundsätzlich abzulehnen, da der Baubestand 
nachweislich mit der Schadstoffgruppe DDT belastet ist, was auf die Nutzung durch die 
US-Streitkräfte zurückzuführen ist. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Gebäude und Bausubstanz: 
Eine Weiternutzung bestehender Gebäude im Bereich der Prinz-Leopold-/Teilfläche Pionier-
Kaserne ist nicht mehr vorgesehen. Die vorhandenen Belastungen der Gebäude werden im 
Rahmen des Rückbaus der Gebäude weiter untersucht und bei Bedarf fachgerecht entsorgt. 
 
Zu Boden: Untersuchungen/Ergebnisse/Bewertungen  
Die geforderten weiteren Bodenuntersuchungen sowie Kampfmittelfreiräumung erfolgen der-
zeit im Rahmen der Baufeldfreimachung sowie baubegleitend in enger Abstimmung mit dem 
Umweltamt. Bei Erschließung des Plangebiets wird die geforderte altlastenfachgutachterliche 
Überwachung und Dokumentation sämtlicher bodenschutz- und abfallfachlicher Belange 
erfolgen. 
 
Altlasten ehemaliges Sachsenwerk 

Das Areal des ehemaligen Sachsenwerkes liegt außerhalb des derzeitigen Planungsgebiets 
und wird im Rahmen eines weiteren Bebauungsplanverfahrens in Abstimmung mit dem Ei-
gentümer entwickelt.  Die erhebliche Bodenkontamination wird in diesem Verfahren weiter 
untersucht bzw. abgehandelt und der erforderliche Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug 
auf die Grundwasserkontamination festgelegt bzw. konkretisiert sowie eine Sanierungskon-
zept erarbeitet. 
 
Altlasten Pionierkaserne 
Der Grundwasser- und Bodenzustand wird derzeit weiter untersucht. Ein Weiternutzung von 
Bestandgebäuden ist nicht mehr vorgesehen. 
Die Einschränkungen in Bezug auf Grundwassernutzungen werden bei der Neuplanung be-
rücksichtigt. 
 



 

Folgende Stellungnahmen gingen bei der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ein (vom 
12.02.2021 bis 19.03.2021): 
 
Nr.  1.: 
Umweltamt, Amt 31.2 
 
Schreiben vom 16.02.2021 
 
Anregungen: 
Naturschutzfachliche Stellungnahme 
1. Sachverhalt: 
Im Rahmen der Beteiligung wurde die Beschlussvorlage vom 16.12.2020 inklusive Beschrei-
bung und Lageplan vorgelegt und um Stellungnahme gebeten. 
 
Der neue Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 277 umfasst den größten Teil der 
ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne und ein Teilbereich der Pionierkaserne sowie umgren-
zende Bereiche. Der sog. „Neue Technische Bereichs" (NTB) wird in BPlan 164 beplant und 
Teile der Pionierkaserne zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Für das gesamte Areal der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne/Pionierkaserne soll ein zu-
sammenhängendes Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Das bedeutet, dass bei den 
Planungen die noch fehlenden Flächen mitgedacht werden sollen. 
Das Areal stellt die letzte bedeutende Konversionsfläche in der Stadt dar und soll als Chance 
begriffen werden, ein modernes und in vielfältigem Sinn nachhaltiges Gebiet zu entwickeln. 
Es wird im ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) für den Inneren Südos-
ten der Stadt Regensburg mitbedacht. Die dargestellten Grundideen „grüner Stadtteil", „sozi-
aler Stadtteil" und „innovativer Stadtteil" für die Planung sehen wir sehr positiv und als gut 
miteinander vereinbar an. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist unter nachhaltiger Planung selbstverständlich auch zu 
verstehen, dass das Gebiet stark durchgrünt wird, dass Biotopverbünde innerhalb des Ge-
biets, aber auch nach außen (z.B. Pürkelgut) geschafften bzw. gestärkt werden, dass wert-
voller Altbestand von Bäumen in die Planungen integriert wird und dass beim Bau auch an 
unsere tierischen Mitbewohner, z.B. Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen, gedacht wird. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist eine Umweltprüfung mit Umweltbericht gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB durchzuführen. Wie in der Vorlage beschrieben, müssen neben den Umwelt-
auswirkungen unter Beachtung möglicher Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
durch grünordnerische Festsetzungen die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und 
erforderliche Flächen bzw. Maßnahmen für den Ausgleich festgesetzt werden. Eine arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP) wurde in diesem Zusammenhang bereits durchgeführt. Die 
Ergebnisse der saP liegt bereits vor. Die Umweltprüfung mit Umweltbericht muss noch er-
stellt werden. 
 
2. Beurteilung: 
2.1 Artenschutz 
Das Stadtgebiet im Geltungsbereich ist durch die bisherigen Nutzungen gekennzeichnet. 
Das Gebiet wird nach Nordosten durch Bahngleise begrenzt, nach Südosten von der Bö-
schung zur Osttangente, die Osttangente selbst und dahinter das Pürkelgut. Im Gebiet gibt 
es einen ausgeprägten Bestand an Grünflächen und Altbäumen. 
 
Als Grundlage für die Bewertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind als Ergänzung zu 
den vorliegenden Daten der Stadtbiotopkartierung und der Artenschutzkartierung floristische 
und faunistische Untersuchungen festgelegt worden. Neben einer Strukturkartierung nach 
Biotoptypen unter besonderer Berücksichtigung der Höhlenbäume sind Kartierungen zu den 



 

Artengruppen Heuschrecken, Molche, Reptilien, Vögel, Totholzkäfer und Fledermäuse 
durchgeführt worden. 
 
Von den 26 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten sind vier Arten, die im 
Eingriffsgebiet als Brutvögel nachgewiesen wurden (Grünspecht, Nachtigall, Sperber, Turm-
falke) im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie gelistet und somit grundsätzlich zu berücksich-
tigen. Ein Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke wurde im Bereich der • Pionierka-
serne festgestellt. Zudem wurden 3 Fledermausarten nachgewiesen. Verbotstatbestände 
werden bei der Durchführung der empfohlenen Vermeidungs- und Ausgleichsstrategien nicht 
erfüllt. 
 
Ein Gesamtkonzept, das den Zusammenhang zum BPlan 164 und der Pionierkaserne her-
stellt, wäre sehr wünschenswert und würde wahrscheinlich die Planungen hinsichtlich Aus-
gleich und Artenschutz erleichtern und gleichzeitig wirkungsvoller gestalten. 
 
2.2 Umweltprüfung mit Umweltbericht 
Der Umweltbericht muss gemäß Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums abgear-  
beitet werden. 
 
2.3 Eingriff — Ausgleich — Baumschutzverordnung 
Wie in der Vorlage beschrieben, erfolgt die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gemäß dem 
Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen. Dabei ist eine Gegenüberstellung der beste-
henden GRZ zu der geplanten GRZ erforderlich. Es wurden im Rahmen der Erhebungen zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung besonders geschützte Arten festgestellt, deren 
Lebensraum mit dem Faktor 1 ausgeglichen werden muss. Diese Lebens- und Bruthabitate 
sind in der Bewertung nach dem Leitfaden in die Kategorie III einzustufen. Eine Abwägung 
ist in diesem Fall nicht möglich. 
Die Ausgleichsmaßnahmen und -flächen sind bevorzugt, aber mindestens zu 50 %, inner-
halb des Geltungsbereiches festzusetzen. 
 
Des Weiteren ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes die Baum-
schutzverordnung abzuarbeiten. Es wurde daher der Baumbestand mit Baumarten und 
Stammumfang in einem Meter Höhe aufgenommen und der notwendige Ersatz für zu fällen-
de Bäume ist zu ermitteln. Vorabrodungen wurden im Zuge der Abbrucharbeiten bereits ge-
nehmigt. Dem Erhalt der vorhandenen Bäume ist Vorrang gegenüber Neupflanzungen einzu-
räumen. 
 
2.4 Grünordnerische Festsetzungen 
Sehr positiv ist der Ansatz, große zusammenhängende Grünflächen zu schaffen. Die Lage 
soll sich am wertvollen, erhaltenswerten Altbestand von Bäumen, z.B. entlang der Landshut-
er Straße und dem Odessaring, orientieren. 
 
Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und zur Sicherung einer hohen Wohn-und 
Umfeldqualität sind außerdem Maßnahmen zu ergreifen, die sich in den grünordnerischen 
Festsetzungen wiederfinden sollten. 
Auf folgende Punkte ist besonders zu achten: 
 
· Der Artenschutz ist nicht erst bei Beginn der Bauvorhaben relevant, sondern bereits bei 

den ersten Arbeiten auf dem Gelände. So müssen vor dem Abbruch oder der Sanierung 
von Gebäuden sichergestellt werden, dass keine Fledermäuse vorhanden sind. Bei der 
blauflügeligen Ödlandschrecke wird ein Abfangen der adulten Tiere im August und ein 
Verbringen in ein Ersatzhabitat in der Nähe empfohlen. 

· Rodungen dürfen nur im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme in der Zeit vom 1. Ok-
tober bis Ende Februar ausgeführt werden. 



 

· mind. 10% der öffentlichen Grünflächen sollen nach Möglichkeit als Extensivwiese (au-
tochthones Saatgut) oder „Insektenwiese" hergestellt werden. 

· Flachdächer sind extensiv zu begrünen. 
· Frischluftschneisen sind zu erhalten. 
Diese Maßnahmen sind geeignet den Kompensationsfaktor bei der Eingriff-
Ausgleichsbilanzierung (mit Ausnahme Habitate von RL-Arten) zu reduzieren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Umweltprüfung: 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wurde die geforderte Umwelt-
prüfung/Umweltbericht durchgeführt und geeignete grünordnerische Festsetzungen getroffen 
(siehe Satzungstext § 18 und § 19 sowie Begründung Teil II, Umweltbericht). 
Artenschutz: 
Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen insbesondere für die Vögel werden in einem Teilbe-
reich des Bebauungsplangebietes bei der Grünfläche nordöstlich des MU6 sowie an geeig-
neter Stelle (östlich der durchgehenden Fuß- und Radweges) im Bereich des Bebauungspl-
angebietes Nr. 164, Sportpark-Ost, entsprechend den Empfehlungen im Umweltbericht vor 
dem Eingriff durchgeführt. 
Eingriff-/Ausgleich 
Der naturschutzfachliche Eingriff wurde im Umweltbericht bilanziert und die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen in der Bebauungsplansatzung festgelegt. Durch die bereits vorhan-
dene starke Versiegelung des früheren Kasernenareals und der geplanten Durchgrünung 
kann der Eingriff vollständig innerhalb des Planungsgebietes ausgeglichen werden. 
Im Bereich der zentralen Grünfläche werden mind. 10 % der öffentlichen Grünfläche als Ex-
tensivwiese mit autochthonem Saatgut hergestellt. 
Die Flachdächer sind im gesamten Planungsgebiet mind. extensiv zu begrünen. 
Frischluftschneise: 
Durch die Anordnung der Grünflächen und die geplante Verbindung mit dem Pürkelgut kann 
eine wertvolle Frischluftschneise erhalten und langfristig gesichert werden. 
 
 
Nr.  2.: 
Wasserwirtschaftsamt Regensburg, Landshuter Str. 59, 93053 Regensburg 
 
Schreiben vom 26.02.2021 
 
Anregungen: 
Der Planungsumgriff tangiert keine Trinkwasserschutzgebiete und vorläufig gesicherte oder 
festgesetzte Überschwemmungsgebiete. Hochwassergefahrenflächen sind derzeit ebenfalls 
nicht bekannt. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sollte im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ein 
verstärktes Augenmerk auf ein Entwässerungskonzept gelegt werden. Grundsätzlich ent-
spricht nur die getrennte Beseitigung von Niederschlags- und Schmutzwasser den wasser-
wirtschaftlichen Zielen. Da im vorliegenden Fall ein innovatives Quartier geplant werden soll, 
welches auch auf die Thematik des Klimawandels abgestimmt sein soll, empfehlen wir dies-
bezüglich eine verstärkte Einbindung der Niederschlagswasserbeseitigung, Stichwort 
Schwammstadt. 
Für Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Grundvoraussetzung für dieses Konzept und auch für die Beantwortung weiterer wasserwirt-
schaftlicher Fragestellungen (z.B. Eingriffe ins Grundwasser, Bauwasserhaltung, Versicke-
rung, ...) ist eine umfassende Klärung der Bodenbelastungen. Auf dem Areal sind dem Was-
serwirtschaftsamt mehrere Altlasten bekannt, die im Kataster gern. Art. 3 Bayer. Boden-
schutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt sind. Genauere Angaben sind beim Umweltamt der 
Stadt Regensburg einzuholen. Hier wird ein stadtinternes Kataster geführt, auf dass das 



 

Wasserwirtschaftsamt keinen Zugriff hat. Vergangene Fälle haben gezeigt, dass im stadtei-
genen Kataster mehr Informationen und mehr Altlastenflächen eingetragen sind. 
Diese Informationen sollten auch dem Wasserwirtschaftsamt zur Verfügung gestellt werden, 
da nur so entsprechende Auskünfte gegeben werden können. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wurde ein Entwässerungskon-
zept erarbeitet, das auch die mittlerweile vermehrt auftretenden Starkregenereignisse im 
Planungsgebiet ausreichend bewältigt. Der geplante Park in zentraler Lage wird für die Auf-
nahme dieser Regenmengen in Teilbereichen bis zu ca. 2 m tiefer als die Umgebungsbe-
bauung/das Umgebungsgelände ausgeführt und steht so als Retentionsraum zur Verfügung. 
Die vorliegenden Informationen werden dem Wasserwirtschaftsamt von städtischer Seite zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Nr.  3.: 
Eisenbahn-Bundesamt, Eilgutstraße 2, 90443 Nürnberg 
 
Schreiben vom 17.02.2021 
 
Anregungen: 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanla-
gen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. 
Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen 
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung 
des Bundes berühren. 
 
Soweit sichergestellt ist, dass bei der Realisierung des Vorhabens weder die Substanz der 
benachbarten Eisenbahnstrecke 5500 München — Regensburg noch der darauf stattfinden-
de Eisenbahnverkehr gefährdet wird, bestehen keine Bedenken. 
 
Die vom gewöhnlichen Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen aus Schall und Erschüt-
terung sind hinzunehmen. Entsprechende Vorkehrungen zur Bewältigung der Lärmproble-
matik aus Schall- und Erschütterung sind im Rahmen des Bebauungsplans zu berücksichti-
gen. 
Ich weise ergänzend darauf hin, dass es Planungen der DB Netz AG zur Ertüchtigung des 
Streckenabschnitts Regensburg - Obertraubling gibt (Bau von zusätzlichen Gleisen zwischen 
Regensburg Hbf und Obertraubling). Allgemeine Informationen hierzu hat die DB NETZE 
unter vvww.bahnausbau-nordostbavern.de/regensburg-obertraubling.html veröffentlicht. Ein 
entsprechender Antrag liegt im Eisenbahn-Bundesamt jedoch noch nicht vor. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Einwirkungen der Bahnanlagen wurden bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwur-
fes gutachterlich geprüft (Schallgutachten) und ausreichend berücksichtigt. 
Die geforderte Beteiligung der DB-AG, Deutsche Bahn AG und DB-Immobilien wurde durch-
geführt. 
 
 
Nr.  4.: 
Umweltamt, Abt. 31.2 
 
Schreiben vom 25.02.2021 
 
Anregungen: 
Lärmschutz: 



 

Für das Bebauungsplanverfahren ist eine schalltechnische Untersuchung durch eine Mess-
stelle nach § 29 b BlmSchG vorzulegen. 
Die schalltechnische Untersuchung muss die Lärmimmissionen verursacht durch die Vorha-
ben im Plangebiet auf die Nachbarschaft und die Lärmimmissionen auf das Plangebiet un-
tersuchen. 
Auf das Plangebiet wirkt Gewerbe-/Straßenverkehrs-/Schienenverkehrs- und Sportlärm ein. 
Des Weiteren ist die zu erwartende Verkehrszunahme in der Nachbarschaft zu untersuchen 
und zu beurteilen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wurde das geforderte Schallgut-
achten durch Möhler und Partner erstellt und entsprechende Festsetzungen für die Satzung 
erarbeitet. Auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft wurden geprüft. Bei einer nach-
weisbaren Verschlechterung der Immissionsbelastung von Bestandsgebäuden wird die Stadt 
geeignete passive Schallschutzmaßnahmen durchführen bzw. Entschädigungen erstatten. 
 
 
Nr.  5.: 
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, D.-Martin-Luther-Straße 12, 93047 Regensburg 
 
Mail vom 03.03.2021 
 
Anregungen: 
Grundsätzlich ist es sehr bedauerlich, dass potenzielle Gewerbeflächen im Stadtgebiet 
überwiegend in Wohnnutzung umgewidmet werden. Die Verfügbarkeit funktionsgerechter 
Gewerbe- und Industriegebiete sowie Gewerbeimmobilien in ausreichender Größe und Qua-
lität sind traditionell ein wesentliches Kriterium für Betriebe bei ihren Investitionsentscheidun-
gen. Die für eine gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehenden Flächen werden im 
Stadtgebiet zunehmend knapp und stehen damit noch stärker im Interessenkonflikt zu den 
Bereichen Wohnen und Freiflächennutzung. 
 
Wenn die vollgewerbliche Nutzung dieses Plangebiets nicht möglich ist, so bewerten wir das 
Ziel dieser Planungen hin zu einem funktionalen und innovativen Stadtgebiet positiv. Ein 
Modellgebiet bzw. "Smart-City-Quartier" sollte forciert werden. Aus Sicht der IHK müssen 
sich Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu diesem Thema in der Region stärker ver-
netzen, eine Austauschplattform schaffen und das Thema „Smart City“ bzw. „Smart Region“ 
vorantreiben. Diese Forderung hat das IHK-Gremium Regensburg auch in seinem Wirt-
schaftsleitbild verdeutlicht. 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass bestehende Gewerbebetriebe entlang der Bahn 
bzw. des Odessa-Rings Bestandsschutz genießen und durch die Planungen keine Ein-
schränkungen für deren Betrieb entstehen dürfen. Wir bitten, die betroffenen Unternehmen in 
die Planungen mit einzubeziehen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Entwicklung des Planungsgebiets in Richtung Urbanes Gebiet mit teilweiser gewerbli-
cher Nutzung entspricht dem Rahmenplan – Ost der vom Stadtrat beschlossen wurde. 
Die bestehenden Gewerbebetriebe im Anschluss an das derzeitige Planungsgebiet werden 
bei der jetzt vorliegenden Planung als Bestand berücksichtigt und in Ihrer betrieblichen Nut-
zung nicht eingeschränkt.  
In Abstimmung mit den Eigentümern dieser Grundstücke sollen teilweise die Gewerbebetrie-
be bei der geplanten Umnutzung integriert werden. 
Die detaillierte Planung für die künftige Nutzung der angrenzenden Areale wird in einem ei-
genständigen Bebauungsplan-Verfahren abgestimmt. 
 
 



 

Nr.  6.: 
REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG, Greflingerstraße 22, 
93055 Regensburg 
 
Schreiben vom 09.03.2021 
 
Anregungen: 
Sparte Erdgas und Trinkwasser 
Ohne Einwände. Bitte beteiligen Sie uns zeitnah an den weiteren Planungen. Vor Baubeginn 
ist eine offizielle Planauskunft einzuholen und eine Einweisung vor Ort zu beantragen. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Egersdörfer (0941 601-3472) 
 
Sparte Strom 
Im Bereich der Zeißstraße und der Einhauser Straße verlaufen Versorgungsleitungen der 
Mittel- und Niederspannung. Weiterhin befindet sich in der Einhauser Straße ein Knoten-
punkt der Mittelspannungsversorgung (Schaltstation) sowie Trafostationen zur Versorgung 
der umliegenden Bereiche. Diese liegen zwar außerhalb des aufgezeigten Geltungsberei-
ches, sollten aber in der Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden. Notwendige Stilllegun-
gen oder Umlegungen von Versorgungsleitungen sind frühzeitig mitzuteilen. Für die Umset-
zung des angedachten Energiekonzeptes sind frühzeitige Abstimmungen erforderlich. Vor 
Beginn von Baumaßnahmen sind aktuelle Planunterlagen einzuholen und eine örtliche Ein-
weisung anzufordern. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Pfeifer (0941 601-3405) 
 
Sparte Telekommunikation 
Die Erschließung des Planungsbereiches mit Lichtwellenleitern ist durch die Erweiterung 
bestehender Netze nach Wirtschaftlichkeitsprüfung möglich. Bitte beteiligen Sie uns an wei-
teren Planungen der Maßnahme um die Rahmenbedingungen für eine Erschließung detail-
liert zu prüfen. Vor Beginn der Maßnahme sind aktuelle Planunterlagen einzuholen und ggfs. 
eine örtliche Einweisung anzufordern. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Zweckerl (0941 601-3419) 
 
Das Versorgungsnetz der REWAG KG und der Regensburg Netz GmbH verändert sich ste-
tig. Somit verändern sich auch die Netzparameter, wie z.B. Leistung, Spannung, Druck und 
Fließgeschwindigkeit. 
 
Diese Gegebenheit erfordert immer wieder neue Strategien in der Netzplanung und Netzbe-
rechnung. Folglich ist diese Stellungnahme nur zeitlich begrenzt gültig! 
 
Wir bitten Sie deshalb, uns weiterhin zeitnah an Ihren Planungen zu beteiligen und stehen 
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Abstimmung hinsichtlich Versorgungsleitungen usw. mit der REWAG erfolgt in enger 
Abstimmung mit der Stadt parallel zur Umsetzung der Planung. Die angeführte Schaltstation 
befindet sich auf dem anschließenden Areal, das in einem eigenen weiteren Verfahren ab-
gehandelt werden soll, und wird in der Gesamtbetrachtung berücksichtigt. 
 
 
 
Nr.  7.: 
Bund Naturschutz in Bayern e. V., Dr.-Johann-Maier-Straße 4, 93049 Regensburg 
 
Schreiben vom 14.03.2021 
 
Anregungen: 



 

Die BN-Kurz-Stellungnahme von 28.06.2019 möchten wir wie folgt wiederholen und in 
Teilen ergänzen. 
- Das am 25.07.2019 von Stadtrat beschlossene integrierte städtebauliche Entwicklungs-

konzept (kurz: ISEK) ist die zentrale Grundlage für die weitere Entwicklung des Inneren 
Südostens.  

 
- Der Klimawandel schreitet voran. Regensburg hat das Leitbild Energie und Klima, dass in 

seinen ganzen Unterpunkten unbedingt bei den weiteren Planungen beachtet werden soll. 
o Wichtig: klimawirksames Grün; d.h. dass die Parkanlagen auch große Bäume im aus-

reichenden Umfang vorgesehen werden müssen. 
o was vollständig fehlt -soweit erkennbar- ist eine "blaue Infrastruktur". Diese sollte un-

bedingt noch ergänzt werden. 
o „Grüne Achsen" u.a. entlang der DB sind zentral wichtig (siehe Anlage 1). 
o insbesondere bzgl. PV könnte man hier ein wirkliches und zukunftsweisendes Zeichen 

setzen. 
 
- Das neue Stadtviertel wird erheblichen Verkehr produzieren und neue Bevölkerung gene-

rieren. Das wird sich vielfach auf die ganze Stadt auswirken. Diese Auswirkungen sollten 
abgeschätzt und behandelt werden. 

 
- Bahnkörper: Neue Gleise der DB sind dringend notwendig. Dies wäre zu beachten. 
 Die von der DB gemeldete freizuhaltende Fläche spart offenbar die Dieselstraße aus. Die 

kritischste Stelle entlang der Bahnlinie liegt wohl im B-Plan 193. In allen B-Plänen wird 
offenbar von der Erweiterung um ein weiteres Gleis ausgegangen. Allerdings spricht das 
Gutachten zur Entwicklung des Schienenpersonennahverkehrs im Großraum Regens-
burg von einem "mehrgleisigen Ausbau" in diesem Bereich. Wie das realisiert werden 
soll, ist rätselhaft. 

 Uns wurde mehrfach bestätigt, dass auch mit einem Radweg ein 3. und 4. Gleis noch 
möglich sei. 

 
- Laut Biotopkartierung gibt es im Areal zahlreiche „imposante und erhaltenswerte" Bioto-

Bäume. Diese sollten wo immer möglich erhalten bleiben und im BBP verbindlich ge-
schützt werden. Die Zentrale Parkfläche sollte auch in Hinblick auf „Biodiversität" angelegt 
werden. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu ISEK: 
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf wurde aus dem 1. Preis des städtebaulichen Ideen 
Wettbewerbes entwickelt, dem das ISEK als Grundlage diente. 
Auch bei allen weiteren Planungen des Inneren Südostens wird das ISEK als Grundlage die-
nen. 
 
Zu Klimawandel: 
Der geplante zentrale Park umfasst eine Fläche von ca. 5 ha und wird sich als klimawirksa-
mes Grün entwickeln. Insbesondere durch den Erhalt einer Vielzahl an Bestandsbäumen 
und der Nachpflanzung von weiteren Großbäumen in diesem Bereich (pro 300 m² Grund-
stücksfläche ein Großbaum) kann das voraussichtlich erreicht werden.  
Durch die vorgesehene Regenrückhaltung und die geplanten Entwässerungsanlagen in die-
sem Park werden Verdunstungsflächen geschaffen, die sich positiv auf den gesamten Was-
serhaushalt auswirken werden und die Kanalisation entlasten. 
Durch die Festsetzung von Dachbegrünung in Kombination mit PV-Anlagen kann ein weite-
rer Beitrag im Sinne des Leitbilds Energie und Klima geleistet werden. 
 
Zu Verkehr: 



 

Die Auswirkungen des neuen Baugebiets auf den Verkehr wurden im Rahmen der Ent-
wurfsausarbeitung prognostiziert und werden in der Begründung zum Bebauungsplan näher 
erläutert. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen kann durch die vorhandenen Straßen 
usw. weiterhin bewältigt werden. 
 
Zur Bahn: 
Die Freihaltefläche der DB wurde bei den Planungen berücksichtigt. Die detaillierten Planun-
gen der DB können erst in den entsprechenden eisenbahnrechtlichen Verfahren abgestimmt 
werden.  
 
Zur Radwegführung:  
Ein übergeordneter Geh- und Radweg entlang der Bahnanlagen ist nach derzeitigem Kennt-
nisstand möglich und auch vorgesehen. 
 
Biotopbäume: 
Die vorhandenen Biotopbäume werden zu einem großen Teil erhalten und in die Grünraum-
planung integriert. Insbesondere die weithin sichtbare Baumallee aus hohen Pappeln im 
zentralen Grünraum, sowie zahlreiche Straßenbäume entlang der Zeißstraße werden erhal-
ten. 
 
 
 
Nr.  8.: 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Graflinger Straße 105, 94469 Deggendorf 
 
Schreiben vom 12. März 2021 
 
Anregungen: 
Zur Aufstellung des neuen Bebauungsplans Nr. 277 sowie der einhergehenden 74. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wurde die Handwerkskammer im Jahr 2019 erstmals betei-
ligt. 
 
Nach unserem Kenntnisstand haben sich an der generellen Ausgangslage bzw. der Rah-
menbedingungen zwischenzeitlich keine grundlegenden Änderungen aus unserer Sicht er-
geben. Zwischenzeitlich erfolgte Überarbeitungen der Planunterlagen sowie ggf. übermittelte 
Beschlüsse bzw. Hinweise zu eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Aus diesem Grund möchten wir, analog unseren damaligen Hinweisen und Anregungen aus 
dem Jahr 2019, erneut folgendes anmerken. 
 
Dem Planungsanlass können wir grundsätzlich folgen und begrüßen es, dass nach der 
Standortauflassung und dem Abzug der Bundeswehr das Planareal zügig einer neuen Nut-
zung zugeführt werden soll. 
Nach gegenwärtigen Informationen soll im Plangebiet ein Nutzungsmix angestrebt werden, 
der unter anderem auch gewerbliche Nutzungen vorsieht. Wie den Planunterlagen zu ent-
nehmen ist, sind bei den gewerblichen Nutzungen vor allem Dienstleistungen und ein „hö-
herwertiges Gewerbe" vorgesehen. 
  
Dazu ist aus unserer Sicht zu ergänzen, dass durchmischte Siedlungsstrukturen als kulturell 
und sozial attraktiv gelten und einen zukunftsfähigen sowie auf lange Sicht energie- und res-
sourcenschonenden Ansatz darstellen können. Gleichzeitig sind insbesondere Handwerks-
betriebe durch ihre klein- und mittelbetriebliche Struktur stärker als andere Wirtschaftszweige 
flächendeckend in allen Siedlungsstrukturen, vor allem in Bestandsbebauungen, vertreten. 
 



 

Daher sollte das Handwerk auch zukünftig als modernes und zukunftsweisendes Gewerbe 
weiterhin in Städten und Gemeinden „sichtbar" bleiben. Zur Lebendigkeit von Stadt-/Orts-
zentren sowie zur Versorgung tragen insbesondere Lebensmittelhandwerke (z.B. Metzger, 
Bäcker, Konditoren) und Handwerke für den persönlichen Bedarf (z.B. Friseure, Fotografen, 
Uhrmacher) sowie die bei einer älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger werdenden 
Gesundheitshandwerke mit ihren Ladengeschäften maßgeblich bei. Zum unverzichtbaren 
Spektrum des örtlichen - auch städtischen - Angebots zählen aber auch Bau- und Ausbau-
gewerke, Kfz-Werkstätten sowie andere Gewerke und handwerkliche Dienstleister außerhalb 
der Einkaufsstraßen. 
 
Die Ausweisung neuer Flächen zur gewerblichen Nutzung im Bedarfsfall begrüßen wir gera-
de dann, wenn auch lokalen Gewerbe- und auch Handwerksbetrieben realisierbare Möglich-
keit zur Ansiedelung gegeben werden. Daher regen wir an, in den Planungsauftrag neben 
den oben genannten gewerblichen Nutzungen auch explizit geeignete und bedarfsgerechte 
Nutzungen von Handwerksbetrieben mit aufzunehmen. 
 
Die Suche und Entwicklung neuer geeigneter Standorte gestaltet sich gerade für das Hand-
werk und kleinere mittelständische Unternehmen derzeit in vielen Regionen häufig schwierig. 
Abwanderungen, Standortschließungen oder -verlagerungen u.ä. sind für Betriebe deshalb 
häufig eine notwendige, aber betrieblich notwenige Konsequenz, zum Teil auch mit Auswir-
kungen auf die Versorgungssituation. Zum Erhalt sowie zur Schaffung geeigneter Standort-
voraussetzungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe bitten wir, die angeführten Hinweise und Belange verstärkt in die 
generellen Planungen miteinzubeziehen. 
Um ansiedelungswilligen Betrieben, auch mit kleinen und mittleren Betriebsgrößen, wie z.B. 
im Handwerk, die Möglichkeit zur Standortverlagerung oder -neugründung zu geben, sollten 
auch kleinflächige, handwerklich geprägte Betriebe angemessene Berücksichtigung sowohl 
im Planungsprozess als auch im Vergabeprozess von gewerblich nutzbaren Flächen finden. 
Dazu regen wir neben anderen geeigneten Maßnahmen generell an, Flächenparzellierungen 
sowie zu treffende Festsetzungen zur Bebaubarkeit auf deren Eignung für die oben ange-
führten Betriebsgrößen und Nutzungen zu prüfen und entsprechend zu verankern. 
  
Durch gegenwärtige Herausforderungen, die bei der Bereitstellung passender und ausrei-
chender Flächen und Standorte für kleine und mittelgroße Gewerbe-/Handwerksbetriebe 
zum Teil bestehen, möchten wir noch ergänzen, dass unter geeigneten Flächen für Hand-
werker insbesondere auch kleinteilige, sowie bezahlbare, Gewerbe- und/oder Mischgebiets-
flächen zu verstehen sind. Deshalb sind vor dem Hintergrund möglicher Flächenbedarfe von 
mittelgroßen und Kleinbetrieben zukünftige Flächenentwicklungen auch dahingehend zu prü-
fen. 
 
Im Zuge der Planänderungen/-aufstellungen bitten wir die hier in dem Schreiben angeführten 
Hinweise und Anregungen zu prüfen und sowohl in die Planungen, die Vergabe sowie bei 
Ansiedelungsmaßnahmen miteinzubeziehen. 
 
Weitere Informationen zu den Planungen liegen uns aktuell nicht vor. Wir bitten Sie, uns im 
weiteren Verfahren zu beteiligen und nach § 3 Abs. 2 BauGB über das Ergebnis zu informie-
ren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Planungsgebiet sind zur gewünschten Durchmischung ca. 20.000 m² Geschossflächen 
Nichtwohnnutzungen in den Teilflächen des Urbanen Gebiets vorgesehen. 
Im östlichen Teilgebiet entlang der Bahn ist ferner ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit 
ebenfalls ca. 20.000 m² möglicher Geschossfläche geplant. Aufgrund der Nähe zur Wohn-
nutzung sind hier allerdings nur nicht störende Gewerbebetriebe zulässig. 
Die geforderte weitere Beteiligung im Verfahren ist selbstverständlich vorgesehen. 
Die endgültige Vergabe usw. bleibt der Entscheidung des Stadtrates vorbehalten. 



 

 
 
 
Nr.  9.: 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Südwestpark 15, 90449 Nürnberg 
 
Schreiben vom 17.03.2021 
 
Anregungen: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren 
Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unse-
re Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vor-
handene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen er-
forderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an 
TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen 
sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen 
entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 
 
Wir teilen Ihnen ebenfalls mit, dass sich Ihr angefragtes Gebiet auf Anlagen der Deutschen 
Bahn AG befindet. Für eine Stellungnahme der Vodafone GmbH Anlagen wenden Sie sich 
bitte direkt an die Deutsche Bahn AG. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Forderungen der Vodafone GmbH / Kabel Deutschland werden bei der Umsetzung der 
Planung sowohl im Neubaubereich als auch im Bestand berücksichtigt.  
 
 
 
Nr.  10.: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, 80539 München 
 
Schreiben vom 18.03.2021 
 
Anregungen: 
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 277 "ehemalige Prinz-
Leopold- /Pionier-Kaserne und angrenzende Areale" 
P-2019-2599-1_S2 vom 12.6.2019. 
Durch die Verkleinerung des Gültigkeitsbereiches ergibt sich folgende Stellungnahme zu den 
bodendenkmalpflegerischen Belangen: 
Im Bereich des Bebauungs- und der Flächennutzungsplanänderung liegt nach unserem ge-
genwärtigen Kenntnisstand folgendes Bodendenkmal: 
 
- D-3-6938-0699 „Siedlungen vorgeschichtlicher Zeitstellung, der römischen Kaiserzeit und 

des frühen Mittelalters." 
 
Auch wenn das Areal bereits bebaut ist und daher größere Störungen innerhalb der Denk-
malflächen vorliegen, muss man damit rechnen, dass in den unbebauten Arealen die Bo-
dendenkmäler noch erhalten sind. 
 



 

Diese Denkmäler sind gern. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhal-
ten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 
berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschrän-
ken. 
 
Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche 
Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für Fachan-
wender als Web Map Service (WMS) zu Verfügung und können so in lokale Geoinformati-
onssysteme eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet: 
http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_denkmal.cgi?  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern 
um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert. 
 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayeri-
schen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entneh-
men Sie bitte unserer Homepage: 
http://www.blfd.bayern.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf (Rechtliche 
Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bau-
leitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 
betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Prakti-
schen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de) 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Sowohl bei der Baufeldfreimachung des Planungsgebietes, als auch bei den geplanten 
Baumaßnahmen werden die erforderlichen Sondagen in Abstimmung mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege durchgeführt.  
 
 
 
Nr.  11.: 
Polizeipräsidium Oberpfalz, 93017 Regensburg 
 
Schreiben vom 16.03.2021 
 
Anregungen: 
wir bedanken uns für Ihre E-Mail vom 11.03.2021 und den damit verbundenen Dank, den wir 
an das Bayerische Landeskriminalamt weitergeleitet haben. 
 
Hinsichtlich des von Ihnen mitgeteilten Sachstandes zum abgeänderten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Unterlagen darüber auch von der 
Polizeiinspektion Regensburg Süd zugesandt bekamen und wir diese bereits an das Bayeri-
sche Landeskriminalamt weiterleiteten. 
Beiliegend dürfen wir Ihnen nun die Empfehlungen übersenden, die vom Bayerischen Lan-
deskriminalamt hinsichtlich der Änderung des Bebauungsplanes erstellt wurden. 
 
Anregung vom Bayerisches Landeskriminalamt, Postfach 19 02 62, 80602 München vom 
15.03,2021 
 



 

Hinsichtlich der Änderung des Geltungsbereiches zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
277 nimmt das Bayerische Landeskriminalamt aus Sicht der städtebaulichen Kriminalpräven-
tion (SKP) wie folgt Stellung: 
 
Wie das Stadtplanungsamt mit Schreiben vom 12.02.2021 dem PP Oberpfalz mitgeteilt hat, 
wird für einen Teilbereich der Pionier-Kaserne (südwestlich der Guerickestraße) ein mögli-
cher Grundstückserwerb geplant. Vorgesehen ist dort die Errichtung einer Grundschule mit 
Hort. 
 
Grundschule/Hort 
In vielen Schulen finden immer wieder Einbruchdiebstähle und Sachbeschädigungen mit 
zum Teil hohem Schadensausmaß statt. Ursächlich ist hierfür ein niedriges Entdeckungsrisi-
ko nach Schulschluss. 
Baulich bedingte Schwachstellen, wie leicht zu überwindende Fenster und Türen, führen zu 
einer günstigen Tatgelegenheitsstruktur. 
 
Aber auch der Außenbereich von Schulen wird oftmals zweckentfremdet und durch Vanda-
lismus beschädigt. Hierunter leidet die angestrebte offene und einladende Atmosphäre für 
ein ungestörtes Lernen. 
 
Außenbereich 
Das mittelbare und unmittelbare Umfeld sollte daher überschaubar und ohne Sichtbarrieren 
gestaltet sein und über eine ausreichende Beleuchtung verfügen. Zu vermeiden ist eine un-
übersichtliche Wegeführung oder größere Schatten-oder Dunkelzonen. Um das künftige 
Schulgelände als geschützten Raum wahrzunehmen, ist eine deutliche Abgrenzung des 
Grundstücks zum öffentlichen Raum erforderlich. Zäune oder Hecken stellen als Einfriedung 
eine psychologische Barriere für das widerrechtliche Betreten durch Unbefugte dar. 
Kfz- und Fahrradabstellflächen sollten gebäudenah, gut sichtbar und beleuchtet eingeplant 
werden. 
Zudem sollte eine eindeutige Zu- und Ausfahrtssituation eingeplant werden. 
 
Gebäude 
Die Schul- und Hortgebäude sollten übersichtlich gestaltet und angeordnet sein. Die Aufsicht 
der Kinder kann durch Sichtachsen und klare Blickverbindungen erleichtert werden, zudem 
schaffen diese eine Atmosphäre der Überschaubarkeit. Negative Gefühle des Alleinseins 
und Angst in unübersichtlichen Bereichen können so vermieden werden. Zudem bieten Be-
reiche die schwer einsehbar sind, Raum für kriminelles Verhalten und andere Sicherheitsstö-
rungen wie Alkohol- und Drogenkonsum, Schmierereien und wilde Müllplätze. Mauervor-
sprünge und verwinkelte Fassaden, die zu Dunkelzone werden, sollten daher vermieden 
werden. 
 
Im weiteren Planungsfortgang können zusätzliche Empfehlungen zur Gebäudesicherheit und 
Gestaltung der Zugangssituation angeboten werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Grundschule/Hort: 
Die gegebenen Hinweise sind bei dem geplanten Wettbewerb/Hochbauplanung der Schu-
le7Hort entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Außenbereich/Gebäude. 
Die Planungen der Gebäude, des Außenbereichs der Schule sowie die übersichtliche Ge-
staltung des Zufahrtsbereiches der Schule werden ebenfalls in dem geplanten Wettbewerbs-
verfahren /VGV.Verfahren erarbeitet. Die gegebenen Hinweise sind bei diesen Planungen zu 
berücksichtigen. 
 



 

 
 
Nr.  12.: 
DB AG - DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 München 
 
Schreiben vom 25.03.2021 
 
Anregungen: 
Infrastrukturelle Belange 
Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen 
und die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem Zusam-
menhang weisen wir auf folgendes hin: 
 
Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der gewöhnli-
che Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur War-
tung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger 
Erweiterungen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. 
 
Mit der Stadt Regensburg wurden Abstimmungen bzgl. möglicher Freihaltungstrassen getrof-
fen. Diese sog. Freihaltetrassen sind weiterhin in einem abgestimmten und entsprechend der 
prognostizierten Verkehrsentwicklung erforderlichen Umfang zu berücksichtigen. Es gelten 
die bekannten sowie die aus der angehängten Stellungnahme vom 26.11.2015 fortführend 
projizierten Abstandsmaße bzw. deren teilweise Darstellung in der angehängten Stellung-
nahme. 
 
Grundsätzlich ist es erforderlich ein schienenverkehrstechnisches Konzept hinsichtlich der 
Entwicklungsflächen im Stadtgebiet Regensburg zu gestalten. Zuletzt wurde seitens der DB 
Netz AG, D.-Martin-Luther-Str. 8, 93047 Regensburg von Herrn Friedrich Zettl, Investitions-
planung und Segmentsteuerung (I.NA-S-N-REG-P) per E-Mail vom 07.01.2021, darauf hin-
gewiesen. Sollten diesbezüglich weitere Abstimmungen z. B im Rahmen eines sogenannten 
Bahngipfels stattfinden, bitten wir um Information an Herrn Zettl. 
 
Zur Thematik der „etwaigen" Bahnquerungen des vorliegenden Entwurfs: 
 
Aus dem Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen der 
Stadt Regensburg vom 16.12.2020 geht hervor, dass die Grundlage für die Flächenentwick-
lung u.a. das Planungskonzept aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb bildet. 
Der Ideenwettbewerb (erster Preis) beinhaltet 2 Brücken über den gesamten Ostbahnhof! 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen der 
Stadt Regensburg vom 27.10.2020 soll der erste Preis unter Beachtung der Hinweise des 
Preisgerichts als Grundlage für die Weiterführung des entsprechenden Bauleitplanverfahrens 
verwendet werden. 
U.a. liegt dieser Beschlussfindung auch eine schriftliche Beurteilung zugrunde, wonach der 
erste Bauabschnitt so weiterentwickelt werden sollte, dass er die erschließungstechnischen 
Belange berücksichtigt. 
Ebenso wird in der Beschlussfindung ausgeführt, dass das Planungskonzept auf eine lang-
fristige Entwicklung des Areals ausgelegt sei. 
Diese Beschlussfindung beinhaltet als weiteres Vorgehen, dass die Anregungen des Preis-
gerichts in der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes entsprechend berücksichtigt wer-
den. 



 

Aus der Würdigung des Preisgerichts werden allerdings Unklarheiten hinsichtlich der Be-
rücksichtigung erschließungstechnischer Belange erkennbar.  
 
Eine Konkretisierung dieser Kreuzungsvorhaben und die damit zusammenhängende Ab-
stimmung mit derzeit bekannten Infrastrukturmaßnahmen der DB Netz AG sowie übergeord-
net mit der Infrastrukturentwicklung des Eisenbahnknotens Regensburg im Kontext mit den 
Belangen des ÖPNV und dem Individualverkehr der Region Regensburg ist zwingend erfor-
derlich! 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen der 
Stadt Regensburg vom 02.04.2019 soll das Wettbewerbsergebnis die Grundlage für den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes werden. 
Darin ist auch enthalten, dass für ein eigenes Mobilitätskonzept ein „autoreduziertes Quartier 
der kurzen Wege" mit optimalen Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr bieten soll. 
Für die Überführungen etwaiger neuer Verkehrswege über den Ostbahnhof wäre auch zu 
beachten, dass zu querende Gleise mit einer Oberleitung ausgestattet sind. 
 
Bezüglich der ggf. damit verbundenen Kreuzungsbeziehungen bitten wir Sie künftig mindes-
tens die Projektleitungen der Maßnahmen einzubinden: 
- 3. Gleis Obertraubling-Regensburg 
- zusätzliche Zugfahrstraße (auf Ostrampengleise im Zusammenhang mit ESTW NROB) 
- Ostkorridor 
Diese Maßnahmen beinhalten auch Schallthemen (ggf. auch Ubf RBW, etwas weiter entfernt 
vom Planumgriff), deren Auswirkungen in Bezug auf den gegenständlichen Bebauungsplan 
noch ungeklärt sind. 
 
Anmerkungen der DB Energie GmbH zur Erschließung der Dieselstraße: 
 
Gemäß dem Entwurfsplan ist die parallel zum Gleis verlaufende Dieselstraße als Baufeld 
gezeichnet. Die Dieselstraße ist jedoch eine zentrale Zuwegung zu betriebsnotwendigen 
Anlagen, bspw. zur Trafostation nahe der Überführung der B15. Die Zufahrt inkl. Abstellmög-
lichkeit für die Instandhaltungs- und Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG, müs-
sen jederzeit möglich sein und dürfen nach einer Umplanung nicht eingeschränkt werden. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Abstand und Art von Bepflanzungen so gewählt werden müssen, 
dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind 
durch geeignete Maßnahmen Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand 
zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Für Neuanpflan-
zungen in Bahnnähe ist in jedem Fall das DB-Handbuch 882 zu beachten. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, 
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissio-
nen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb aus-
gehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bau-
werbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. 
vorzunehmen. 
 
Beim Planen von Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwände, Lärmschutzwallen u.ä.) 
muss deren Abstand zur Gleisanlage hin so dimensioniert werden, dass bei den Erstellungs-, 
Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die Bahnfläche nicht in Anspruch ge-
nommen wird. 
 
Immobilienrelevante Belange 
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtli-
che Bestimmungen sind einzuhalten. 



 

 
Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o.ä.), Kreuzungen von Bahnstre-
cken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende Kreu-
zungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien, Region Süd, Barthstraße 12, 
80339 München, zu stellen. 
 
Hinweise für Bauten nahe der Bahn 
Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beach-
ten. Die Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im 
Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB AG (Eingangsstelle DB Immobilien) vor-
zulegen. 
 
Die folgenden allgemeinen Auflagen für Bauten / Baumaßnahmen nahe der Bahn dienen als 
Hinweis: 
 
Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den aner-
kannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, techni-
schen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 
 
Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich und den Sicherheits-
raum der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame 
Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 
 
Können bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, so ist 
mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, die mind. 8 Wo-
chen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. 
 
Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert wer-
den. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, 
dass unter keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwe-
hungen) gelangen. 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versicke-
rung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften 
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen 
gerechnet werden muss. Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem 
Baugrundstück wurde nicht durchgeführt. Sollten Maßnahmen im unmittelbaren Bereich der 
Grundstücksgrenze (z.B. Errichtung / Erneuerung eines Zaunes, Vegetationsarbeiten) 
durchgeführt werden, so ist hierfür eine gesonderte Prüfung einschließlich einer Spartenaus-
kunft durch die DB AG erforderlich. 
 
Einer Überplanung der TK-Kabelanlagen, die sich gern. der Darstellung in den Kabellage-
plänen der DB Netz auf Bahngrund befinden, wird nicht zugestimmt. Die TK-Kabelanlagen 
dürfen nicht überbaut oder überschüttet werden. Sie müssen für die DB zum Zwecke der 
Instandhaltung/Entstörung jederzeit uneingeschränkt, täglich und rund um die Uhr zugäng-
lich bleiben. Und die TK-Kabel müssen auch weiterhin auf Bahngrund verbleiben, d.h. auf 
Flächen die sich im wirtschaftlichen und juristischen Eigentum der DB Netz befinden. 
 
Der Schutzabstand von mind. 2 m zu den vorhandenen TK-Kabelanlagen (Kabel, Kabeltras-
sen, Kabelschächte) der DB Netz muss zwingend eingehalten werden. 
 
Vor Beginn jeglicher Tiefbau-/Erdarbeiten muss eine Kabeleinweisung durchgeführt werden. 
Mit den Arbeiten zu dem Bauvorhaben darf erst begonnen werden, wenn eine Kabeleinwei-



 

sung stattgefunden hat, die Kabellage zweifelsfrei (!) feststeht und die bauausführende Firma 
die Beachtung und Einhaltung der Bestimmungen und die Anwendung der Schutzmaßnah-
men für die TK-Kabelanlagen laut Kabelmerkblatt 892.9122A01 nachweislich schriftlich be-
stätigt hat. Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes der Berufsgenos-
senschaften der Bauwirtschaft "Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel" sind strikt einzu-
halten. 
 
Durch das geplante Bauvorhaben darf der gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendi-
gen TK Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie 
Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzö-
gert, behindert oder beeinträchtigt werden. 
 
Grundsätzlich gilt: TK-Anlagen einschl. Anschlussleitungen, Kabel, Kabeltrassen usw. dürfen 
nicht beschädigt werden. Und, bei allen Arbeiten an bzw. in der Nähe von TK-
Betriebsanlagen der DB Netz mit Sicherheitsaufgaben ist die Fachlinie TK (Anlagenverant-
wortlicher) immer zu beteiligen. 
 
Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz ver-
pflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb 
des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn 
auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben. 
 
Die spätere Detailplanung bitten wir uns erneut zur internen Prüfung und Stellungnahme ein-
zureichen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 
 
Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst 
den dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmun-
gen. Vorausgesetzt wird, dass die maßgebenden Vorschriften und Richtlinien vorhanden und 
bekannt sind. Die Richtlinien der DB sind kostenpflichtig unter der folgenden Adresse zu be-
ziehen: 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste, 
Informationslogistik, 
Kriegsstraße 136, 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 938-5965, Fax: 069 / 265-57986 
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com I Online Bestellung: www.dbportal.db.de\dibs  
 
Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 80335 München, hat 
an diesem Schreiben nicht mitgewirkt. Dessen Beteiligung als Träger öffentlicher Belange ist 
vom Antragsteller gesondert zu veranlassen. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit das 
Abwägungsergebnis zu übersenden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Infrastrukturelle Belange: 
Die Einwirkungen der Bahnanlagen wurden bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwur-
fes gutachterlich geprüft und ausreichend berücksichtigt. 
 
Die vorgebrachten Hinweise hinsichtlich möglicher Bahnquerungen werden bei etwaigen 
weiteren Planungen entsprechend berücksichtigt. 
Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind „mögliche Bahnquerungen“ lediglich hinweislich 
dargestellt und nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 



 

Langfristig ist eine Querungsmöglichkeit aus stadtentwicklungsplanerischer Sicht wün-
schenswert und zu gegebener Zeit im Rahmen eines entsprechenden Planfeststellungsver-
fahren zu konkretisieren sowie mit der Bahn AG abzustimmen.  
 
Dieselstraße: 
Die Dieselstraße ist im Bebauungsplanentwurf weiterhin als öffentliche Verkehrsfläche fest-
gesetzt und steht als Erschließungsstraße für die Bahn bzw. die bestehenden Grundstücke 
zur Verfügung. Die langfristige Auflassung ist ggf. im Rahmen der Gleiserweiterung bzw. des 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahrens der Bahn abzustimmen. 
 
Die weiteren Anregungen der Bahn für die künftigen Baumaßnahmen betreffen nicht den 
gegenständlichen Bebauungsplanentwurf und werden bei der Umsetzung der Planung in der 
Bauausführung beachtet. 
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Bebauungsplan der Stadt Regensburg Nr. 277, Ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne/Teilfläche-

Pionier-Kaserne 
 

Die Stadt Regensburg erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 

(BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO),  

des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), des Art. 81 und Art. 6 Abs. 5 

der Bayerischen Bauordnung (BayBO) folgende 

 

 

SATZUNG 
 

§ 1 Bebauungsplan mit grünordnerischen Festsetzunge n 
 

(1) Für den Bereich Ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne/Teilfläche Pionier-Kaserne wird 
ein Bebauungsplan mit grünordnerischen Festsetzungen als Satzung erlassen. 
 

(2) Der Bebauungsplan mit grünordnerischen Festsetzungen besteht aus der Planzeich-
nung vom 02.04.2019 in der Fassung vom 15.02.2022 und diesem Satzungstext. 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung vom 
02.04.2019 in der Fassung vom 15.02.2022 dargestellt. 
 

§ 3 Art der baulichen und sonstigen Nutzung 
 
Das Plangebiet gliedert sich nach Maßgabe der zeichnerischen Festsetzungen zur 
Art der baulichen Nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in die Gemeinbe-
darfsflächeSchulen und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke, ein Urbanes Gebiet MU gemäß § 6a 
BauNVO, bestehend aus den Teilgebieten MU1 bis MU10, die Sondergebiete SO1Infra, 

Mobilität, Energie und Einzelhandel , SO2Infra, Mobilität und Energie und SO3 Infra, Mobilität und Energie gemäß § 
11 BauNVO sowie ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe gemäß § 8 BauNVO. 
 

(1) Gemeinbedarfsfläche GBSchulen und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke 
Die GBSchulen und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
dient der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen für Schulen, Kin-
derbetreuung (Hort, Kindertagesstätte, Kindergarten), Sozialeinrichtungen (Jugend- 
und Altentreff; Einrichtungen zur Tagespflege) und Sportanlagen sowie Freianlagen 
für sportliche Zwecke. 
Im Rahmen der Zweckbestimmung nach Satz 1 sind auch Gebäude mit Aufenthalts-
räumen für Veranstaltungs- Spiel- und Kommunikationszwecke sowie Spiel- und 
Sporteinrichtungen und Nebenanlagen im Freigelände zulässig. Zulässig als Neben-
anlage ist auch eine Personalunterkunft (Hausmeisterwohnung). 
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(2) Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO (MU1 bis MU10) 
 
Im Urbanen Gebiet sind nur solche Gewerbebetriebe und soziale, kulturelle und an-
dere Einrichtungen zulässig, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören.  
 
Die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten und 
Tankstellen, sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO im urbanen Gebiet nicht zulässig. Unzu-
lässig sind Betriebe, deren Nutzung auf die Ausübung sexueller Handlungen inner-
halb der Betriebsfläche ausgerichtet ist oder bei denen die Ausübung sexueller Hand-
lungen ein betriebliches Wesensmerkmal darstellt wie z. B. Bordelle, Wohnungspros-
titution und Swinger-Clubs. 
 
In den Teilgebieten MU1, MU2, MU3, MU4, und MU6 ist entlang der Verkehrsfläche 
(einschließlich mit besonderer Zweckbestimmung Fußgänger- / Radfahrerbereich) ei-
ne Wohnnutzung im Erdgeschoss straßenseitig nicht zulässig, gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 
1 BauNVO. Der Ausschluss gilt nur für die mit der Planzeichnung „Wohnen im EG 
straßenseitig ausgeschlossen“ gekennzeichneten Abschnitte.  
 
In den mit dem Planzeichen „Wohnen in allen Geschossen ausgeschlossen“ gekenn-
zeichneten Flächen sind eine Wohnnutzung und jede hinsichtlich der Schutzwürdig-
keit wohnähnliche Nutzung nicht zulässig.  
 
Der Ausschluss der Wohnnutzung und wohnähnlichen Nutzung im gekennzeichneten 
Bereich des MU 10 entfällt, sobald der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 
277/II mit Ausschluss einer die Wohnnutzung wesentlich störenden Nutzung auf der 
Fl.-Nr. 2644/1, Gem. Regensburg, in Kraft getreten ist sowie die bisherige ausgeübte 
gewerbliche Nutzung auf diesen Flächen endgültig aufgegeben wurde und nicht mehr 
aufgenommen werden kann. Die Stadt wird den Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung 
ortsüblich bekannt machen. 
 
In den Teilgebieten MU4 und MU5 sind in den im Plan magentafarben umrandeten 
Bereichen (Fläche für den Gemeinbedarf mit der Festsetzung Kindertageseinrichtung 
- Kita) im Erdgeschoss der Gebäude ausschließlich Kindertageseinrichtungen zuläs-
sig. 
 
Im Urbanen Gebiet sind in den Teilgebieten MU1, MU2,  MU3, MU4 und MU6 nur nicht-
großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässig (§ 6a Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1 BauNVO), die 
der Grundversorgung dienen (nahversorgungsrelevante Sortimente gem. Regens-
burger Sortimentsliste). Nicht zulässig sind alle weiteren zentren- und nicht-
zentrenrelevanten Sortimente gem. Regensburger Sortimentsliste. Die Sortimente er-
geben sich aus der dieser Satzung als Anlage beigefügten Sortimentsliste, die Be-
standteil dieser Satzung ist. Verkaufsflächen der Einzelhandelsbetriebe sind nur im 
Erdgeschoss zulässig. In allen weiteren MU-Teilgebieten ist eine Einzelhandelsnut-
zung ausgeschlossen. 
 

(3) Sonstige Sondergebiete SO 1 Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel SO 2 Infra, Mobilität und Energie und 
SO 3 Infra, Mobilität und Energie  gemäß § 11 BauNVO 
Die Sondergebiete SO 1 Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel,  SO 2 Infra, Mobilität und Energie und SO 
3 Infra, Mobilität und Energie dienen der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrich-
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tungen der Energieversorgung für das Plangebiet (und angrenzender Areale) und von 
zentralen Parkierungsanlagen und Mobilitätseinrichtungen. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung sind allgemein zulässig 
- Quartiersparkhaus 
- Energieanlagen (Energieerzeugung, Verteilungsanlagen, Netzanlagen), Energie-
speicher 
- Carsharing, Fahrradverleihsystem, Mobilitätsangebote (mit Fahrradwerkstatt) 
- Cafe und Kiosk 
Im Sondergebiet SO 1Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel ist ferner die Unterbringung von 
nicht großflächigen und großflächigen Einzelhandelsbetrieben bis zu einer Verkaufs-
fläche von 1.500 m² zulässig.  
Es sind ausschließlich folgende Sortimente für eine wohnstandortnahe Grundversor-
gung zulässig: 
1.) Nahrungs- und Genussmittel (Lebensmittel, Reformwaren, Getränke, Spirituosen, 
Tabak, Backwaren, Fleischwaren) 
2.) Gesundheit und Körperpflege (Drogeriewaren, Kosmetik, Parfümeriewaren, phar-
mazeutische Artikel und Arzneimittel (Apotheken)) 
3.) Blumen, Floristik, Tierfutter, Zeitungen und Zeitschriften 

 
(4) Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe gemäß § 8 BauNVO 

In dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind ausschließlich Gewerbebetriebe 
und Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Im GEe sind Gewerbebetriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke all-
gemein zulässig.  
Lagerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen sind unzulässig.  
 
Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten 
sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO im GEe nicht zulässig; dies gilt auch für Bordelle und 
bordellartige Betriebe. Im GEe sind ferner die Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftsdienst sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 
i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO unzulässig.  
 
Einzelhandelsbetriebe sind im eingeschränkten Gewerbegebiet nicht zulässig. 
Hiervon abweichend sind nur Verkaufsflächen an letzte Verbraucher zulässig, die in 
unmittelbarem funktionalen Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden 
Gewerbebetrieben stehen und diesen baulich untergeordnet sind. Die baulich unter-
geordnete Verkaufsfläche darf nicht mehr als 15 % der Geschossfläche des jeweili-
gen Betriebs ausmachen und ist nur bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 100 
m² zulässig. Zulässig sind nur nicht-zentrenrelevante Sortimente gemäß der Regens-
burger Sortimentsliste. 
 

(5) Außer den genannten Anlagen und Einrichtungen sind im MU, GEe, GBSchulen und Anla-

gen für soziale und sportliche Zwecke und dem SO 1 Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel , SO 2 Infra, Mobilität und 

Energie   und SO 3 Infra, Mobilität und Energie innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche auch Nebenanlagen zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen. Hierzu zählen 
beispielsweise: 
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- Verkehrsflächen für die innere Erschließung sowie Feuerwehraufstellflächen  
- Anlagen bzw. Flächen für die Entwässerung und Niederschlagswasserrück-

haltung 
- Anlagen bzw. Flächen für die Energieversorgung; Sondenflächen für Ge-

othermie  
- Untergeordnete Nebengebäude bzw. Abstellanlagen, Fahrradstellplätze und 

Spielgeräte  
-  Barrierefreie Stellplätze 
 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind allgemein zulässig. 
 

§ 4 Soziale Wohnraumförderung 
 
Im Urbanen Gebiet MU 1 bis MU 10 dürfen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nur Gebäu-
de errichtet werden, in denen mindestens 60% der beantragten Geschossfläche für 
Wohnen als Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert wer-
den könnten. 

§ 5 Maß der baulichen Nutzung 
 

(1) Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 
19 BauNVO 

 Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflächenzahl wird als Höchstmaß festge-
setzt. § 19 Abs. 4 BauNVO soll hierdurch nicht eingeschränkt werden. 

(2) Das Maß der baulichen Nutzung wird im Urbanen Gebiet (MU1 bis MU10) und dem 
Gewerbegebiet GEe ferner durch die in der Planzeichnung jeweils als Höchstmaß 
festgesetzte Geschossflächenzahl –GFZ (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 20 BauNVO) und 
die Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO) bestimmt. 
Für die Sondergebiete SO 1, SO 2 und SO 3 werden lediglich die Zahl der Vollge-
schosse als Höchstmaß festgelegt. 

(3) Maximal zulässige Höhen baulicher Anlagen (Hmax) gemäß § 18 BauNVO 
Die in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO festgesetzten maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen (Hmax) bezie-
hen sich i. S. d. § 18 Abs. 1 BauNVO auf Meter über Normalnull (m ü. NN). Bei Ge-
bäuden mit Flachdach ist der obere Bezugspunkt der obere Abschluss der Wand i. Ü. 
der First. Bei sonstigen baulichen Anlagen der höchste Punkt der baulichen Anlage. 

§ 6 Bauweise 
 
In den Urbanen Gebieten MU 1 bis MU 10 wird eine abweichende Bauweise als Zei-
lenbauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Innerhalb der Bauräume dür-
fen Gebäude untereinander keinen Abstand haben sowie Gebäudelängen von mehr 
als 50 m sind zulässig.  
Im GEe ist eine geschlossene Bauweise festgesetzt. 
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§ 7 Baugrenzen und Baulinien 
 

(1)  Die Baugrenzen und Baulinien im Urbanen Gebiet, im GB, im GEe und dem SO1 Infra, 

Mobilität, Energie und Einzelhandel, SO2 Infra, Mobilität und Energie und SO3 Infra, Mobilität und Energie dürfen 
durch Dachüberstände zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
um max. 2,0 m überschritten werden. Soweit durch das Hervortreten die in der Plan-
zeichnung festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung “Fußgänger-
/Radfahrerbereich“ tangiert wird, wird hiermit eine Ausnahme zugelassen, soweit die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Flächen hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 
 

(2)  Vordächer über Hauseingangstüren dürfen die Baulinien und Baugrenzen um max. 
1,5 m überschreiten; dabei ist zu öffentlichen Verkehrsflächen ein Lichtraumprofil von 
mindestens 4,10 m, gemessen ab Oberkante der Verkehrsfläche, einzuhalten. 
 

(3)  Im Übrigen gelten § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO. 

§ 8 Dachflächen und Dachaufbauten  
 

(1)  Zulässig sind Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer mit einer Neigung von maxi-
mal 9° Dachneigung. 
 

(2)  Dachaufbauten  
Dachaufbauten sind nur in Form von Aufzugsüberfahrten, Absturzsicherungen, Per-
golen in Kombination mit Photovoltaikanlagen (sog. aufgeständerte Photovotaik-
Anlagen), Dachausgängen, Dachterrassen und Dachgärten auf begehbaren Dächern 
zulässig. Im Übrigen sind Dachaufbauten nur im technisch erforderlichen Umfang zu-
lässig und soweit sie der Nutzung der baulichen Anlage dienen.  
 
Dachaufbauten (inklusive Dachaufgänge) dürfen die fertige Dachoberkante (Oberkan-
te der Flachdachfläche) um maximal 3,50 m überschreiten. Für Absturzsicherungen 
gilt eine reduzierte Höhe von maximal 1,10 m.  
 
Dachaufbauten (inklusive Dachaufgänge) sind um das Maß ihrer Höhe, gerechnet ab 
fertiger Dachoberkante, von der Gebäudeaußenkante zu den öffentlichen Verkehrs-
flächen einschließlich der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und öffent-
lichen Grünflächen abzurücken.  
 
Dachaufbauten (inklusive Dachaufgänge) dürfen die in der Planzeichnung festgesetz-
ten maximale Höhe (Hmax) im Umfang – abweichend von § 5 Abs. 3 – nach Abs. 2 
Satz 3 und 4 überschreiten. 
 
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichtes sind ohne Flächen- 
und Abstandsbeschränkung zur Gebäudeaußenkante zulässig. 
 
Abweichend von § 5 Abs. 2 kann ausnahmsweise die maximal zulässige Anzahl an 
Vollgeschossen durch Dachaufbauten in Form von Dachaufgängen und Pergolen in 
Kombination mit Photovoltaikanlagen um ein weiteres Vollgeschoss überschritten 
werden.  
Soweit diese Aufbauten ein Vollgeschoss bilden, dürfen ausnahmsweise je Gebäude 
Dachaufgänge maximal 20 % der Dachfläche und Pergolen in Kombination mit Pho-
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tovoltaikanlagen maximal 60 % der Dachfläche überdecken, wobei hier stets maximal 
70 % der Dachfläche in Anspruch genommen werden darf.  
Insoweit wird eine Überschreitung der nach § 5 Abs. 2 festgesetzten maximalen Ge-
schossflächenzahl ausnahmsweise zugelassen. 
 

(3)  Dachflächen 
Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer sind mindestens zu einem Anteil von 50 % 
der Dachfläche (Dachüberstände nach Abs. 4 bleiben unberücksichtigt) zu begrünen 
und mit einer durchwurzelbaren Mindestgesamtschichtdicke von mindestens 12 cm 
(einschließlich Dränschicht) zu versehen. Ausnahmsweise sind 35 % ausreichend, 
wenn hierdurch die Fläche für Photovoltaik vergrößert wird und die Regenwasser-
rückhaltung sichergestellt werden kann. 
 
Flächen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts, soweit diese „unter-
grünt“ sind (Bereiche unterhalb von aufgeständerten Solaranlagen), werden auf den 
Begrünungsanteil angerechnet. 
 

(4) Dachüberstände  
Dachüberstände bis maximal 2,00 Meter sind oberhalb des 4. Vollgeschosses zuläs-
sig (ab Außenkante Gebäude), wenn dadurch die für die solare Energieerzeugung 
nutzbare Dachfläche vergrößert wird.  
 

§ 9 Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und K limaschutz 
 

(1) Im gesamten Geltungsbereich sind bei der Errichtung von Gebäuden auf mindestens 
50 % der Dachfläche Modul- oder Kollektorflächen der Solaranlagen (Photovoltaikan-
lagen) einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen vorzusehen.  
Ausgenommen sind Dachflächen bzw. Teilflächen von Dächern, auf denen Solaran-
lagen unwirtschaftlich oder technisch nicht umsetzbar sind (z. B. verschattete Berei-
che).  

 
(2) Solaranlagen können in die Fassaden der Gebäude integriert werden.  

 

§ 10 Abstandsflächen  
 
Durch die Anordnung der Baugrenzen und Baulinien und durch die Festsetzung der 
maximal zulässigen Wandhöhen sind im Bebauungsplangebiet geringere Abstands-
flächen als nach Art. 6 BayBO zulässig, gemäß Art. 6 Abs. 5 BayBO.  
 

§ 11 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen i. S. von § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen i.S. § 23 Abs. 5 S, 2 BauNVO zulässig, soweit nicht  
§ 13 dieser Satzung speziellere Regelungen enthält.  
 
Außerdem zulässig auf diesen Flächen sind Anlagen für Schallschutzmaßnahmen 
soweit diese mit den verkehrlichen Belangen vereinbar sind.  
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§ 12 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  
 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Fahrrechten (F), Gehrechten (G) 
und mit Radfahrrechten (R) beinhalten das Recht zugunsten der Stadt Regensburg 
für die Allgemeinheit, diese Flächen als Fahr-, Geh- bzw. Radweg zu benutzen. 
 
In der Planzeichnung festgesetzte Flächen mit der Kennzeichnung (L) werden mit 
Leitungsrechten belastet und erhalten zugunsten der Versorgungsträger das Recht, 
auf diesen Flächen die für die Versorgung der anliegenden Grundstücke notwendigen 
unterirdisch zu verlegenden Gas-, Wasser-, Wärme-, Medien- und Stromleitungen 
anzulegen, zu betreiben und zu unterhalten.  

§ 13 Stellplätze, Garagen, Zu- und Ausfahrten  
 

(1)  Es gilt die Satzung der Stadt Regensburg zur Herstellung und Ablösung von Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge und für Fahrräder (Stellplatzsatzung - StS) in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung.  

 
(2)  Abweichend von § 5 Abs. 3 Satz 1 und 3 StS ist der aus den Richtzahlen errechnete 

Stellplatzbedarf für Kraftfahrzeuge auch bei geringerer Taktung und einem Radius bis 
zu 450 Meter um 20 Prozent auf Grund der bestehenden und geplanten ÖPNV-
Anbindung des Plangebietes zu reduzieren. 
 

(3) Eine Reduzierung durch Vorlage eines individuellen Mobilitätskonzepts nach § 5 
Abs. 1 StS ist im Urbanen Gebiet unzulässig. 

 
(4) Bei der Errichtung baulicher Anlagen im Urbanen Gebiet besteht entgegen § 7 Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 2 b) StS unabhängig von der Herstellungsmöglichkeit auf dem Bau-
grundstück oder einem Grundstück in der Nähe sowie auch außerhalb des Bereichs 
der Zone I auch bei Wohnnutzung die Berechtigung bis zu 50 % der erforderlichen 
Stellplätze abzulösen.  

 
Der Ablösebetrag für einen Stellplatz beträgt 25.200,- €. 
 
Eine darüberhinausgehende Ablösemöglichkeit kann im Ermessen der Stadt Re-
gensburg zugelassen werden, soweit die Funktionsfähigkeit des gebietsübergreifen-
den Mobilitätskonzeptes und sonstige öffentliche Belange hierdurch nicht beeinträch-
tigt werden. 
 

(5) Zu dem aus den Richtzahlen errechneten Stellplatzbedarf für Kraftfahrzeuge sind bei 
Wohnungen zusätzlich Besucherstellplätze i. H. v. 10 % nachzuweisen. Abs. 4 gilt für 
Besucherstellplätze entsprechend. 
 

(6) In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Urbanen Gebiet sind Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen in den hierfür festgesetz-
ten Flächen sowie für Lade- und Lieferzonen. Barrierefreie Stellplätze gemäß DIN 
18040-2 können ausnahmsweise zugelassen werden. 
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(7) Abweichend von Anlage 1 zur StS gilt für Fahrrad-Stellplätze in Mehrfamilienhäusern 

und sonstigen Gebäuden mit Wohnung kleiner 85 Quadratmeter (Nr. 1.4) eine erhöh-
te Richtzahl von 2 St/WE und in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit 
Wohnung größer 85 Quadratmeter (Nr. 1.5) eine erhöhte Richtzahl von 3 St/WE. 
 

(8) Abstellplätze für Fahrräder sind in den Untergeschossen unzulässig. Ausnahmsweise 
sind Fahrrad-Abstellplätze auch im Untergeschoss zulässig, wenn mindestens 50 % 
der nachzuweisenden Abstellplätze barrierefrei errichtet werden. 
 

(9) Ein- und Ausfahrten im SO 1 Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel, SO 2 Infra, Mobilität und Energie und 
SO 3 Infra, Mobilität und Energie sind nur in den in der Planzeichnung dargestellten Einfahrts-
bereichen zulässig. 
 

(10) Vor Tiefgaragen- bzw. Quartiersgaragenzufahrten ist ein Stauraum zur öffentlichen 
Verkehrsfläche von mind. 5,0 m Tiefe einzuhalten. 

§ 14 Versorgung / Freileitungen 

 
Versorgungsanlagen einschließlich der Leitungen für Telekommunikations- 
dienstleistungen sind unterirdisch zu verlegen. Freileitungen sind nicht zulässig.  
 

§ 15 Aufschüttungen und Abgrabungen 
 

(1)  Soweit sich Kellergeschosse von Gebäuden unterhalb der Fußbodenoberkante des 
Erdgeschosses befinden, dürfen sie nicht, auch nicht abschnittsweise, durch Abbö-
schungen freigelegt werden. 
 

(2)  Die Teilgebiete sind auf die Höhe der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen einschließlich der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und öffent-
lichen Grünflächen anzugleichen. Übergänge zwischen den privaten Grundstücksflä-
chen und der öffentlichen Verkehrsfläche sind durch Böschung auf dem eigenen 
Grundstück herzustellen. Der Böschungswinkel darf maximal 1 : 1,5 betragen. 
 

§ 16 Entwässerung / Niederschlagswasserbehandlung 
 

(1)  Auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser, das nicht anderweitig ge-
nutzt wird, ist (sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen) grundsätzlich 
zu versickern. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Niederschlags-
wasseranlagen als Nebenanlagen zulässig. 
 

(2)  Im Bereich der zentralen öffentlichen Grünfläche sollen die Freiflächen teilweise für 
eine planmäßige Versickerung und als überflutbare Retentionsflächen für die tempo-
räre oberflächige Regenwasserversickerung und Versickerung bei Starkregen ge-
genüber dem Umgebungsgelände in geeigneter Weise abgesenkt werden.  
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§ 17 Einfriedungen 
 

(1)  Einfriedungen sind im Urbanen Gebiet nur in Form von Heckenpflanzungen im Zu-
sammenhang mit privaten Wohnungsgärten bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen zu-
lässig. Diese Heckenpflanzungen sind durchgehend als 1,20 m bis maximal 1,80 m 
hohe geschnittene Laubholzhecken auszuführen; ausgenommen hiervon sind not-
wendige Zugänge und Zufahrten. Nur in Verbindung mit der zugelassenen Hecken-
pflanzung sind innenliegende, sockellose Maschendrahtzäune mit einer maximalen 
Höhe von 1,20 m zulässig. 

 
(2)  In dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind Einfriedungen in Form von He-

ckenpflanzungen mit einer max. Höhe von 2,00 m allgemein zulässig. In Verbindung 
mit diesen Hecken sind max. 1,80 m hohe, innenliegende, sockellose Maschendraht-
zäune zulässig. Zu den Bahnanlagen orientierte Einfriedungen im GEe müssen aus 
Sicherheitsaspekten mit einem engmaschigen Gitter und einer Mindesthöhe von 1,80 
m ausgeführt werden. 
Ausnahmen hiervon können erteilt werden, falls der Betrieb der baulichen Anlage ei-
ne abweichende Einfriedung erfordert. Die Abweichung kann sowohl die Art der Aus-
bildung der Einfriedung als auch deren Höhe betreffen. 

 
(3)  Die Einfriedungen im Zusammenhang mit Kinderbetreuungseinrichtungen/Schulen 

können abweichend von Abs. 1 auch als Metall- oder Holzzaun ohne Heckenpflan-
zung mit einer maximalen Höhe von 2,00 m errichtet werden. 
 

(4)  Die in Abs. 1 bis Abs. 3 festgesetzten Höhen werden jeweils ab bestehendem bzw. 
hergestelltem Gelände gemessen. 

§ 18 Grünordnerische Festsetzungen  
 

(1) Grünordnung in den Baugebieten (MU, GEe, GB, SO 1, SO 2 und SO 3) 
 
Die nicht überbauten Flächen einschließlich der nur unterbauten Freiflächen der be-
bauten Grundstücke im MU, GEe, GBSchulen und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke sowie im 
SO1Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel, SO2Infra, Mobilität und Energie und SO3Infra, Mobilität und Energie sind 
zu begrünen, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Nutzung benötigt 
werden. Tiefgaragen sind außerhalb der bebauten Bereiche mit mindestens 80 cm 
Vegetationsschicht zu überdecken und zu begrünen. 
 
Dabei ist im urbanen Gebiet pro voller 300 m² unbebauter bzw. unterbauter Fläche 
mindestens ein Baum erster Wuchsordnung oder pro voller 200 m² unbebauter bzw. 
unterbauter Fläche mindestens ein Baum zweiter Wuchsordnung zu pflanzen. Für die 
Bepflanzung sind standortgeeignete Gehölze zu verwenden (siehe Pflanzliste in den 
Hinweisen zur Satzung). Im eingeschränkten Gewerbegebiet und in den Sonderge-
bieten (SO 1,2 und 3) gelten die Pflanzvorgaben pro voller 500 m² unbebauter bzw. 
unterbauter Fläche; Bestandsbäume werden berücksichtigt. Auf der Gemeinbedarfs-
fläche sind pro voller 1.000 m² Grundstücksfläche mindestens ein Baum I. oder II. 
Wuchsordnung bzw. ein Obstgehölz zu pflanzen; Bestandsbäume werden berück-
sichtigt. Festgesetzte Ersatzpflanzungen nach Abs. 2 können im MU1-10, GEe, SO 1, 
2, 3 und GB angerechnet werden.  
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Zufahrten und Zuwegungen (private Verkehrsflächen) sind in diesen Gebieten was-
serdurchlässig herzustellen, soweit die Art der Nutzung und der Untergrund dies zu-
lassen; dies gilt auch für die privaten (barrierefreien) Stellplatzflächen.  
 

(2) Baumpflanzungen 
 
Die Anzahl der in der Planzeichnung vom 15.02.2022 vorgesehenen anzupflanzen-
den Bäume darf nicht reduziert werden. Die Bepflanzung hat entsprechend der Fest-
setzungen mit standortgeeigneten Bäumen als Hochstamm, Mindestpflanzqualität 4 
xv (viermal verschult) mit Ballen mit 18 - 20 cm Stammumfang, zu erfolgen. Diese 
sind gärtnerisch zu erhalten. Ausgefallene Bäume sind entsprechend zuvor bestimm-
ten Güteanforderungen nachzupflanzen. Die Anzahl der zu pflanzenden Ersatzbäume 
erster Wuchsordnung gemäß der zeichnerischen Festsetzung „Zu pflanzender Baum 
standortungebunden“ ist für jedes Baufeld einzuhalten. Für einen Baum I. Wuchsord-
nung können auch zwei Bäume II. Wuchsordnung (standortgeeigneten Bäumen als 
Hochstamm, Mindestpflanzqualität 4xv mit Ballen mit 18 - 20 cm Stammumfang) ge-
pflanzt werden. Von der zeichnerischen Festsetzung „Bäume zu erhalten“ kann aus-
nahmsweise abgewichen werden, wenn zwingende Gründe der öffentlichen Sicher-
heit oder verkehrliche Belange dies erfordern. Für die hierdurch entfallenden Bäume 
sind Ersatzpflanzungen vorzusehen. 
 

(3) Öffentliche Grünflächen 
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche „Quartierspark“ ist ein Baum I. Wuchsordnung 
pro 500 m² festgesetzter öffentlicher Grünfläche zu pflanzen; Bestandsbäume werden 
berücksichtigt. In der öffentlichen Grünfläche können Spielplätze integriert werden. 
Diese Pflanzungen können auf Abs. 2 angerechnet werden. Im Quartierspark sind in 
den gekennzeichneten Bereichen (Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbe-
stimmung Erneuerbare Energien - Sondenflächen) unterirdische Erdsonden zur Ge-
winnung von Energie für das Plangebiet zulässig, soweit die Nutzung als öffentliche 
Grünfläche und die festgesetzten Bäume hierdurch nicht beeinträchtigt werden.  
 

(4) Öffentliche Verkehrsflächen 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind entsprechend der Planzeichnung zu begrünen. 
Hierbei kann die Lage der anzupflanzenden standortungebundenen Bäume entspre-
chend der erforderlichen Grundstückszufahrten gewählt werden.  
 

(5) Fassadenbegrünung 
Die großflächigen Außenwände baulicher Anlagen von Gewerbegebäuden bieten 
sich für die Begrünung mit hochwüchsigen, ausdauernden Kletterpflanzen an. Diese 
werden ausdrücklich zugelassen. 
Innerhalb der SO 1, SO 2, SO 3 und im GEe sind die Außenwände von Gebäuden 
deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt sowie fensterlose Fassaden flächig mit 
ausdauernden und hochwüchsigen Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 Meter Wand-
länge ist mindestens eine Pflanze vorzusehen. Soweit die Gebäudefassaden in den 
Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 für die Gewinnung erneuerbarer Energien ge-
nutzt werden, kann auf eine Fassadenbegrünung in diesem Bereich verzichtet wer-
den. 
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(6) Die Freiflächengestaltungssatzung der Stadt Regensburg findet aufgrund der hier ge-
troffenen spezielleren grünordnerischen Festsetzungen auf das Plangebiet keine An-
wendung. 
 

§ 19 Artenschutz 
 

(1) In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sind im Plangebiet an geeigne-
ten Standorten in der öffentlichen Grünfläche insgesamt 10 Nisthilfen für Höhlenbrü-
ter (5 für Stare und 5 für Turmfalken) unverzüglich – spätestens innerhalb eines Jah-
res – nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplans anzubringen und dauerhaft zu unter-
halten. Eine jährliche Reinigung der Nisthilfen ist vorzusehen. 
 

(2) Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind folgende Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen vorgesehen: 
 
Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit (Brutzeit: jeweils 01. März bis 30. Septem-
ber) gerodet werden, um eine Tötung von Vögeln bzw. die Zerstörung von Gelegen 
zu vermeiden. Vor einer durch Befreiung ausnahmsweise im Einzelfall zugelassenen 
Fällung während der Winterschlafzeit (November bis März) sind Höhlenbäume auf 
Fledermausbesatz zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf Vorkommen gesetzlich ge-
schützter Totholzkäfer und deren Larven zu achten. 
 
Vor Fällung von Hohlbäumen sind diese unmittelbar vor der Fällung auf eventuellen 
Besatz von Fledermäusen zu kontrollieren. Zum Schutz von Vögeln und Fledermäu-
sen sind vorhandene Höhlenbaume weitgehend zu schonen. 
 

(3) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionen (CEF-
Maßnahmen): 
In der in der Planzeichnung mit „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ bezeichneten Bereich östlich des Teilge-
biets MU 6 (insgesamt 4.400 m²) sind mindestens insgesamt 1.200 m² dichtes Ge-
büsch in Form von standortgeeigneten Hecken oder Strauchpflanzungen (Mindest-
qualität: Heister 2x verpflanzt, ohne Ballen 150-200 cm bzw. verpflanzter Str, 5 Trie-
be, 100-150 cm) vorzusehen. Bestehende Heckenstrukturen sind hierbei zu erhalten. 
Im verbleibenden Bereich ist eine artenreiche Extensivwiese zu entwickeln und zu 
pflegen. Die Bepflanzung ist auf Dauer zu erhalten.  
 
In der in der Planzeichnung mit den „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ bezeichneten Bereichen sind in der 
öffentlichen Grünfläche „Quartierspark“ – mindestens 4.800 m² – und östlich des GEe 
– mindestens 2.400 m² – als artenreiche Extensivwiese zu entwickeln und zu pflegen. 
Die Bepflanzung ist auf Dauer zu erhalten.  
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§ 20 Werbeanlagen  
 

(1)  Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung an Außenwänden beschränkt auf die 
Erdgeschosszone zulässig. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind Werbeanlagen 
auch oberhalb der Erdgeschosszone zulässig. Sie dürfen einen Anteil von 5% der 
einzelnen Fassadenflächen nicht überschreiten. Fremdwerbung ist nicht zulässig. 
 

(2)  Werbeanlagen mit wechselnden oder bewegten Sichtflächen sind nicht zulässig. Bei 
Leuchtreklamen sind grelle Farben, Blink- und Wechsellicht unzulässig. 
 

(3)  Werbeanlagen oberhalb der Attika bzw. Traufe oder den realisierten Wandhöhen der 
baulichen Anlagen sind unzulässig. 
 

§ 21 Schallschutz 
 
An verschiedenen Fassaden der bestehenden und geplanten Gebäude im Planungs-
gebiet sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. In der Planzeichnung zum Bebau-
ungsplan sind die entsprechenden Fassadenabschnitte mit dem Planzeichen gem. 
Anlage zur PlanzV Nr. 15.6 gekennzeichnet. Die jeweils erforderlichen Schallschutz-
maßnahmen werden gemäß dem schalltechnischen Gutachten von Möhler & Partner 
Nr. 700-6142-2 SU vom 21.01.2022 bzw. 03.02.2022 festgesetzt: 
 

(1)  Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthalts-
räumen sind Vorkehrungen nach der jeweils bauordnungs-rechtlich eingeführten DIN 
4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagengeräu-
schen zu treffen. Dies gilt auch für die Nutzungsänderung einzelner Aufenthaltsräu-
me. 
 

(2) Verkehrslärmpegel im gesundheitsgefährdenden Bereich 
In den gemäß Planzeichnung mit rot (>70 / 60 dB(A) Tag/Nacht) gekennzeichneten 
Bereichen mit Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) 
Tag/Nacht ist die Anordnung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen 
(Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer),Bettenräumen und Übernachtungsräumen nach der 
DIN 4109 aus Gründen des Verkehrslärmschutzes unzulässig.  
 

(3) Verkehrslärmpegel unterhalb des gesundheitsgefährdenden Bereichs 
3.1 Grundsatz der Grundrissorientierung  
In den gemäß Planzeichnung mit orange (>64/54 bis einschließlich 70/60 dB(A) 
Tag/Nacht) gekennzeichneten Bereichen mit Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm 
von mehr als 64/54 dB(A) Tag/Nacht bis einschließlich 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die 
Anordnung von lüftungstechnisch notwendigen (öffenbaren) Fenstern schutzbedürfti-
ger Aufenthaltsräume nach DIN 4109 nur zulässig, wenn diese über ein weiteres 
Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite (Beurteilungspegel ≤ 64/54 dB(A) 
Tag/Nacht) belüftet werden können. 
 
3.2 Grundrissorientierung mittels 50 %-Regelung mit zusätzlichen Maßnahmen 
Abweichend von 3.1 ist bei Wohnungen, bei denen mindestens die Hälfte der schutz-
bedürftigen Aufenthaltsräume jeder Wohnung über Fenster an einer lärmabgewand-
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ten Gebäudeseite mit Beurteilungspegeln ≤ 64/54 dB(A) Tag/Nacht belüftet werden 
kann, die Anordnung von lüftungstechnisch notwendigen (öffenbaren) Fenstern für 
schutzbedürftige Aufenthaltsräume an einer Fassade mit Beurteilungspegeln bis ein-
schließlich 70/60 dB(A) Tag/Nacht zulässig, wenn durch Schallschutzkonstruktionen 
bzw. nach DIN 4109 nicht schutzbedürftige Vorräume (z.B. Laubengang, vorgehängte 
oder mehrschalige Fassade, Schallschutzloggia) nachgewiesen werden kann, dass 
vor den notwendigen Fenstern dieser Aufenthaltsräume ein Verkehrslärm-
Beurteilungspegel von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nicht überschritten wird.  
 
3.3 Ausnahmen von der Grundrissorientierung mangels lärmabgewandter Fassade 
Abweichend von Nr. 3.2 ist bei Wohnungen, bei denen weniger als die Hälfte der 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräume bis kein schutzbedürftiger Aufenthaltsraum einer 
Wohnung über Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite mit Beurteilungspe-
geln ≤ 64/54 dB(A) Tag/Nacht belüftet werden können und gleichzeitig ein Beurtei-
lungspegel von 67/57 dB(A) Tag/Nacht nicht überschritten wird, die Anordnung von 
lüftungstechnisch notwendigen (öffenbaren) Fenstern schutzbedürftiger Aufenthalts-
räume von Wohnungen im Sinne der DIN 4109 zulässig, wenn durch Schallschutz-
konstruktionen bzw. nach DIN 4109 nicht schutzbedürftige Vorräume (z. B. Lauben-
gang, vorgehängte Fassade, verglaste Loggia) nachgewiesen werden kann, dass vor 
den notwendigen Fenstern dieser Aufenthaltsräume ein Beurteilungspegel durch Ver-
kehrslärm von 64/54 dB(A) tags/nachts nicht überschritten wird.  
 
3.4 Schallschutzkonstruktionen und Innenraumpegel 
Es sind in den betroffenen Bereichen nach Nr. 3.2 und Nr. 3.3 immer auch solche 
Schallschutzkonstruktionen zulässig (u.a. Kastenfenster, Hamburg-Hafen-City-
Fenster) die im teilgeöffneten Zustand einen mittleren Innenpegel (LA,m) von nicht 
mehr als 30 dB(A) nachts innerhalb des Aufenthaltsraumes sicherstellen. 
 

(4) Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Aufenthaltsräume nach der DIN 4109, die 
nicht dem Wohnen dienen (wie Büro-, Arbeits- und Sozialräume) an den Gebäudesei-
ten mit Verkehrslärmpegeln von mehr als 64/54 dB(A) Tag/Nacht im MU/ SO 1 / SO 2 
/ SO 3/ GB und von mehr als 69/59 dB(A) Tag/Nacht im GEe mit schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten Maßnahmen zur Belüftung 
auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster an einer dem Verkehrslärm 
abgewandten Gebäudeseite mit Beurteilungspegeln ≤ 64/54 dB(A) Tag/Nacht im Ur-
banen Gebiet, in den SO`s sowie in der Gemeinbedarfsfläche und mit Beurteilungs-
pegeln ≤ 69/59 dB(A) Tag/Nacht im GEe belüftet werden können. 
 

(5) Die zwischen der Bebauung in den Teilbaugebieten MU 6 und MU 7 festgesetzte 
Lärmschutzeinrichtung ist in Höhe von mindestens 12 m und einem bewerteten 
Schalldämmmaß von R´w>25 dB durchgehend und ohne Zwischenräume gleichzeitig 
mit der Errichtung der Bebauung im MU6 bzw. MU7 zu errichten. Es ist ausschließlich 
eine Öffnung im ebenerdigen Bereich bzw. Erdgeschossbereich bis zu einer Breite 
von 5,5 m und einer Höhe von 3,5 m zulässig. Diese Einrichtung wird auf der festge-
setzten öffentlichen Grünfläche zugelassen. Die Lücke zwischen der Bebauung im 
Teilbaugebiet MU 6 zwischen dem nördlichen und westlichen Baukörper muss eben-
so durch eine solche Lärmschutzeinrichtung geschlossen werden. 
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(6) Zur erforderlichen Belüftung sind bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Woh-
nungen, Kindertagesstätten und Schulen im Sinne der DIN 4109, die öffenbare Fens-
ter aufweisen, an denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 49 dB(A) in 
der Nacht bei Schlaf- und Kinderzimmern bzw. von 57 dB(A) am Tage bei Schulen 
bzw. von 55 dB(A) am Tage bei Kindertagesstätten überschritten wird, schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen vorzusehen. Schall-
gedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur 
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm 
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum 
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein Be-
urteilungspegel durch Verkehrslärm von 49 dB(A) in der Nacht bei Wohnungen bzw. 
von 57 dB(A) am Tag bei Schulen bzw. von 55 dB(A) am Tage bei Kindertagesstätten 
nicht überschritten wird, belüftet werden kann. 
 

(7) Die Anordnung von Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, 
Loggien, Terrassen, Dachterrassen o.Ä.) ist nur zulässig, wenn gewährleistet wird, 
dass auf den Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 
maximal 64 dB(A) am Tag (Aufpunkthöhe zwei Meter über Oberkante Boden in der 
Mitte des jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird. Diese sind auch dann zu-
lässig, falls durch Schallschutzkonstruktionen (z.B. Wände, Wälle, Verglasungen, 
Gebäudeeigenabschirmungen usw.) der Beurteilungspegel von 64 dB(A) am Tag 
nicht überschritten wird. Bei der Anordnung von Kindertagesstätten ist der Zielwert 
von 59 dB(A) anzustreben, der Wert von 64 dB(A) ist einzuhalten. 
 

(8) Zum Schutz gegen Gewerbelärm sind in den mit dem lila Planzeichen „Keine Immis-
sionsorte im Sinne der TA-Lärm bzw. Schallschutzkonstruktionen“  festgesetzten Be-
reichen im Teilbaugebiet MU 10  schutzbedürftige Aufenthaltsräume nur zulässig, 
wenn durch baulich-technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben, 
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge oder Ähn-
liches) nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwen-
digen Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen Immissi-
onsrichtwerte sowie das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Urbane Gebiete nicht 
überschreiten. 
 

(9) Die schalltechnische Zulässigkeit und Verträglichkeit von Vorhaben in den Sonderge-
bieten SO1Infra, Mobilität, Energie und Einzelhandel, SO2 Infra, Mobilität und Energie und SO3Infra, Mobilität und Ener-

gie  sowie im Urbanen Gebiet, im GBSchulen und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke und im Ge-
werbegebiet (GEe) ist bei Neuansiedlung von Betrieben/Nutzungen bzw. bei geneh-
migungspflichtigen Nutzungsänderungen anhand von schalltechnischen Gutachten 
zum Bau-/Genehmigungsantrag nachzuweisen. Dabei sind die Regelungen bzw. An-
forderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 1998 (TA Lärm) 
zu beachten. Bei Betrieben mit geringem Emissionspotential kann die zuständige 
Immissionsschutzbehörde auf eine schalltechnische Untersuchung verzichten. 
 

(10) Die Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die 
Einhausung der Rampen hat ein Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB aufzuweisen. 
Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind lärmarme Entwässe-
rungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand der Lärmminderungs-
technik entsprechen. 
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(11) Der Beurteilungspegel für Verkehrslärm wird ermittelt nach der 16. BImSchV für die 

Prognosezeiträume 2030 für den Schienenverkehrslärm und nach der RLS 90 für 
2035 für den Straßenverkehrslärm. 
 

§ 22 Inkrafttreten 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Satzung: 
 
DIN-Normen/technische Regelwerke: 
Die in den Festsetzungen in Bezug genommenen DIN-Normen und technischen Re-
gelwerke können bei der Stadt Regensburg, Stadtplanungsamt zu den üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden.  
 
Genehmigungsverfahren/Freistellungsverfahren:  
1. Die Höhenkoten der jeweiligen EFOK´s (Erdgeschossfußbodenoberkante) werden 
im Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren festgelegt. 
2. Die natürlichen und geplanten Gebäudehöhen des Baugrundstücks sowie die E-
FOK’s der Gebäude sind in den Bauvorlagen M 1:100 zum Baugenehmigungsverfah-
ren bzw. Freistellungsverfahren in sämtlichen Ansichten, Schnitten und im Grundriss 
des Erdgeschosses mit Höhenangaben (bezogen auf NN) darzustellen. 
3. Aus den Bauvorlagen für die einzelnen Hochbauten muss die Farbgestaltung der 
Gebäude ersichtlich sein. 
4. Generell sind bei privaten Bauvorhaben qualifizierte Freiflächengestaltungspläne 
vorzulegen und mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen um die Umset-
zung der grünordnerischen Festsetzungen gewährleisten zu können. 
5. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist im Rahmen der Behandlung von 
Bauanträgen zu beteiligen. 
 
Ver- und Entsorgung:  
1. Leitungstrassen sind von Bepflanzungen mit Bäumen und Sträuchern freizuhalten. 
Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist zu berücksichtigen. 
Im Bereich der Zeißstraße und der Einhauser Straße verlaufen Versorgungsleitungen 
der Sparte Strom (Mittel- und Niederspannung). Weiterhin befindet sich in der Ein-
hauser Straße ein Knotenpunkt der Mittelspannungsversorgung (Schaltstation) sowie 
Trafostationen zur Versorgung der umliegenden Bereiche. Ein Sammelkanal ist in der 
Zeißstraße und in der Guerickestraße vorhanden. Ferner befindet sich ein großer 
Sammelkanal in der Einhauser Straße, der von der Alemannenstraße kommend nach 
Norden unter den Gleisen zum Hauptsammler führt. Auf das 15 Merkblatt der RE-
WAG zum Schutze der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgungsanlagen wird 
hingewiesen. 
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Im Zuge von Neupflanzungen ist die genaue Lage der Kabel- und Leitungstrassen zu 
ermitteln. Folgende Schutzstreifen sind einzuhalten:  
Mittelspannungs- und Nachrichtentrasse 1.0 m beidseits der Kabeltrasse.  
Hochdruck-Gasleitung DN 200 und Wasserrohrleitung DN 200 3.0 m beidseits der 
Leitungsachse.  
Wassertransportleitung DN 500 4.0 m beidseits der Leitungsachse. 
2. Schaltkästen und sonstige derartige baulichen Anlagen sind zusammenzufassen 
und einzugrünen.  
3. Zur sparsamen Verwendung von Trinkwasser sollen für die Bewässerung Zister-
nen vorgesehen werden. 
 
Grünordnung:  
1. Oberboden, der bei der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen sowie 
bei Veränderung der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist im nutzbaren Zustand zu 
erhalten, einer geeigneten Verwendung, möglichst innerhalb des Geltungsbereiches 
zuzuführen und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.  
2. Zum Schutz der Kinder ist bei der Spielplatzbepflanzung auf Pflanzarten zu ver-
zichten, die in der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit vom 10. März 1975 als giftige Pflanzen gekennzeichnet wurden. 
3. Die Herstellung der privaten Grünflächen sowie das Anpflanzen von Bäumen auf 
privaten Grundstücksflächen hat im Zusammenhang mit der jeweiligen Baumaßnah-
me zu erfolgen; spätestens jedoch in der nächst folgenden Pflanzperiode nach Fer-
tigstellung der Gebäude. Dies ist im jeweiligen Genehmigungsverfahren zu regeln. 
4. Im Bereich zu erhaltender und geschützter Bäume und Gehölze gelten die Best-
immungen der RAS LP 4 und DIN 18920. Im Traufbereich zu erhaltender Bäume sind 
Einbauten grundsätzlich unzulässig. 
(5.1) Pflanzliste: Urbane Mischgebiete MU1-10, Gemeinbedarfsfläche Schule GB: 
Zur Bepflanzung der privaten Grünflächen werden folgende Baumarten/ Pflanzen 
vorgeschlagen: 
 
Bäume I. Wuchsordnung: 
Caprinus betulus   Hainbuche 
Betula pendula   Sandbirke 
Juglans regia    Walnuss 
Platanus acerifolia   Platane   (nicht heimisch) 
Robinia pseudoacacia  Robinie   (nicht heimisch) 
 
Pflanzqualität: 4 x v. Hochstamm mit Ballen 18 – 20 cm 
 
Bäume II. Wuchsordnung: 
Acer campestre   Feldahorn 
Malus sylvestris   Holzapfel 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Pyrus pyraster   Holzbirne 
Salix caprea    Salweide 
Sorbus aria    Mehlbeere 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Sorbus domestica   Speierling 
Sorbus torminalis   Elsbeere 
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Obstbäume in Sorten 
Pyrus chanticleer   Chin. Stadtbirne  (nicht heimisch) 
Prunus spec.    Zierkirsche   (nicht heimisch) 
Malus spec.    Zierapfel   (nicht heimisch) 
 
Pflanzqualität: mind. 3 x v. Hochstamm mit Ballen 16 – 18 cm 
 
Sträucher: 
Amelanchier lamarckii  Kupfer Felsenbirne 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Cornus mas    Kornelkirsche 
Corylus avellana   Haselnuss 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Philadelphus coronarius  Pfeifenstrauch 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
Beerensträucher in Sorten 
 
Laubgehölzhecken: 
Acer campestre   Feldahornhecke 
Carpinus betulus   Hainbuchenhecke 
Cornus mas    Kornelkirsche Hecke 
Fagus sylvatica   Rotbuchenhecke 
 
(5.2.) Pflanzliste: eingeschränktes Gewerbegebiet GEe, Sondergebiete SO1-3 
Zur Bepflanzung der privaten Grünflächen werden folgende Baumarten/ Pflanzen 
vorgeschlagen: 
 
Bäume I. Wuchsordnung: 
Acer platanoides Emerald Queen Spitzahorn 
Carpinus betulus Quercifolia  Eichenblättrige Hainbuche 
Quercus coccinea   Scharlach Eiche 
 
Pflanzqualität: 4 x v. Hochstamm mit Ballen 18 – 20 cm 
 
Bäume II. Wuchsordnung: 
Acer campestre Elsrijk  Kegel-Feldahorn 
Acer rubrum Scanlon   Schmalkroniger Rot-Ahorn 
Magnolia kobus   Kobus-Magnolie 
Sorbus aria    Echte Mehlbeere 
 
Pflanzqualität: mind. 3 x v. Hochstamm mit Ballen 16 – 18 cm 
 
Sträucher: 
Amelanchier lamarckii  Schirmförmige Felsenbirne 
Syringa vulgaris Mme Lemoine Flieder 
 
Laubgehölzhecken: 
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Acer campestre   Feldahornhecke 
Carpinus betulus   Hainbuchenhecke 
Cornus mas    Kornelkirsche Hecke 
Fagus sylvatica   Rotbuchenhecke 
 
Abweichende Regelungen sind im Einzelfall möglich, die im Rahmen der Baugeneh-
migung geprüft werden. 
 
Tiere und Pflanzen:  

1. Für die Umsetzung der Vermeidungs- und Verminderungs- sowie der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung vorgesehen.  
2. Die Auswahl von Nisthilfen und die Standortwahl haben durch eine ökologische 
Bauleitung in Abstimmung mit dem Umweltamt zu erfolgen. 
3. Bauzeitlich entstehende Rohbodenstandorte, die an das Bahngelände angrenzen, 
sind durch einen reptiliensicheren Zaun so abzugrenzen, dass keine Zauneidechsen 
in den Baubereich einwandern können. Die Ausführung ist mit der ökologischen Bau-
begleitung abzusprechen und der Umweltbehörde anzuzeigen.  
4. Alle zu entfernenden Bäume, die durch die Baumschutzverordnung der Stadt Re-
gensburg geschützt sind, werden entsprechend der Verordnung ersetzt oder ausge-
glichen. Für die Ersatzpflanzungen können zwei Bäume II. Wuchsordnung mit einem 
Baum I. Wuchsordnung und umgekehrt ausgeglichen werden. 
5. Gehölze sind ausschließlich im Zeitraum zwischen 1. Oktober und Ende Februar 
(außerhalb der Vogelbrutzeit) zu entfernen.  
5. Höhlenbäume werden unter Hinzuziehung der ökologischen Baubegleitung gefällt. 
Dabei sind:  

o Vorkommen von Fledermäusen in den Höhlen zu prüfen, 
o Totholz- und Faulstellen vorsorglich auf potentielle Vorkommen von Totholz-

bewohnern zu kontrollieren und  
o potentiell bedeutsame Stammabschnitte zu sichern und in Absprache mit der 

Umweltbehörde an geeignete Stelle zu verbringen. 
6. Es wird empfohlen, Einzäunungen sockellos auszuführen, um die Durchgängigkeit 
für Kleintiere innerhalb des Plangebietes nicht zu verringern.  
7. Zum Schutz der Tiere (vorwiegend Insekten) ist die nächtliche Beleuchtung des 
Bebauungsplangebietes unter Beachtung der Anforderungen an eine sichere Wege- 
und Straßenbenutzung – möglichst gering zu halten. Es sind Beleuchtungsquellen mit 
verträglicher Spektralverteilung zu wählen. Folgende Schutzmaßnahmen für lichtin-
tensive Insekten sollen ergriffen werden.  

o Die Ausleuchtung der Straßen nach Mindestanforderungen der DIN EN 13 
201 bzw. DIN 5044 sollte in keinem Abschnitt überschritten werden (die 
Lockwirkung auf Insekten ist abhängig von der Lichtstärke). 

o Verwendung von Beleuchtungskörpern mit Begrenzung der Lichtemission 
(keine Abstrahlung nach oben und seitlich), insbesondere ist Streulicht in 
Richtung Gleisanlage zu vermeiden. Die Beleuchtungskörper müssen wirk-
sam abgedichtet sein, um ein Eindringen und das damit verbundene Verbren-
nen von Insekten zu verhindern.  

o Dimmen der Leuchten ab 23 Uhr (soweit möglich) und Anbringung der Be-
leuchtungskörper möglichst niedrig über der Fahrbahn (je niedriger die 
Leuchtquelle, desto niedriger der Anlockeffekt).  
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Monitoring:  
Folgende Monitoring-Maßnahmen sollten veranlasst werden:  

• ökologische Baubegleitung  
• Grundwasseranalyse auf LHKW (Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) in 

den vorhandenen Grundwasserpegeln zur Beweissicherung (gemäß Umweltamt der 
Stadt Regensburg) 

• Altlastenfachgutachterliche Begleitung, Überwachung, und Dokumentation sämtlicher 
Gebäudeabbrüche, Erd- und Aushubarbeiten. 

o Zwischenlagerung in Haufwerken, Beprobung, abfallrechtliche Deklaration und 
ordnungsgemäße Verwertung/Entsorgung aller Abfälle und Aushub. 

o Beweissicherungsuntersuchungen zum Verbleib schädlicher Verunreinigun-
gen im Boden 

o Abschlussbericht an das Umweltamt der Stadt Regensburg  

Altlasten:  
Vor einer Bebauung des Gebietes ist Kampfmittelfreiheit im Rahmen des technisch 
möglichen sicherzustellen. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Auffälligkeiten be-
züglich möglicher Verunreinigungen auftreten, sind umgehend das Umweltamt der 
Stadt Regensburg und das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren.  
Vor einer Neubebauung muss über eine altlastenfachgutachterliche Abschlussdoku-
mentation zur Baufeldfreimachung sichergestellt sein, dass die kontaminierten Bö-
den, soweit sie mit den bisherigen Untersuchungen erfasst wurden, fachgerecht ent-
sorgt worden sind und eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 
abschließend ausgeräumt ist. 
Bei der künftigen Nutzung ist zudem der Wirkungspfad Boden-Mensch von besonde-
rer Relevanz. Gemäß Bundesbodenschutzverordnung müssen die Schadstoffgehalte 
im obersten Bodenhorizont der Kinderspielflächen (KiTa) und Freizeitanla-
gen/Fußballfelder unterhalb der festgesetzten Prüfwerte liegen. 
Grundsätzlich sind Restverunreinigungen des Bodens – auch bei fachgerechter Bau-
feldfreimachung – nicht auszuschließen.  
Im Rahmen von Baumaßnahmen anfallender Bodenaushub ist abfallrechtlich zu de-
klarieren und nach KrWG zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
Beim Einbau künftiger Sickeranlagen ist durch altlastenfachgutachterliche Überwa-
chung vor Ort zu gewährleisten, dass in sickerwirksamen Tiefenhorizonten keine auf-
gefüllten oder kontaminierten Böden vorhanden sind.  
 
Bodendenkmäler: 
Vor Verwirklichung des Bebauungsplanes ist eine Erlaubnis nach Art. 7 DSchG bei 
der unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen und die Planungsfläche archäolo-
gisch qualifiziert zu untersuchen. Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. zu Tage tre-
tende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege oder die untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG unter-
liegen.  
 
Brandschutz: 
1. Die Löschwasserversorgung ist nach dem DVGW-Merkblatt W 331 und dem 
DVGW Arbeitsblatt 405 sicherzustellen. Für die Planung der Hydranten ist das 
DVGW Arbeitsblatt W 400 zu beachten. Die Abstände zwischen Hydranten dürfen 
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150 m nicht überschreiten. Hierfür sind frühzeitige Abstimmungen mit dem Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Regensburg zu treffen.  
2. Die Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken sind zu beach-
ten. 
 
Bahnanlagen:  
1. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe 
zu wählen. 
2. Abstand und Art von Bepflanzungen sind so zu wählen, dass diese z.B. bei Wind-
bruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. 
3. Bei der Errichtung von Spiel- und Sportplätzen nahe aktiver Bahnstrecken ist die 
DIN 18035-1 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  
 
Schallschutz: 
Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-
Norm und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bau-
antragsteller im Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten umzusetzen 
und zu beachten. Bei den in der DIN 4109 angegebenen Bauschalldämm-Maßen 
handelt es sich um Mindestanforderungen. Im Rahmen der Harmonisierung der euro-
päischen Normen gibt es neben der Einzelangabe für das bewertete Schalldämm-
Maß sogenannte Spektrum-Anpassungswerte „C“. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksich-
tigt den städtischen Straßenverkehr mit den tieffrequenten Geräuschanteilen. Bei-
spielsweise: RW (C; Ctr) =   37 (-1;-3), in diesem Beispiel ergibt sich eine Schalldäm-
mung für den Verkehrslärm, der um 3 dB geringer ausfällt, als das Schalldämm-Maß 
RW. Auf Grund dessen wird empfohlen, bei der Auswahl der Außenbauteile darauf zu 
achten, dass Rw + Ctr die Anforderung erfüllen.   
Bei der Dimensionierung der schalltechnischen Maßnahmen ist auf die jeweils aktuel-
le Bestandssituation abzustellen. 
Ferner ist zu beachten, dass  

- der Abstand vom Spielfeldrand öffentlicher Spielflächen im Quartierspark zu den 
angrenzenden Immissionsorten mindestens 25 m betragen muss; 
- im Quartierspark besonders lärmintensive Nutzungen, wie z. B. Skate-Anlagen, 
nicht zulässig sind; 
- Freispielflächen von den Kindertageseinrichtungen zu den nächstgelegenen schutz-
bedürftigen Nutzungen einen Mindestabstand von etwa 10 m aufweisen müssen. 
 
Außenliegende Klima- und Heizgeräte:  
Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandener außenliegender Klima- und Heizgeräte 
(z.B. Luftwärmpumpen) muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA 
Lärm um mindestens 6 dB (A) unterschreiten und darf am Immissionsort nicht tonhal-
tig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die E-DIN45680:2013-09 zu be-
achten.  
 
Entwässerung:  
Sofern die baulichen, hydrogeologischen und rechtlichen (wasserrechtliche Erlaubnis) 
Voraussetzungen gegeben sind, ist die Versickerung von Niederschlagswasser auf 
den Grundstücken grundsätzlich anzustreben.  
Ein entsprechender wasserrechtlicher Antrag zur Versickerung ist beim Umweltamt 
zu stellen, sofern nicht die Voraussetzungen der NWFreiV gegeben sind.  
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Die Entwässerungspläne sind beim Tiefbauamt einzureichen. Nach Entwässerungs-
satzung besteht dann die Möglichkeit der Befreiung vom Anschlusszwang für Nieder-
schlagswasser. Darüber hinaus wird die Nutzung von Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück empfohlen.  
Die Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser aus Dach- und Freiflächen der 
am Park anliegenden Bauquartiere in dort vorgesehene öffentliche Sickermulden ist 
im Einzelfall zu prüfen und soweit möglich vorzusehen.  
Nicht vermeidbare Einleitungen von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisa-
tion müssen gedrosselt werden. Die Maximale Einleitmenge von Mischwasser (Sum-
me Niederschlags- u. Schmutzwasser) beträgt 50 l/s*ha.  
Der Nachweis der Drosselung ist im Rahmen des Antrags auf Entwässerungsgeneh-
migung vom Antragsteller beim Tiefbauamt zu erbringen.  
Mit den Antragsunterlagen ist auch der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 zu 
erbringen.  
Die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen erfolgt nach Möglichkeit durch Versi-
ckerung über die belebte Oberbodenzone in Sickermulden bzw. Tiefbeete.  
Wo dies nicht möglich ist, erfolgt eine Einleitung in den Mischwasserkanal.  
 
Zur Sicherstellung des Überflutungsschutzes im öffentlichen Bereich werden öffentli-
che Grünflächen im Vergleich zur Umgebung abgesenkt um entsprechend erforderli-
ches Retentionsvolumen zu gewährleisten. Insbesondere die zentrale Parkfläche ist 
hierfür vorgesehen, indem sich das Niederschlagswasser bei Überstau der planmäßi-
gen Sickerflächen im Starkregenfall sammeln und nachfolgend versickern kann.  
 
Externe CEF-Maßnahme: 
Die externe Ausgleichsfläche „Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft“ (Größe: 1.500 m²), die sich im Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 164 Sportpark Ost befindet, ist mit mindestens insgesamt 600 m² dichtem Ge-
büsch in Form von standortgeeigneten Hecken- bzw. Strauchpflanzungen (Mindest-
qualität: Hei 2xv, oB,. 150-200 bzw. vStr, 5Tr, 100-150) für die Nachtigall vorzusehen. 
Bestehende Heckenstrukturen sind hierbei zu erhalten. 
 
 
Anlage:  Regensburger Sortimentsliste EZH, Auszug aus dem EZH-Konzept 2020; 
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